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Gesetzentwurf

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexander Hold,
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch,
Wolfgang Hauber, Johann Hausler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Rainer
Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias Reil}, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander Konig,
Tanja Schorer-Dremel, Petra Guttenberger, lise Aigner, Martin Bachhuber, Volker
Bauer, Jirgen Baumgartner, Barbara Becker, Eric BeiBwenger, Markus Blume,
Alfons Brandl, Robert Brannekdamper, Gudrun Brendel-Fischer, Alex Dorow,
Holger Dremel, Norbert Diinkel, Dr. Ute Eiling-Hiitig, Matthias Enghuber,
Wolfgang Fackler, Alexander Flierl, Karl Freller, Max Gibis, Alfred Grob, Hans
Herold, Johannes Hintersberger, Michael Hofmann, Petra Hogl, Dr. Gerhard Hopp,
Dr. Marcel Huber, Dr. Martin Huber, Thomas Huber, Andreas Jackel, Sandro
Kirchner, Jochen Kohler, Harald Kiihn, Manfred Landner, Dr. Petra Loibl,
Dr. Beate Merk, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Dr. Stephan
Oetzinger, Franz Josef Pschierer, Helmut Radimeier, Barbara Regitz, Dr. Franz
Rieger, Berthold Riith, Andreas Schalk, Ulrike Scharf, Josef Schmid, Martin
Schoffel, Angelika Schorer, Thorsten Schwab, Dr. Harald Schwartz, Bernhard
Seidenath, Dr. Ludwig Spaenle, Klaus Steiner, Sylvia Stierstorfer, Klaus Stoéttner,
Karl Straub, Walter Taubeneder, Peter Tomaschko, Steffen Vogel, Martin Wagle,
Prof. Dr. Gerhard Waschler, Ernst Weidenbusch, Georg Winter, Josef Zellmeier
und Fraktion (CSU)

fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

A) Problem

Die organisierte Interessenvertretung gegenuber dem Parlament und der Regierung bil-
det seit jeher ein Kernelement der politischen Willensbildung in der Demokratie. Allen
gesellschaftlichen Interessengruppen wird hierdurch die Mdglichkeit eréffnet, ihre un-
terschiedlichen Anliegen gegeniiber politischen Mandatstragern und der Offentlichkeit
zu aullern und entsprechend geltend zu machen. Durch den Austausch mit den unter-
schiedlichsten Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern kénnen wichtige Er-
kenntnisse aus der Praxis gewonnen und im weiteren, politischen Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozess berlicksichtigt und miteinander abgewogen werden. Politische
Entscheidungen kénnen auf diese Weise verbessert werden. Fir die Offentlichkeit
muss dabei aber grundsatzlich nachvollziehbar bleiben, wer an politischen Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozessen mitgewirkt hat, um einseitige Einflussnahme zu
vermeiden.

Eine im Verborgenen stattfindende Einflussnahme kann das Vertrauen der Offentlich-
keit in die Politik und in die Legitimitat parlamentarischer oder regierungsseitiger Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsprozesse beeintrachtigen. Versteckte Einflussnahme
darf nicht zu einem Ungleichgewicht zwischen dem Einfluss von Interessenvertreterin-
nen und Interessenvertretern und dem Handeln der Politik fihren.

Die Europaische Kommission hat in ihrem am 30. September 2020 erstmals veroffent-
lichten europaweiten Bericht tiber die Situation der Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen
Mitgliedstaaten kritisiert, dass in Deutschland bisher eine obligatorische Registrierung
von Kontakten zu Abgeordneten fehle. Auch die Staatengruppe gegen Korruption des
Europarates (GRECO — Groupe d’Etats contre la Corruption) hat in ihrem Zweiten Um-
setzungsbericht zur vierten Evaluierungsrunde in Bezug auf die Korruptionspravention
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bei Abgeordneten in Deutschland empfohlen, die Transparenz des parlamentarischen
Verfahrens weiter zu verbessern.

In Bayern existieren bislang keine Regelungen zur Registrierung und Veroffentlichung
von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, die auf parlamentarische oder
regierungsseitige Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen.
Transparenz tragt aber nicht nur zu einer verbesserten Kontrolle staatlichen Handelns
bei. Es starkt darlber hinaus auch das Vertrauen der bayerischen Birgerinnen und
Burger in politische Entscheidungen und deren Akzeptanz.

B) Lésung

Fur Bayern soll daher ein verpflichtendes Lobbyregister zur Schaffung von Transparenz
eingeflhrt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, einen einheitlichen
und verbindlichen Rechtsrahmen fiir organisierte Einflussnahme im Freistaat festzule-
gen.

Der Gesetzentwurf sieht hierzu folgende MaRnahmen vor:

— Einflhrung einer Registrierungspflicht fir Interessenvertreterinnen und Interessen-
vertreter, die Interessenvertretung gegeniber dem Landtag oder der Staatsregie-
rung auslben und auf diese Weise an demokratischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen mitwirken wollen,

— Veroffentlichung der schriftlichen Stellungnahmen von registrierten Interessenver-
treterinnen und Interessenvertretern zu Gesetzesvorhaben (exekutiver und legisla-
tiver FufRabdruck),

— Anerkennung gesetzlich festgelegter Verhaltensregeln fur Interessenvertreterinnen
und Interessenvertreter,

— Schaffung von Sanktionsmdglichkeiten bei Verstdflen gegen die Registrierungs-
pflicht und die Verhaltensregeln.

Zweck dieses Gesetzes ist die Offenlegung der Beteiligung von Interessenvertreterin-
nen und Interessenvertretern an politischen Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zessen im Parlament und in der Regierung. Das Gesetz definiert den Begriff der Inte-
ressenvertretung und legt entsprechende Registrierungs- und Verhaltenspflichten so-
wie Sanktionen bei Verstolien fest.

C) Alternativen

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage. Sofern die bisherige Rechtslage beibehalten
wird, wirde ein einheitlicher und verbindlicher Rechtsrahmen mit klar definierten Rege-
lungen fir die organisierte Interessenvertretung in Bayern weiterhin fehlen.

D) Kosten

Die Kosten fiir die sachliche und personelle Ausstattung zur Fihrung des Registers
beim Landtag sind nicht konkret bezifferbar, weil sie von der Frage abhangen, wie viele
Registrierungen es geben kann und welcher Aktualisierungsbedarf in den Folgejahren
entsteht. Mit Blick auf die Vorgaben des Art. 79 der Verfassung ist davon auszugehen,
dass die Kosten aus den bisherigen Haushaltsansatzen des Landtagsamts gedeckt
werden koénnen.
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Gesetzentwurf

fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

Art. 1
Registerpflicht

(1) "Wer Interessenvertretung gegenliber dem Landtag oder der Staatsregierung
betreiben will, muss dies durch Eintragung in ein bei der Landtagsprasidentin oder dem
Landtagsprasidenten gefiihrtes offentliches Register (Lobbyregister) angeben, sobald

1. die Interessenvertretung
a) regelmaRig betrieben wird,
b) auf Dauer angelegt ist oder
c) fur Dritte erfolgt oder

2. innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als 20 unterschiedliche Interessen-
vertretungskontakte erfolgten.

2Die Registerpflicht besteht unabhangig von der Frage der Rechtsfahigkeit und ohne
Rucksicht darauf, ob die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter eine natirli-
che oder juristische Person, Personengesellschaft, organisierte Personenmehrheit, ein
Netzwerk oder eine Plattform ist oder auf andere Weise organisiert ist. 3Die Eintragung
hat unverzuglich zu erfolgen, sobald eine der in Satz 1 genannten Voraussetzungen
vorliegt.

(2) 'Interessenvertretung ist jede Tatigkeit zum Zweck der unmittelbaren oder mit-
telbaren Einflussnahme auf die parlamentarische oder regierungsseitige Ausarbeitung
oder Beratung politischer oder gesetzgeberischer Vorhaben oder in sonstiger Weise auf
den Willensbildungsprozess des Landtags oder der Staatsregierung. 2Dazu gehoren
insbesondere

1. die zweckentsprechende Kontaktaufnahme,

2. die Vorbereitung, Verbreitung und Ubermittlung von Informationsmaterial, Stellung-
nahmen, Gutachten, Diskussions- und Positionspapieren,

3. Einladungen zu Veranstaltungen, Treffen, WerbemalRnahmen und Konferenzen,

4. freiwillige Beitrdge zu Anhdrungen oder in der Beratung befindlichen Gesetzge-
bungsverfahren.

(3) 'Zum Landtag im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1 gehéren

der Landtag,

seine Organe und Gremien,

die Fraktionen und

. die Mitglieder des Landtags.

2Zur Staatsregierung im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1 gehoren ihre Mitglieder.

(4) Das Lobbyregister wird auf der Internetseite des Landtags maschinenlesbar und
durchsuchbar veréffentlicht.

o n =
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Art. 2
Ausnahmen von der Registerpflicht
Die Interessenvertretung unterliegt keiner Registerpflicht

bei Eingaben oder Anfragen von nattirlichen Personen, die ausschlieRlich personli-
che Interessen formulieren, unabhangig davon, ob es sich um unternehmerische
oder sonstige Interessen handelt,

bei ausschlieRlich lokalem Charakter, soweit nicht mehr als zwei Stimmkreise un-
mittelbar betroffen sind,

im Rahmen
a) von Petitionen nach Art. 115 der Verfassung,
) der Mitwirkung an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschiisse des Landtags,
c) der Wahrnehmung eines o6ffentlichen Amtes oder Mandates,
)

der anwaltlichen Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten gemaf § 3
Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung,

e) der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder an die Allgemeinheit gerich-
teter Darstellungen und Erérterungen von Rechtsfragen,

f) von Expertisen, die direkt oder individuell zur Erlangung von Sachinformationen,
Daten oder Fachwissen angefordert wurden,

g) der nach Art. 110, 111 und 111a der Verfassung geschuitzten Tatigkeiten der
Medien.

im Rahmen der Tatigkeit

a) der Kirchen, sonstiger Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemein-
schaften, soweit religionsspezifische oder weltanschauliche Belange betroffen
sind,

b) der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, soweit sie ihre Funktion als Ta-
rifpartner wahrnehmen,

c) des diplomatischen und konsularischen Verkehrs,
d) der kommunalen Spitzenverbande,
e) der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz,

f) der politischen Stiftungen, denen aus dem Bundes- oder Landeshaushalt Glo-
balzuschusse zur Erfullung ihrer satzungsmafigen Aufgaben gewahrt werden.

bei Einrichtungen, die Uber keine dauerhafte Vertretung in Deutschland verfiigen
und sich fur Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, humanitare Belange
oder Fragen von Nachhaltigkeit einsetzen und deren Wirken primar auf andere Lan-
der oder Weltregionen ausgerichtet ist.

2Eine freiwillige Eintragung in das Lobbyregister bleibt unberihrt.

Art. 3
Registerinhalt
(1) Im Register werden folgende Daten der Interessenvertreterin oder des Interes-

senvertreters eingetragen:

1.
2.

ook w

Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz,

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetseite einer Geschaftsstelle
am Sitz des Landtags,

Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tatigkeit,
Zusammensetzung von Vorstand und Geschéaftsfiihrung bei juristischen Personen,
Mitgliederzahl bei Verbanden und Vereinen in Hundert Mitgliedern,

Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbdnden und Vereinen,
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7. Angaben zu Auftraggebern, fur die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese
Fremdinteressen betrifft,

8. Anzahl der Beschaftigten in Vollzeitdquivalenten und in Stufen von jeweils zehn Be-
schaftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind,

9. jahrliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessen-
vertretung in Stufen von jeweils 10 000 €,

10. empfangene Zuwendungen, Zuschisse oder Spenden in Stufen von jeweils
10 000 €, sobald in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € Uberschrit-
ten wird,

11. Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder
Spender, sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 €
Uberschritten wird,

12. Jahresabschlisse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls
keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen.

(2) Zu den Daten nach Abs. 1 Nr. 4, 6 und 8 ist jeweils auch eine etwaige langstens
funf Jahre zuriickliegende Tatigkeit der genannten Personen als Mitglied des Landtags
oder der Staatsregierung anzugeben.

(3) 'Die Angabe der Daten gemaR Abs. 1 Nr. 9 bis 12 kann verweigert werden, so-
fern ein schutzwiirdiges Uberwiegendes Interesse glaubhaft dargelegt wird. 2Schutz-
wiurdige Interessen liegen insbesondere vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Veroffentlichung der Daten die betreffenden Personen der Gefahr aus-
setzen wirde, Opfer eines Verbrechens oder eines Vergehens nach den §§ 123, 187,
223, 224, 240 oder 241 des Strafgesetzbuches zu werden. 3Uber die Schutzwirdigkeit
entscheidet das Landtagsamt. “Die Tatsache eines schutzwiirdigen liberwiegenden In-
teresses ist im Register einzutragen.

(4) 'Die Daten sind jeweils spatestens am Ende eines Kalenderjahrs zu aktualisie-
ren. 2Die notigen Angaben sind lber die Internetseite des Landtags elektronisch in der
vom Landtagsamt naher bestimmten Form zu tGbermitteln.

(5) 'Im Register wird eine gesonderte Liste gefiihrt, in der alle frilheren Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter im zuletzt aktualisierten Datenumfang angege-
ben werden, die dem Landtagsamt angezeigt haben, dass sie keine Interessenvertre-
tung mehr gegeniiber dem Landtag und der Staatsregierung betreiben. 2Diese Daten
bleiben jeweils fur die Dauer von 18 Monaten nach dieser Anzeige veréffentlicht und
werden danach unverzuglich geldscht.

Art. 4
Verdéffentlichung von Stellungnahmen
(exekutiver und legislativer FuBabdruck)

(1) 'Das federfiihrende Staatsministerium ibersendet nach Einbringung eines Ge-
setzesvorhabens der Staatsregierung in den Landtag binnen einer Woche dem Land-
tagsamt alle schriftlichen Stellungnahmen, Gutachten, Diskussions- und Positionspa-
piere, die im Rahmen der Verbadndeanhdrung oder sonst von nach diesem Gesetz re-
gistrierten Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern zu den Gesetzesvorhaben
eingegangen sind. 2Darin enthaltene Geschaftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall
ahnlich schutzwirdige personliche Informationen kénnen geschwarzt werden.

(2) Abs. 1 gilt bei Gesetzesvorhaben aus der Mitte des Landtags entsprechend mit
der MaRgabe, dass die Ubersendung durch die Initiatorinnen und Initiatoren erfolgt.

(3) Der Landtag veréffentlicht die nach den Abs. 1 und 2 Gbermittelten Stellungnah-
men, Gutachten, Diskussions- und Positionspapiere zusammen mit den Gesetzesvor-
haben auf seiner Internetseite.
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Art. 5
Grundsatze integrer Interessenvertretung

(1) 'Registerpflichtige Interessenvertretung darf nur auf Grundlage eines vom Land-
tag und der Staatsregierung beschlossenen Verhaltenskodex erfolgen, in dem die
Grundsatze integrer Interessenvertretung festgelegt werden. 2Registerpflichtige Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter mussen diesen Verhaltenskodex vor ihrer
Eintragung als fir sie verbindlich anerkennen.

(2) 'Registerpflichtige Interessenvertretung muss transparent erfolgen. 2Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter miissen ihre Identitat und die Anliegen ihres Auf-
traggebers offenlegen und Uber sich und ihren Auftrag bei der Interessenvertretung zu-
treffende Angaben machen.

(3) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter verpflichten sich, die vom
Landtag oder der Staatsregierung festgelegten Regeln zu achten und zu befolgen.

(4) Vereinbarungen, durch die eine Vergutung oder ihre Ho6he vom Erfolg der Inte-
ressenvertretung abhangig gemacht wird, sind unzulassig.

Art. 6
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten

(1) Bei einem Versto gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes kann die Land-
tagsprasidentin oder der Landtagsprasident die Erteilung von Zugangsberechtigungen
zum Landtag verweigern oder bereits erteilte Zugangsberechtigungen entziehen.

(2) Registerpflichtige dirfen an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschisse des Land-
tags nicht mitwirken, solange Angaben nach Art. 3 Abs. 3 verweigert werden.

(3) 'Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Art. 1 Abs. 1, Art. 3 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig eintragen oder aktualisieren lasst oder

2. entgegen Art. 5 registerpflichtige Interessenvertretung betreibt, die gegen den als
verbindlich anerkannten Verhaltenskodex verstoft.

?Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbufe bis zu fiinfzigtausend Euro geahndet wer-
den. 3Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ord-
nungswidrigkeiten ist das Landtagsamt.

Art. 7
Bericht und Evaluation

(1) Der Landtag veréffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht Uber die Anwendung
des Lobbyregisters, erstmalig zum 30. September 2023 flir die vergangenen zwei Ka-
lenderjahre.

(2) Der Landtag Uberpruft die Auswirkungen dieses Gesetzes erstmalig funf Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes und verdffentlicht die Ergebnisse der Uberprifung.

Art. 8
Einschrankung von Grundrechten

Durch Art. 4 werden das Grundrecht des Briefgeheimnisses sowie des Post- und
Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 der Verfassung) ein-
geschrankt.

Art. 9
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am .........c.cooiiiiiiiiii in Kraft.
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Begriindung:
A) Allgemeines

Durch die Einfiihrung eines verpflichtenden Lobbyregisters soll fiir die Offentlichkeit in
transparenter Weise dargestellt werden, welche Interessenvertretungen gegenuiber
dem Landtag und der Staatsregierung in wessen Auftrag und mit welchem Budget auf
demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einwirken wollen. Das
Gesetz definiert hierzu den Begriff der Interessenvertretung und legt einen verbindli-
chen Rechtsrahmen mit Pflichten und Sanktionsmoglichkeiten fest.

B) Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Art. 1
Zu Art. 1 Abs. 1

Die Vorschrift enthalt eine Registrierungspflicht fir Interessenvertreterinnen und Inte-
ressenvertreter, die eine Interessenvertretung gegeniiber dem Landtag oder der Staats-
regierung beabsichtigen. Das Lobbyregister wird — auch fiir die Interessenvertretung
bei der Staatsregierung - in Form eines 6ffentlich zuganglichen Registers bei der Land-
tagsprasidentin oder dem Landtagsprasidenten geflihrt. Das dient der Einheitlichkeit
und Vereinfachung des Vollzugs.

Registrierungspflichtig ist die Interessenvertretung, wenn sie regelmafig betrieben wird
und nicht nur gelegentlicher Natur ist (Nr. 1 Buchst. a) oder wenn sie noch nicht regel-
mafig betrieben wird, jedoch auf Dauer angelegt ist (Nr. 1 Buchst. b). Ferner, wenn
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter keine eigenen Interessen verfolgen,
sondern die Interessenvertretung entgeltlich oder unentgeltlich fiir andere Gibernehmen
(Nr. 1 Buchst. c). Nr. 2 sieht eine Registrierungspflicht vor, wenn innerhalb der jeweils
letzten drei Monate mehr als 20 unterschiedliche Interessensvertretungskontakte auf-
genommen worden sind. Dadurch sollen auch Falle von Interessenvertretung erfasst
werden, die weder regelmafig betrieben werden noch auf Dauer angelegt sind, jedoch
eine gewisse Haufigkeitsschwelle Uberschreiten, z. B. durch die Weiterleitung einer
Stellungnahme an mehr als 20 Landtagsabgeordnete fur ein einzelnes Gesetzgebungs-
vorhaben.

Einer Registrierungspflicht unterliegen dabei unabhangig von der Frage der Rechtsfa-
higkeit und der rechtlichen Organisationsform insbesondere auch Netzwerke, Plattfor-
men und andere Formen organisierter Tatigkeiten.

Zu Art. 1 Abs. 2

Die Regelung sieht eine gesetzliche Definition des Begriffs der Interessenvertretung vor
und enthalt zur weiteren Konkretisierung eine nicht abschlieRende Aufzahlung von ent-
sprechenden Tatigkeiten. Dies schafft Rechtssicherheit und Rechtsklarheit fir den An-
wender.

Zu Art. 1 Abs. 3

Die Vorschrift prazisiert den Begriff des Landtags als Adressaten der Interessenvertre-
tung. Zur Staatsregierung im Sinne dieses Gesetzes gehdren die Mitglieder der Staats-
regierung, nicht aber Beamte der Ministerien. In Bayern gibt es keine politischen Beam-
ten.

Zu Art. 1 Abs. 4

Um das Lobbyregister der Offentlichkeit gegeniiber leicht zugénglich zu gestalten, wird
es auf der Internetseite des Landtags maschinenlesbar und durchsuchbar veréffentlicht.

Zu Art. 2
Zu Art. 2 Satz 1

Die Vorschrift sieht verschiedene Ausnahmetatbestédnde von der Registrierungspflicht
nach Art. 1 vor.
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ZuNr. 1

Naturliche Personen, die in Eingaben oder Anfragen ausschlieRlich personliche Inte-
ressen formulieren, unabhangig davon, ob es sich um unternehmerische oder sonstige
Interessen handelt, missen sich nicht registrieren.

ZuNr. 2

Die Interessenvertretung unterliegt keiner Eintragungspflicht, wenn sie rein lokalen
Charakter aufweist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn es sich um ein Anliegen handelt,
das maximal zwei Stimmkreise unmittelbar betrifft.

Zu Nr. 3
Buchst. a

Petenten nach Art. 115 der Verfassung (BV) missen sich nicht registrieren. Dadurch
darf allerdings eine bestehende Registrierungspflicht nicht umgangen werden.

Buchst. b

Die Mitwirkung an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschiisse des Landtags ist als solche
nicht registerpflichtig. Hingegen begriindet die Teilnahme einer Interessenvertreterin
und eines Interessenvertreters als Zuhoérer keine Ausnahme nach dieser Vorschrift, um
einer mdglichen Umgehung der Registrierungspflicht zu begegnen.

Buchst. c
Inlandische und ausléndische Amtstragerinnen und Amtstrager sowie Mandatstrage-

rinnen und Mandatstrager sind in Auslibung ihres Amtes oder Mandates von der Re-
gistrierungspflicht ausgenommen.

Buchst. d

Die Interessenvertretung im Rahmen der anwaltlichen Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten gemaRl § 3 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung unterliegt
nicht der Registrierungspflicht. Soweit die anwaltliche Interessenwahrnehmung fir die
Mandantschaft nicht mehr in den Bereich der Rechtsdienstleistung fallt, besteht eine
Registrierungspflicht.

Buchst. e

Keine Registerpflicht besteht fir die Erstattung von wissenschaftlichen Gutachten oder
an die Allgemeinheit gerichteter Darstellungen und Erérterungen von Rechtsfragen.
Buchst. f

Experten, die direkt oder individuell um Sachinformationen, Daten oder Fachwissen er-
sucht werden, sind von der Registrierungspflicht ausgenommen. Von dieser Ausnahme
erfasst sind damit auch Experten, die in verschiedenen Expertengremien (z. B. Runde
Tische) beratend tatig werden.

Buchst. g

Diese Ausnahme schutzt die freie Tatigkeit der Medien.
Zu Nr. 4

Buchst. a

Um dem besonderen Schutz nach Art. 4 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) und Art. 107
BV Rechnung zu tragen, sind Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften von einer
Registrierungspflicht ausgenommen.

Buchst. b

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sind zur Berilicksichtigung des grundrecht-
lich gebotenen Schutzes nach Art. 9 Abs. 3 GG von einer Registrierungspflicht ausge-
nommen, soweit sie ihre Funktion als Tarifpartner wahrnehmen. Andere Tatigkeiten
kdnnen hingegen eine Registrierungspflicht auslésen.

Buchst. c

Von der Registrierungspflicht ausgenommen ist der diplomatische und konsularische
Verkehr.
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Buchst. d

Die kommunalen Spitzenverbande, die nach Art. 83 Abs. 7 BV ohnehin rechtzeitig ge-
hort werden sollen, bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung Angelegenheiten ge-
regelt werden, welche die Gemeinden oder Gemeindeverbande berihren, sind eben-
falls von der Registrierungspflicht ausgenommen. Sie bindeln die Interessen der kom-
munalen Ebene und sind damit ein wichtiges und notwendiges Mittel, um der Rolle der
Kommunen im Staatsaufbau gerecht zu werden.

Buchst. e

Die Tatigkeiten der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz sind von der Regist-
rierungspflicht ausgenommen.

Buchst. f

Ausgenommen werden auch die Tatigkeiten der politischen Stiftungen, die aus Staats-
mittel geférdert werden.

Zu Nr. 5

Fur Personen und Organisationen, die im Ausland unter weniger rechtsstaatlichen Re-
gimen tatig sind und sich dort burgerrechtlich engagieren, kann die Registrierung eine
Gefahrdung bedeuten. Denn diese Regime kénnen durch ein 6ffentliches Register Zu-
gang zu Kontakten mit der Staatsregierung und dem Landtag prifen und die Organisa-
tionen daflr verfolgen. Deshalb werden diese Personen und Organisationen von der
Registrierungspflicht ausgenommen.

Zu Art. 2 Satz 2

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, fir die keine Registrierungspflicht be-
steht, kénnen sich freiwillig registrieren.

Zu Art. 3
Zu Art. 3 Abs. 1

Die Vorschrift legt den Umfang der Registrierungspflicht fest. Die Bestimmung gilt fur
alle registrierungspflichtigen Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter.
Zu Nrn. 1 und 2

Einzutragen sind neben Namen, Anschrift und Hauptsitz der Interessenvertreterin oder
des Interessenvertreters auch, sofern vorhanden, die Kontaktdaten einer Geschafts-
stelle am Sitz des Landtags.

Zu Nr. 3

Aufgenommen wird ferner eine zusammenfassende Beschreibung der Interessen- und
Tatigkeitsbereiche des oder der Registerpflichtigen.

Zu Nr. 4

Bei juristischen Personen ist die Zusammensetzung von Vorstand und Geschéftsfih-
rung im Register anzugeben.

Zu Nrn. 5 und 6

Bei Verbadnden und Vereinen sind neben der gerundeten Mitgliederzahl auch die Na-
men der Vertreterinnen und Vertreter anzugeben.

ZuNr. 7

Werden Fremdinteressen vertreten, sind die Auftraggeber zu benennen, fiir welche die
Interessenvertretung betrieben wird.

Zu Nr. 8

Anzugeben ist auch die Anzahl der Beschaftigten in Vollzeitaquivalenten und in Stufen
von jeweils zehn Beschaftigten, die mit der Interessenvertretung beschéftigt sind.
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Zu Nrn. 9 bis 12

Es sind Offenlegungspflichten beziiglich der Finanzierung der Interessenvertretung vor-
gesehen. Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter missen danach die jahrli-
chen finanziellen Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung einschlieRlich der
Personalkosten in Stufen von jeweils 10 000 € offenlegen. Bei Uberschreiten des
Schwellenwerts von 20 000 € sind empfangene Zuwendungen, Zuschiisse oder Spen-
den oder Einzelgeber offenzulegen und in der jeweiligen Stufenkategorie zu registrie-
ren. Juristische Personen sind verpflichtet, auch Jahresabschliisse oder Rechen-
schaftsberichte offenzulegen, wenn keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten be-
stehen.

Zu Art. 3 Abs. 2

Zu denin Abs. 1 Nr. 4, 6 und 8 genannten Personen ist dartber hinaus anzugeben, ob
sie innerhalb der letzten funf Jahre Mitglied des Landtags oder der Staatsregierung wa-
ren.

Diese Anzeigepflicht liegt in der besonderen Stellung dieser Personen und den damit
einhergehenden Moglichkeiten fiir eine Interessenvertretung begriindet.

Zu Art. 3 Abs. 3

Zum Schutz evtl. betroffener Grundrechte kénnen Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertreter die Angaben nach Abs. 1 Nr. 9 bis 12 verweigern, wenn sie ein schutzwr-
diges Uberwiegendes Interesse glaubhaft darlegen kénnen. Wird dieses Interesse sei-
tens des Landtagsamts anerkannt, so ist dies aus Transparenzgriinden im Register ein-
zutragen.

Zu Art. 3 Abs. 4

Diese Regelung sieht eine jahrliche Aktualisierung der Registerdaten vor, um dem
Transparenzgedanken Rechnung zu tragen. Um den administrativen Aufwand sowohl
bei den Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern als auch beim Landtag zu
reduzieren, sind die Angaben Uber die Internetseite des Landtags elektronisch zu Gber-
mitteln.

Zu Art. 3 Abs. 5

In einer gesonderten Liste werden fiir die Dauer von 18 Monaten diejenigen Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter aufgenommen, die keine Interessenvertretung
mehr gegenuber dem Landtag und der Staatsregierung betreiben.

Zu Art. 4

Durch die Veréffentlichung der schriftlichen Stellungnahmen, Gutachten, Diskussions-
und Positionspapiere der Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter auf der In-
ternetseite des Landtags erfolgt die nétige Transparenz dariiber, welche Interessenver-
treterinnen und Interessenvertreter versucht haben, auf Gesetzesvorhaben Einfluss zu
nehmen. Art. 4 stellt eine Ordnungsvorschrift dar. Die Wirksamkeit und Verfassungs-
maRigkeit einer Gesetzesinitiative oder eines darauf aufbauenden Gesetzes wird
dadurch nicht berthrt.

Zu Art. 5
Zu Art. 5 Abs. 1

Registerpflichtige Interessenvertretung darf nur auf Grundlage eines vom Landtag und
der Staatsregierung beschlossenen Verhaltenskodex erfolgen. Interessenvertreterin-
nen und Interessenvertreter sind verpflichtet, diesen Kodex vor ihrer Eintragung anzu-
erkennen.

Zu Art. 5 Abs. 2

Damit Interessenvertretung bei jedem Kontakt transparent erfolgt, missen Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter ihre ldentitdt und die Anliegen ihres Auftragge-
bers offenlegen und Uber sich und ihren Auftrag bei der Interessenvertretung zutref-
fende Angaben machen.
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Zu Art. 5 Abs. 3 und 4

Es soll verhindern werden, dass Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter un-
zulassigen Einfluss ausiiben. Entsprechende Anreize in Form von Erfolgshonoraren
hierflr werden ausgeschlossen.

Zu Art. 6

Die Vorschrift sieht Sanktionen bei VerstéRen gegen die Bestimmungen des Gesetzes
VOr.

So kann die Landtagsprasidentin oder der Landtagsprasident in Ausiibung des Haus-
rechts die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Landtag verweigern oder erteilte
Zugangsberechtigungen entziehen. Werden Angaben auf der Grundlage des Art. 3
Abs. 3 verweigert, dirfen registerpflichtige Interessenvertreterinnen und Interessenver-
treter nicht an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschisse des Landtags teilnehmen.

Abs. 3 dieser Vorschrift sieht zudem die Mdéglichkeit vor, Verstofle gegen die Eintra-
gungspflicht oder den Verhaltenskodex als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

Zu Art. 7

Zur Erhéhung der Transparenz der Interessenvertretungspraxis und des Verwaltungs-
handelns der registerfihrenden Stelle wird alle zwei Jahre ein Bericht Uber die Anwen-
dung des Lobbyregisters verdffentlicht. Um eventuellen Anpassungsbedarf feststellen
zu koénnen, soll das Gesetz spatestens finf Jahre nach dessen Inkrafttreten evaluiert
werden.

Zu Art. 8
Art. 8 zitiert die durch Art. 4 eingeschrankten Grundrechte.

Zu Art. 9
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Ich rufe nun den Tagesordnungs-

punkt 3 c auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexander Hold u. a. und Fraktion (FREIE
WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias ReiR, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und Fraktion
(CSsuU)

fur ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG) (Drs. 18/15463)

- Erste Lesung -

Begrundung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begrundung
erteile ich an den Kollegen Vizeprasidenten Alexander Hold von den FREIEN WAH-
LERN das Wort.

Alexander Hold (FREIE WAHLER): Herr Prasident, meine Damen und Herren! Skan-
dale und Affaren haben uns zuletzt wieder vor Augen gefiuhrt, dass Vertrauen in die
Politik vor allem davon lebt, dass Politik integer, im Allgemeininteresse und nicht zum

Vorteil Einzelner handelt.

Nun ist es mit dem Allgemeininteresse so eine Sache. Das eine Allgemeininteresse
gibt es ja nicht. Zum Beispiel verfolgt bei einer Mietrechtsreform der Mieterbund logi-
scherweise andere Interessen als der Haus- und Grundbesitzerverein. Flur die Abwa-
gung zwischen oft sehr gegenlaufigen Einzel- und Gruppeninteressen ist aber die Ex-
pertise beider Seiten wichtig. Organisierte Interessenvertretung ist an sich ein
Kernelement politischer Willensbildung. Im letzten Jahr hat aber spatestens der Fall

Amthor doch bei vielen die Alarmglocken lauten lassen.

Der Gesetzentwurf, den wir heute vorlegen, ist jedoch kein Reflex auf Maskenskanda-
le oder Beratungsaffaren. Wir FREIEN WAHLER setzen uns schon fiir ein Lobbyregis-
ter ein, seitdem wir 2008 in Bayerns Landtag eingezogen sind. Wir haben im Sommer

des Jahres 2020 mehrere Expertendialoge gestartet und schon im November einen
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Gesetzentwurf in die Diskussion eingebracht, der all das enthalt, was Sie heute vor
sich liegen haben.Wir haben nicht lockergelassen und kdnnen heute genau zum richti-
gen Moment Vollzug melden. Verschworungstheoretiker und Politikskeptiker haben lei-
der im Moment Konjunktur. Da hilft nur eins: durch maximale Transparenz zeigen,
dass Staatsregierung und Parlament vor den Menschen in Bayern nichts zu verbergen
haben. Dabei hat sich am Ende auch unser Koalitionspartner nicht hinter dem ver-
steckt, was der Bund jetzt beschlossen hat. Darauf bin ich stolz und dafir durchaus

auch dankbar.

Ich sage es in vier Schlagworten: Wir schaffen eine umfassende und unkomplizierte
Transparenz mit einem zentralen Register. Wir schaffen Transparenz Uber Art und
Umfang der Einflussnahme durch einen legislativen und exekutiven Fufdabdruck und
als einziges Gesetz in Deutschland Klarheit Uber die Regeln integrer Lobbyarbeit
durch einen einheitlichen verlasslichen Verhaltenskodex. Das alles ist mit BuRgeld-

sanktionen verknupft, damit das Ganze kein zahnloser Papiertiger bleibt.
Im Einzelnen:

Erstens. Registrierungspflichtig wird jede Interessenvertretung; egal, ob dem Landtag
oder der Staatsregierung gegeniiber. Ubrigens gilt das — anders als im Bund — auch
fur unentgeltliche Interessenvertretung durch Dritte. Es reicht sogar schon, einmalig
nur 20 Landtagsabgeordnete anzuschreiben, um als Lobbyist registrierungspflichtig zu
sein. Um es griffig zu sagen: Nur wer im Einzelfall eigene Interessen wahrnimmt, gilt
nicht als Lobbyist. Die Ausnahmen haben wir deutlich enger gefasst, als es die bun-
desrechtlichen Regelungen tun. Zum Beispiel sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretungen nur dann ausgenommen, wenn sie in ihrer Funktion als Tarifpartner tatig
sind. Auch Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind nur insoweit ausgenommen,
als es um religionsspezifische oder weltanschauliche Belange geht; nicht ausgenom-

men sind sie, wenn es zum Beispiel um Kita-Finanzierung oder ahnliche Dinge geht.
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Zweitens. Das Register bleibt praktikabel. Es gibt ein Register, das Landtag und
Staatskanzlei nicht trennt, wie das in einem anderen Entwurf vorgesehen ist. Es ist
ganz einfach auf der Internetseite des Landtags, an einem Ort, maschinenlesbar und

durchsuchbar.

Drittens. Das Herz des Lobbyregisters ist der exekutive und legislative FuRabdruck.
Das ist der grol3e qualitative Unterschied zum Bund. Auch hier ist unser Entwurf einer-
seits umfassend, aber auch unkompliziert. Alle Stellungnahmen — egal, ob vonseiten
der Staatsregierung oder vonseiten des Landtags — werden den Gesetzentwirfen bei-
gelegt; also dort, wo sie von Interesse sind und wo man sie als Burger auch suchen
wurde. Das ist viel transparenter und nicht so umstandlich wie eine Dokumentation,

beispielsweise auf einer Homepage eines Landesbeauftragten.

Viertens. Als einziges Parlament in Deutschland haben wir mit dem Lobbyregisterge-
setz einen eigenen, allgemeinverbindlichen Verhaltenskodex normiert. Das ist ganz
wichtig. Wir verlassen uns nicht auf andere. Dass sich nicht Lobbyisten selbst Regeln
geben, sorgt fur Klarheit, l1asst keinen Raum flur schwammige Regeln oder Hintertlr-

chen und kommt eben auch ohne unnotige Burokratie aus.

Funftens. Es gibt selbstverstandlich auch Sanktionen, damit auch alles befolgt wird.
Es gibt Geldbufien in Héhe von bis 50.000 Euro; das Ganze soll auch angemessen

evaluiert werden.

Wir haben aus gutem Grund keinen Landesbeauftragten fur politische Interessenver-
tretung ins Gesetz aufgenommen; denn Transparenz vertragt keine Burokratie. Der
burokratische Wust und der Mehraufwand eines zusatzlichen Amtes fur politische Inte-
ressenvertretung mit Geschaftsstelle, personellen und sachlichen Kosten flr die Re-
gisterfuhrung passt nicht dazu. Es macht auch fachlich keinen Sinn, das Register dort
zu fuhren. Das Register ist beim Landtag gut aufgehoben. Die Stellungnahmen geho-
ren eben nicht in eine zusatzliche Behorde, sondern direkt zum Gesetzentwurf, auf

den sie Einfluss nehmen.
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Transparenz soll nach unserem Verstandnis eine Selbstverstandlichkeit in politischen
Ablaufen werden. Dinge komplizierter zu machen, ist der grof3te Feind der Transpa-
renz. Mit diesem Gesetz kann sich kinftig jeder Burger Bayerns daruber informieren,
wer mitgesprochen hat, wann immer neue Gesetze auf den Weg gebracht wurden.
Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag, um verlorengegangenes Vertrauen in unse-
re Demokratie und ihre Entscheidungstrager zuruckzugewinnen. Wir setzen in
Deutschland mit diesem umfassenden Gesetz fir Transparenz eine Benchmark fur
moderne und transparente Politik und wurden uns deswegen Uber eine breite Unter-

stltzung sehr freuen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Die nachste Rednerin ist die Kollegin Ka-

tharina Schulze von der Fraktion von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Katharina Schulze (GRUNE): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach
den beruchtigten schwarzen Kassen, der Amigo-Affare, der Affare um Scheinselbst-
standigkeit von Verwandten, der Amthor-Affare, der Maut-Affare, der Aserbaidschan-
Connection, der Maskengeschaftemacherei und den Vorwirfen zur Bestechung, Kor-
ruption und Bereicherung, die im Raum stehen, bewegt sich die CSU endlich. Der
Druck auf Sie von der CSU wurde zu grof3, und Sie kdnnen sich jetzt auch unserer
langjahrigen Forderung nach einem Lobbyregister und einem legislativen Fulabdruck

nicht mehr verwehren.
(Beifall bei den GRUNEN)

Wir GRUNE finden zwar, dass es die Korruptionsaffaren und Skandale hier nicht ge-
braucht hatte, aber wenigstens kommen wir bei diesem Thema auf Landesebene wei-
ter. Das ist gut. Denn wir fordern seit Jahren mehr Transparenz und Nachvollziehbar-
keit in der bayerischen Politik. Erst im Januar haben wir einen Gesetzentwurf fur ein
Lobbyregister und den legislativen Ful3abdruck eingebracht. Sie erinnern sich: Vor

circa vier Wochen haben wir dann unsere zwei Gesetzentwirfe — zum einen den Ge-


http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000439.html

Protokollauszug
82. Plenum, 05.05.2021 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

setzentwurf flr eine Karenzzeit fir ehemalige Regierungsmitglieder, zum anderen den
Gesetzentwurf fiir die Anderungen des Abgeordnetenrechts — eingebracht. Lassen Sie
es mich ganz deutlich sagen: Jeder einzelne Lobbyismus-Skandal erschittert das Ver-
trauen der Burgerinnen und Burger in Politikerinnen und Politiker. Das ist eine Situa-

tion, die wir GRUNE so nicht hinnehmen wollen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Gleichzeitig wissen wir, dass der Austausch von Politik und von Interessenvertreter*in-
nen fur eine funktionierende Demokratie wichtig ist. Externer Sachverstand und unter-
schiedliche Interessen mussen in einer Demokratie zu Wort kommen und im Parla-
ment und mit den Abgeordneten diskutiert werden. Genauso wichtig ist es aber,
Beteiligung und Expertise an Gesetzgebungsprozessen fir alle nachvollziehbar und
transparent zu machen. Wir sind Uberzeugt: Das erhoht dann auch die Akzeptanz par-

lamentarischer Entscheidungen.

Die CSU-FREIE-WAHLER-Regierung hat jetzt einen eigenen Gesetzentwurf vorge-
legt. Als wir GRUNE uns diesen angeschaut haben, haben wir uns gedacht: Sie hétten
auch einfach unserem Gesetzentwurf im Januar zustimmen koénnen; denn dort haben
wir all diejenigen Punkte, die Sie jetzt auch aufgenommen haben, schon langst aufge-
fuhrt. Sie wollen — genauso wie wir —, dass die Interessenvertretung gegentber dem
Landtag und der Staatsregierung geregelt wird. Sie wollen ein Lobbyregister einflh-
ren, in das man sich eintragen muss. Sie wollen die Einflussnahme auf Gesetze — sei
es im Landtag oder in der Staatsregierung — durch einen legislativen Fuflabdruck
sichtbar machen. Bei Verstoflen gibt es Sanktionen. All diese Punkte stehen auch in
unserem Gesetzentwurf. Man erkennt also erneut: Steter Tropfen hohlt den Stein, und

auch aus der Opposition kann man Veranderungen anstof3en.

Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Bei folgenden Punkten missen Sie aus
unserer Sicht noch etwas nachjustieren: Das beginnt bei Ihrem Gesetzentwurf erstens

beim Thema der Offenlegungspflichten hinsichtlich der finanziellen Hintergriinde der
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Interessenvertretenden durch Artikel 3 Absatz 3. Das haben Sie ziemlich stark einge-
schrankt. Sie haben Folgendes hineingeschrieben: Wenn die Interessenvertreter*in-
nen angeben, dass sie durch Offenlegung verschiedene Straftatbestande zu beflirch-
ten hatten — hier reden Sie von Hausfriedensbruch, Koérperverletzung, schwerer
Korperverletzung und Nétigung; ich frage mich, wie Sie darauf kommen —, dann muss
nach Ihrem Gesetzentwurf das Landtagsamt entscheiden, ob das reicht, um die Anga-
ben nicht zu veréffentlichen. Wir finden den kausalbedingten Zusammenhang drohen-
der Straftaten durch Finanztransparenz arg weit an den Haaren herbeigezogen und
sind in unserem Gesetzentwurf klarer. Bei uns ist die Offenlegungspflicht der finanziel-

len Hintergriinde klar und von niedriger Stufe an geregelt.
(Beifall bei den GRUNEN)

Der zweite Punkt, den wir noch nicht ganz gelungen finden, ist Ihr Umgang mit den
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalten. In Ihrem Gesetzentwurf schreiben Sie, dass
diese keiner Registrierungspflicht unterliegen, wenn sie im Rahmen ihrer anwaltlichen
Beratung und Vertretung nach § 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung tatig sind. In der
Begrindung schreiben Sie dann wieder, dass eine Registrierungspflicht schon be-
steht, soweit die anwaltliche Interessenwahrnehmung fir die Mandantschaft nicht

mehr in den Bereich der Rechtsdienstleistung fallt.

Damit machen Sie trotzdem eine Licke auf; denn wer kontrolliert das, und wer legt da
genau den Finger in die Wunde? Hier sehen wir noch ein Loch in lhrem Gesetzentwurf
und regen an, dass Sie einfach unseren Vorschlag ibernehmen. Wir haben das in un-
serem Gesetzentwurf ganz klar geregelt. Wir definieren die registrierungspflichtige In-
teressenvertretung als, ich zitiere, "jede Tatigkeit zum Zweck der unmittelbaren oder
mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungsprozess des Landtags, inklusive
seiner Organe, Gremien, Mitglieder oder Fraktionen sowie der Staatsregierung oder
der Mitglieder der Staatsregierung". Dadurch wird auch deutlich gemacht, dass
Rechtsberatung etwas anderes ist als Lobbyismus, aber dass sich Anwaltinnen und

Anwalte auch registrieren mussen. Das halten wir fur richtig.
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(Beifall bei den GRUNEN)

Ein dritter Punkt unterscheidet unseren Gesetzentwurf von lhrem. Das ist der Ort, wo
das Lobbyregister und der legislative Fuldabdruck angesiedelt werden sollen. Wir wol-
len daflr einen unabhangigen Landesbeauftragten oder eine Landesbeauftragte flr
politische Interessenvertretung einrichten, bei dem oder der all das gesammelt werden
soll. Das ist nicht nur unser Vorschlag, sondern auch der Vorschlag von Transparency
International. Sie kennen diese NGO, die sich seit Jahrzehnten flir mehr Transparenz
starkmacht. Wir glauben, dass eine solche unabhangige Stelle die parteipolitische Un-
abhangigkeit gewahrleistet. Wir halten deshalb unsere Variante flr charmanter und

sinnvoller.
(Beifall bei den GRUNEN)

Wir freuen uns auf die Debatte in den Ausschissen und bieten lhnen gerne an, dass

Sie unsere weitergehenden Regelungen tbernehmen kdénnen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schén. — Das Wort hat nun Herr Kol-

lege Tobias Reil} von der CSU-Fraktion. Herr Reil3, Sie haben das Wort.

Tobias ReiR (CSU): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir freuen
uns auf die Diskussion in den Ausschuissen. Frau Kollegin Schulze, wir werden dabei
feststellen, dass lhre Vorschlage tatsachlich nicht Gber die Regelungen unseres Ge-
setzentwurfs hinausgehen, den wir heute vorgelegt haben. Herr Kollege Hold hat es
ausgefuhrt: Wir haben den einzig konsistenten Gesetzentwurf zum Thema Lobbyre-
gister eingebracht. In Artikel 1 Absatz 2 unseres Gesetzentwurfs wurde eindeutig und
klar definiert, was wir unter Lobbyarbeit und Interessenvertretung verstehen. Nach un-
serer Auffassung ist das "jede Tatigkeit zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren
Einflussnahme auf die parlamentarische oder regierungsseitige Ausarbeitung oder Be-

ratung politischer oder gesetzgeberischer Vorhaben oder in sonstiger Weise auf den
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Willensbildungsprozess des Landtags oder der Staatsregierung". Das ist eins zu eins

das, was man unter einer Interessenvertretung verstehen kann.

Vielleicht noch eine kurze Replik zur Frage der schutzwirdigen Interessen. Selbstver-
standlich mussen wir regeln, dass die Grundrechte zu schiitzen sind. Das muss glaub-
haft dargelegt werden. Wer, wenn nicht das Landtagsamt, kann feststellen, ob ein Vor-

gang aus Grinden der Transparenz im Register einzutragen ist oder nicht?

Ich glaube, wir sind uns einig, dass Politik immer der Wettbewerb von Ideen ist. Dies
steht auch auf meiner Homepage. Vielleicht sollte man diesen Ausspruch um das Wort
"fairer" erganzen. Wir sind uns einig, dass dieser Willensbildungsprozess immer unter
einem Einfluss steht. Frau Kollegin Schulze, Sie haben deutlich gemacht, dass der
Austausch wichtig ist. Wir stehen zum Beispiel vor der Frage, ob auf eine Entschei-
dung der Mieterbund oder die Vermieter Einfluss nehmen. Am Ende geht es um die

Frage, wer mit welchem Gewicht in diesen politischen Wettbewerb einsteigt.

Ich denke, der Bayerische Landtag hat sich diesbezuglich in den letzten Jahren mit
seinen oOffentlichen Ausschussberatungen und einem o6ffentlichen und transparenten
Beratungsprozedere vorbildlich verhalten. Wir haben nicht gewisse Beratungen in
nicht 6ffentlicher Sitzung durchgefihrt, wie das in anderen Landtagen oder im Bundes-
tag geschehen ist. Hier muss eine Abwagung erfolgen. Fir die Offentlichkeit ist es
wichtig zu wissen, wer auf den Beratungsprozess Einfluss nimmt. Mit unserem Ge-
setzentwurf wollen wir diese Transparenz herstellen. Wir wollen mit unserem Gesetz-

entwurf eine Registrierungspflicht flr organisierte Interessenvertretungen einfihren.

Wir alle bringen Erfahrungen aus der Praxis mit. Jede Kollegin und jeder Kollege hat
eine Vita und bringt diese in den Bayerischen Landtag mit. Ich habe in der letzten De-
batte Uber die Karenzregelung an unseren verstorbenen Kollegen Kling erinnert. Er
hat eine Ingenieurkammer konzipiert und wurde schlief3lich ihr erster Prasident. Das
Gesetz dazu wurde einstimmig verabschiedet, weil allen klar war, dass es eine derarti-

ge Kammer braucht. Damit hat sich ein Berufsstand organisiert. Genau das ist doch
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wulnschenswert. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis sollen in den Baye-
rischen Landtag eingebracht werden, von uns allen, aber naturlich auch von anderen
Interessenvertretern, die sich an uns wenden. Die Verbande, von den Lehrerverban-
den bis zu den Umwelt- und Wirtschaftsverbanden, sollen mit uns in einen Austausch
treten. Am Ende stellt sich immer die Frage, ob das Allgemeinwohl und der Mensch
oder Einzelinteressen dabei im Mittelpunkt stehen. Wir alle sind Manns und Weibs
genug, um dies zu bewerten. Wir sollten mit diesen Fragen sehr selbstbewusst umge-

hen.

Am Ende stehen die Unabhangigkeit und das freie Mandat. Wir sind nur unserem Ge-
wissen verantwortlich. Der Verantwortung des freien Mandats gerecht zu werden, ist
ein Recht und eine Pflicht zugleich. Das gilt fur die Politik und fur die Wissenschaft.
Wir haben heute wieder viel Gber das Thema Corona sowie Uber die Themen Impfen
und Testen gesprochen. Die Therapie kommt mir dabei etwas zu kurz. Ich hatte kurz-
lich ein Telefonat mit dem Arztlichen Direktor einer Klinik in Bayern. Er hat mir gesagt,
bei ihm gebe es keinerlei Pharma-Einfluss. Er lasse keine Vortrage, keine Beratung
und keine Bewerbung von Produkten durch Vertreter von Pharma-Firmen zu. Er vertritt
einen Verband mit 1.000 Arzten, der sich MEZIS nennt: Mein Essen zahle ich selbst.
Das ist doch aufschlussreich. Wir missen uns, egal ob in der Wissenschaft oder der
Politik, um Unabhangigkeit bemuhen und diese Unabhangigkeit leben. Das wird mit

unserem Gesetzentwurf Gber ein Lobbyregister erleichtert.

Herr Kollege Hold hat bereits ausgeftihrt, wer sich zu registrieren hat. Ausnahmen gibt
es beispielsweise fur Kirchen und Gewerkschaften. Die Mittel, die fur die Lobbyarbeit
verwendet werden, mussen in das Register eingetragen werden. Ein weiterer wichtiger
Punkt, der geregelt werden muss, ist der FulRabdruck, legislativ wie exekutiv. Lieber
Herr Kollege Arnold, hier gehen wir Uber das, was Sie vorgeschlagen haben, hinaus.
Ich glaube, es ist egal, ob der Gesetzentwurf aus der Mitte des Landtags oder von der
Staatsregierung eingebracht wird. Wir wollen wissen, wer auf die Entscheidungsbil-

dung Einfluss genommen hat, weil wir damit verhindern, dass irgendwelche Mutma-
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Rungen oder Verschworungen entstehen. Transparenz hilft, Politik besser zu erklaren
und diejenigen abzuwehren, die uns gegenitber mit Mutmalungen oder Unterstellun-

gen auftreten.

Wir missen noch gemeinsam einen Verhaltenskodex ausarbeiten. Die Sanktionen
sind bereits in unserem Gesetzentwurf geregelt. Das Werk ist somit in sich schlissig.
Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss und bitte schon heute um Zustim-

mung zu diesem guten und gelungenen Gesetzentwurf.
(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Als nachster Redner kommt jetzt Herr Ab-

geordneter Uli Henkel von der AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Uli Henkel (AfD): Sehr geehrtes Prasidium, geschatzte Kollegen! Nach dem schwar-
zen Korruptions-Tsunami zu Beginn des Jahres rollt nun folgerichtig eine Transparenz-
welle durch unser schones Bayernland. Hier und heute soll nun ein Lobbyregister ein-
gefuhrt werden. Es ist bedauerlich, dass es dazu offensichtlich erst der massiven
Selbstbereicherung einiger Christsozialer im Rahmen der Corona-Irrungen und -Wir-
rungen sowie einer nahenden Bundestagswahl bedurfte, aber immerhin, es geht dies-

bezuglich endlich ein sicherlich ganz uneigennutziger Ruck durch Bayern.

Ich sagte schon bei meiner Rede in Sachen "Nebeneinkinfte von Abgeordneten und
deren Karenzzeiten", was ich heute gerne wiederhole:Der Einsatz fir mehr Transpa-
renz im politischen Betrieb gehort seit ihrer Grindung und gemal unserem Programm
zur DNS der Alternative fur Deutschland. Folgerichtig hatte unsere AfD auf Bundes-
ebene bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf zur Einflhrung eines Lobby-
registers in den Deutschen Bundestag eingebracht, auch wenn dieser dort naturlich,

wie Ublich, von den Vertretern der pseudodemokratischen Fraktionen abgelehnt wor-
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den ist, nur um dann vor ein paar Wochen eiligst einen eigenen, inhaltlich gleichgela-

gerten Gesetzentwurf durchzuwinken.

Die AfD-Fraktion halt diese billigen und fur jedermann leicht durchschaubaren Macht-
spielchen, die Sie und lhre Kollegen auch in den anderen Parlamenten unseres Vater-
landes immer wieder auffuhren, einer freiheitlichen Demokratie fir unwirdig und wird

sich hieran folgerichtig auch nicht beteiligen.

Der vorliegende Gesetzentwurf mag also von FREIEN WAHLERN und CSU kommen.
Das negiert aus unserer Sicht jedoch nicht die Richtigkeit seines Anliegens und den
insgesamt ordentlichen Ersteindruck, weshalb die AfD ihn auch wohlwollend durch die

Ausschusse begleiten wird.
(Zuruf)

Auf den ersten Blick stechen aus unserer Sicht nur ein paar Punkte heraus, bei denen
man definitiv noch nachbessern sollte. In die Ausnahmen von der Registrierungspflicht
konnten Kleinunternehmen im Sinne des § 19 des Umsatzsteuergesetzes aufgenom-
men werden; schliellich ist es unwahrscheinlich, dass solche Betriebe einen nennens-

werten politischen Einfluss entfalten kénnten.

Andererseits wird auch noch intensiv uber Artikel 2 Nummer 2, sprich den "lokalen
Charakter", zu sprechen sein; denn immerhin erscheint es nicht undenkbar, dass ein
Lobbyist mit entsprechendem Gewicht, zum Beispiel in zwei Minchner Stimmkreisen,
durchaus doch einen relevanten und damit unerwinschten Einfluss geltend machen

konnte, was es durch das Lobbyregister doch zu verhindern gilt.

Weiter mochten wir anregen, bezuglich des Registerinhalts auch noch eine Anzeige-
pflicht fir Mutter-, Tochter- und Schwestergesellschaften zu implementieren, um so

der Mdglichkeit geschickter Umgehungstatbestande die Grundlage zu entziehen.

SchlieRlich durfte es wohl auch sinnvoll sein, im Registerinhalt selbst eine Kurzbe-

schreibung des Tatigkeitsbereiches des dort Registrierten aufzunehmen.
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Sie sehen, geschatzte Kollegen, der AfD im Bayerischen Landtag ist sehr an einer
konstruktiven politischen Begleitung gelegen. Die Burger Bayerns haben nicht nur
einen Anspruch auf die transparente Darstellung des politischen Willensbildungsproz-
esses, sondern es geht hier auch darum, einen Schritt zu mehr Chancengleichheit
zwischen Burgern und Interessenverbanden in Hinsicht auf die Beeinflussung politi-
scher Entscheidungsfindungen zu gehen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist aus un-

serer Sicht ein solcher Schritt in die richtige Richtung.

Gleichwohl sollten wir uns jetzt keine allzu grof3en lllusionen machen; denn auch eine
noch so gut gemeinte Gesetzgebung schitzt naturlich nicht vor der Macht von Interes-
sengemeinschaften, Unternehmen und Lobbygroups, wenn diese sich gleich eine
ganze Partei als Interessenvertretung halten kénnen. Ich denke dabei — und Sie
ahnen es schon — natiirlich an die hippe Okoindustrie mit inrem griinen Parteianhang-

sel hier auf der linken Seite im Plenum.
(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Vorsitzende der

SPD-Fraktion Horst Arnold. Herr Arnold, bitte schon.

Horst Arnold (SPD): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich
mit einem Zitat von Frans Timmermans — das ist der Vizeprasident der EU-Kommis-
sion — beginnen, der in dieser Funktion einer Institution vorsitzt, die bezuglich Trans-

parenz- und Lobbyregister Vorbildliches geleistet hat, und das schon seit Jahrzehnten.

Die Demokratie beruht auf einem Vertrauensverhaltnis zwischen den Blrgern und
denjenigen, die sie vertreten. Ohne angemessenen Zugang zur Information darUber,
was Politiker tun und mit wem sie sprechen, kann es dieses Vertrauen nicht geben.
Genau um diesen angemessenen Zugang zu Informationen fiir die Offentlichkeit geht

es hier im Lobbyregister.
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In der Tat, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Sie haben allen
Grund, diesen Gesetzentwurf vorzulegen; denn es ist und war seit jeher ein histori-
sches Bedurfnis der SPD, derartige Regelungen zu erlassen, und es war bisher |hr
historisches, zweifelhaftes Verdienst, diese Regelungen bis zum heutigen Tag mit

ziemlich fintenreichen Begriindungen zu verhindern,
(Beifall bei der SPD)
und zwar mit gewaltigen Worten und zweifelhaften Taten.

Nur mal zur Erinnerung, was da alles war: 2015/2016 wurde lhre Bundestagsfraktion
verklagt, weil Sie nicht freiwillig die 333 Unternehmen benennen wollten, denen Sie

einen Hausausweis fur den Deutschen Bundestag verschafft haben. Das ist das Erste.

Dann vor funf Jahren die Mitteilung Ihres damaligen Parlamentarischen Geschaftsflh-
rers, der Grosse-Bromer heilt. Was hat er im "heute journal" gesagt? — Passen Sie
auf, Blrgerinnen und Burger, Lobbyismus gefahrdet auch Sie, wenn Sie mit Abgeord-

neten sprechen.

Und an die Adresse der FDP: 2013 waren Sie natlrlich noch in anderen Umstanden,
damals namlich noch in der Regierung zusammen mit der CDU/CSU. Auch damals
schon wurde von unserer Seite aus thematisiert: Wie sieht es denn aus mit einem
Lobbyregister? — Der Hinweis war: Kein Bedarf daflr, weil ein Verweis auf freiwillige
Verbandsregistrierung hinreichend sei und daruber hinaus die Moglichkeit bestehe, zu

viel Burokratie zu besorgen.

Das ist also eine schwere Hypothek. Deswegen ist es richtig, dass Sie diesen Gesetz-
entwurf jetzt vorlegen. Diese Hypothek wirkt sogar so schwer, dass |lhr Parteivorsitzen-
der in diesem Zusammenhang von einer ganz neuen CSU spricht. Okay, das mag
sein. Dann haben Sie einen weiteren Grund dazu. lhr ehemaliger Justiziar in der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion Hans-Peter Uhl — Ihnen wohlbekannt — warnte 2016 vor
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einer Stigmatisierung und Diskriminierung von Interessenvertretern, wenn ein derarti-

ges Gesetz kame.

Wir halten fest: Bislang spielten Sie eigentlich in der Liga der Vertuschung, in der Liga
der Verschleierung und der Verharmlosung. Willkommen, dass Sie sich jetzt mdgli-

cherweise tatsachlich eines anderen besinnen!

(Beifall bei der SPD)

Ihr Gesetzentwurf ist mit unserem nahezu kongruent. Aus unserer Sicht besteht inhalt-
lich nuancierter Abstimmungsbedarf. Sie haben es schon erwahnt. Wir wollen gerade
bei den Amtschef‘innen und Abteilungsleiter*innen und Referatsleiter*innen in der
Exekutive etwaige Kontakte lobbyregisterrelevant machen, nicht aus Misstrauen ge-
genuber den Beamtinnen und Beamten — wir wissen, es gibt keine politischen Beam-
ten —, sondern um das hoffentlich vorhandene Vertrauen der Bevolkerung zu starken

oder verlorenes Vertrauen in diesem Zusammenhang wieder zu schaffen.

Das Lobbyregister alleine ist per se aber nicht hinreichend, um Korruption zu bekamp-
fen; wir missen da wesentlich mehr machen. Es geht um die gemeinsamen Verhal-
tensregeln. Ich habe Sie schon aufgefordert, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Es
geht nicht um parteiliches Klein-Klein, sondern es geht darum, Transparenz zu schaf-
fen und vor allen Dingen um verantwortungsvoll rechtsstaatliche Entwicklungen, dass
jeder Berufsstand ein Leben vor der Parlamentstatigkeit und ein Leben nach der Par-

lamentstatigkeit haben kann, ohne ein Risiko eingehen zu mussen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Vorsitzende der

FDP-Fraktion Martin Hagen.

Martin Hagen (FDP): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten
heute einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen fir ein Lobbyregister. Lobbyis-

mus — ein Wort mit einem schlechten Klang, das im Grunde aber nur beschreibt, dass
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Blrger und Unternehmen, Verbande und NGOs Einfluss nehmen auf die Politik, auf
das Gemeinwesen, auf die Dinge, die sie selber betreffen. Wir Abgeordnete, wir Parla-
mentarier sind darauf angewiesen. Jeder von uns hat Mitarbeiter, jeder von uns hat
Expertise, aber niemand von uns kann zu allen Bereichen der Politik die Argumente
kennen, die es in allen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft gibt. Niemand von
uns kennt, wenn wir ein Gesetz verabschieden, jeden einzelnen Anwendungsbereich.
Deswegen ist es wichtig, dass wir die Expertise und die Erfahrung aus der Gesell-
schaft bekommen, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen: Hort mal, ihr
macht ein Gesetz, das ist nicht praxistauglich, an der Stelle verursacht das unnétige
Bulrokratie. — Es ist wichtig, dass Menschen auf uns zukommen und sagen: Hier musst
ihr dringend etwas gesetzlich regeln, da haben wir eine Regelungslucke. — Interessen-
vertretung ist nicht nur legitim, sondern in einem Parlament, in einem politischen Sys-

tem auch notwendig.

Entscheidend ist aber Transparenz. Deswegen unterstitzen wir diesen Gesetzentwurf
der Regierungsfraktionen. Entscheidend ist, dass Interessenvertretung nicht im Ver-
borgenen stattfindet, schon gar nicht mit unlauteren Instrumenten. Gerade in einem
Gesetzgebungsverfahren — deswegen ist, glaube ich, der legislative Fuldabdruck Kern-
stlck dieses Gesetzentwurfes — soll klar sein, welche Krafte konkret Einfluss darauf

genommen haben.

Das Lobbyregister, das den Zugang zum Parlament regelt — ich glaube, das wird in
der politischen Praxis im Landtag nicht so furchtbar viel verandern. Der Landtag ist
nicht der Bundestag. Ich weil} nicht, wie es den Kollegen von den anderen Fraktionen
geht, aber bei uns ist es nicht so, dass taglich die Lobbyisten hier ein und aus ge-
hen.Jeder von uns hat naturlich seine Kontakte. Der Entzug des Hausausweises wird
auch nicht dazu fuhren, dass die Kontakte abbrechen, sondern man trifft sich dann
eben andernorts. Trotzdem ist es in Ordnung, hier Transparenz zu schaffen. Es ist

auch eine erfreulich unblrokratische Regelung geworden, anders als im Vorschlag,
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den die GRUNEN hier schon einmal unterbreitet haben, der wirklich extrem ins "Klein-

Klein" ging.

Alles in allem handelt es sich um einen Vorschlag, der unserer Meinung nach in die
richtige Richtung geht, der auch das nétige Mal® und die nétige Mitte halt sowie die
politische Arbeit und die Interessenvertretung nicht unnotig Uberburokratisiert. Einer Il-
lusion sollten wir uns jedoch nicht hingeben: Ein solches Gesetz, egal, wie es ausge-
staltet ist, wird Skandale, wie wir sie zuletzt in der Maskenaffare erlebt haben, niemals
komplett verhindern kénnen. Auch dieses Gesetz, das Transparenzgesetz des Bun-
destages, hatte das, was wir im Zuge der Maskenaffaren im Bayerischen Landtag und
im Deutschen Bundestag erlebt haben, nicht verhindern kdnnen; denn neben gesetzli-
chen Regelungen sind auch immer — jedes Gesetz lasst sich irgendwie umgehen —
personliche Integritat und personlicher Anstand der Abgeordneten notwendig. Integri-
tat und Anstand lassen sich nicht gesetzlich vorschreiben. Integritat und Anstand hat

man entweder, oder man hat diese Eigenschaften nicht.
Alles in allem geht dieses Gesetz in die richtige Richtung. Wir werden es unterstutzen.
(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. — Nachster Redner ist nun

Herr Kollege Dr. Fabian Mehring von der Fraktion der FREIEN WAHLER.

Dr. Fabian Mehring (FREIE WAHLER): Sehr verehrter Herr Prasident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir, zum
Ende der Debatte auf die vortreffliche und detailscharfe Beschreibung unseres Ge-
setzentwurfes durch Herrn Kollegen Hold zu Beginn dieser Debatte zurickzukommen
und sie um drei zusatzliche, vielleicht eher grundstandige, gesamtpolitische Argumen-
te — ein zugegebenermallen eher parteipolitisches, ein gesellschaftspolitisches und

ein landespolitisches Argument — zu erganzen.


http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000555.html

Protokollauszug
82. Plenum, 05.05.2021 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode 17

Zunachst zum parteipolitischen Hintergrund, wenn Sie dies gestatten. Ich erlaube mir
dies deshalb, weil viele Kolleginnen und Kollegen aus den Oppositionsfraktionen be-
schrieben haben, sie hatten das, was heute von den Regierungsfraktionen auf den
Weg gebracht wird, schon in den letzten Wochen und Monaten eingefordert. Ich darf
fir die FREIEN WAHLER festhalten, dass die Idee, mit einem Lobbyregister mehr
Transparenz in die bayerische Landespolitik zu bringen, eine Forderung ist, die wir er-
heben, seit wir im Jahr 2008 zum allerersten Mal in das Maximilianeum eingezogen
sind. Dazu gab es schon in den Jahren 2011 und 2014 in der Opposition entsprechen-
de Gesetzentwiirfe unseres damaligen Parlamentarischen Geschéaftsfuhrers und heu-
tigen Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl. Wir fihlen uns daher, nachdem wir schon
die Irritationen um den Bundespolitiker Amthor im letzten Jahr zum Anlass genommen
haben, die Thematik nochmals auf die Agenda unserer Bayernkoalition zu heben, und
nachdem wir bereits im November des letzten Jahres, also bedeutend vor der jungs-
ten Maskenaffare, unseren Gesetzentwurf, den wir heute ins Parlament einbringen,
vorgelegt haben, am Ziel — ja, am erfolgreichen Ende einer langen Reise. Mit anderen
Worten gilt fiir uns FREIE WAHLER, dass wir das, was wir in der Opposition verspro-
chen haben, heute worthaltend einlosen. Wir liefern heute im Hinblick auf moderne

und transparente Politik in Bayern.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Das zweite, eher gesellschaftspolitische Argument betrifft die Tatsache, dass wir die-
sen Gesetzentwurf nach fester Uberzeugung der FREIEN WAHLER heute zum richti-
gen Zeitpunkt in den Bayerischen Landtag einbringen, weil die Corona-Krise — die
Prasidentin hat es zu Beginn der heutigen Sitzung sehr zutreffend angesprochen —
dazu gefuhrt hat, dass auch hierzulande in unserer gemeinsamen Heimat Bayern wie-
der politische Rattenfanger und politische Geschaftemacher unterwegs sind, die ihr
Gift ausstreuen mit der Idee, unsere Gesellschaft zu spalten. Diese Gruppen versu-
chen, mit gezielter Hetze gegen Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker ein Klima

nach dem Motto zu erzeugen: "die da unten" gegen "die da oben". Es wird versucht,
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ein Storytelling, eine Mar, eine falsche Legende aufzubauen, in Hinterzimmern wirden
von "denen da oben", die dann angeblich wir waren, Dinge entschieden. Dieses Gift,
das hier ausgestreut wird, muss im Sinne unserer Demokratie zwingend wieder einge-
fangen werden. Das einzige Gegengift, das wir dazu als Politikerinnen und als Politi-
ker in der Hand haben, besteht in maximaler Transparenz. Deshalb ist es gerade jetzt
angesichts der grof3ten Herausforderung der Nachkriegszeit inmitten der Corona-Pan-
demie wichtig, dieses Signal zu geben und den Menschen in Bayern sehr deutlich zu
sagen: Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag haben vor den
Menschen, fur die sie arbeiten, nichts zu verbergen. In Bayern herrscht maximale

Transparenz.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Ich will mit einem landespolitischen Argument schlieffen und habe mich vor einigen
Stunden schon einmal sagen hoéren, wir wirden bei der Corona-Krisenbewaltigung
gleichermalRen die Benchmark bzw. den Goldstandard aus Bayern heraus fur
Deutschland setzen. Ich glaube, das ist mindestens genauso, eigentlich aber noch
mehr zutreffend im Hinblick auf das Lobbyregistergesetz, das wir heute im Baye-
rischen Landtag einbringen, weil wir mit dem legislativen und dem exekutiven Ful3ab-
druck, mit unserem bayerischen Verhaltenskodex, mit bedeutend weniger Ausnah-
men, als dies auf Bundesebene der Fall ist, und auch mit drakonischeren, sinnvoll
aufgeschlusselten Strafen, die bei einem Versto? gegen dieses Gesetz einschlagig
werden, bedeutend Uber das hinausgehen, was der Bundesgesetzgeber auf diesem
Feld vorgegeben hat. Naturlich kann ein Gesetz — hier hat der Kollege Hagen recht —
niemals Kriminalitédt verhindern. Wer bereit ist, ein Gesetz zu brechen, den wird ein
Gesetz nicht davon abhalten. Wir meinen jedoch, dass uns maximale Transparenz in
der Corona-Krise, aber auch daruber hinaus, gut ansteht und dass dies vor allen Din-
gen etwas ist, worauf wir — im Ubrigen fraktionstibergreifend als Bayerischer Landtag
— stolz sein kdnnen, indem wir die Messlatte fur den Bund setzen und mehr tun als der

Bund. Dass wir damit jetzt nach elf oder zwoIf Jahren Opposition und Regierung ans
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Ziel kommen, ist fir uns FREIE WAHLER ein guter Tag, vor allem aber ein guter Tag
fur Bayern, weil damit Transparenz und moderne Politik gestarkt werden und Einzug in

die bayerische Landespolitik halten.

Zum Abschluss will ich mir mit einem kleinen Augenzwinkern noch einen Gewahrs-
mann holen, indem ich Sie bitte, unserem Gesetzentwurf auch seitens der Opposition
zuzustimmen. Ich habe Herrn Kollegen Horst Arnold, der far mich in zweifacher Hin-
sicht ein Gradmesser ist, letzte Woche im BR gesehen. Er ist einerseits dafir bekannt,
ein Spitzenjurist zu sein, und daher flr mich ein Gradmesser fir gute Gesetzgebung.
Andererseits ist er nicht gerade dafur bekannt, angesichts von Gesetzentwtrfen der
Regierungsfraktionen in Ekstase zu geraten. Dieses Mal ist er jedoch quasi véllig es-
kaliert, indem er sich dazu hinreien lief3, im BR zu sagen, dieser Gesetzentwurf sei
"ordentlich". Wenn sogar Horst Arnold findet, dass das, was die Bayerische Staatsre-
gierung tut, ordentlich ist, dann konnen wir dem, glaube ich, alle einvernehmlich so zu-

stimmen.
(Zuruf — Beifall bei den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Die Aussprache ist geschlossen. Ich schla-
ge vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen
und Integration als federfihrendem Ausschuss zu Uberweisen. Besteht damit Einver-

standnis? — Dann ist das so beschlossen.


http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

1. Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexan-
der Hold u.a. und Fraktion (FREIE WAHLER),
Thomas Kreuzer, Tobias Rei, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Frak-
tion (CSU)

Drs. 18/15463, 18/16566

fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

2. Anderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Stei-
ner, Christoph Maier u.a. und Fraktion (AfD)

Drs. 18/15714

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring,
Alexander Hold u. a. und Fraktion (FREIE WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias Rei3, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und Fraktion
(CSU) fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

hier: Ausnahmeregelung

(Drs. 18/15463)

3. Anderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Stei-
ner, Christoph Maier u.a. und Fraktion (AfD)

Drs. 18/15715

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring,
Alexander Hold u. a. und Fraktion (FREIE WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias ReiB, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und Fraktion
(CSU) fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

hier: Beteiligungen

(Drs. 18/15463)

4. Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Dr. Simone Stroh-
mayr, Ruth Miller u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 18/16508

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring,
Alexander Hold u. a. und Fraktion (FREIE WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias Rei}, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und Fraktion
(CSU) fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

hier: Ausweitung auf Amtschefs und Amtschefinnen u. a. sowie hoéhere
GeldbuBen fiir Unternehmen und Unternehmensvereinigungen

(Drs. 18/15463)

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfi-

gung.
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Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter zu 1: Tobias Rei
Berichterstatter zu 2: Horst Arnold
Mitberichterstatter zu 1: Toni Schuberl

Mitberichterstatter zu 2: Tobias Reif

Bericht:

1.

Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration federfiihrend zugewiesen.

Der Ausschuss fiir Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf
mitberaten.

Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf federflinrend beraten und endberaten.

Zum Gesetzentwurf wurden die Anderungsantrage Drs. 18/15714,

Drs. 18/15715 und Drs. 18/16508 eingereicht.

Der federfihrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 55. Sitzung am
6. Mai 2021 beraten und einstimmig Zustimmung empfohlen.

Der Ausschuss fiir Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf in
seiner 100. Sitzung am 9. Juni 2021 mitberaten und einstimmig Zustim-
mung empfohlen.

Der federfiihrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Anderungsan-
trage Drs. 18/15714, Drs. 18/15715 und Drs. 18/16508 in seiner 57. Sitzung
am 17. Juni 2021 endberaten.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss einstimmig Zustim-
mung empfohlen, mit der MaRgabe, dass in Art. 9 als Datum des Inkrafttretens
der ,1. Januar 2022“ eingefugt wird.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 18/16508 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung

B90/GRU: Zustimmung

FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Ablehnung

SPD: Zustimmung

FDP: Zustimmung
Ablehnung empfohlen.

Hinsichtlich der Anderungsantrage Drs. 18/15714 und 18/15715 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Ablehnung

B90/GRU: Ablehnung

FREIE WAHLER: Ablehnung

AfD: Zustimmung

SPD: Ablehnung

FDP: Ablehnung
Ablehnung empfohlen.

Petra Guttenberger
Vorsitzende
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexander
Hold, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch,
Wolfgang Hauber, Johann Hausler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Rainer
Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WAHLER),

Thomas Kreuzer, Tobias ReiB}, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander Konig,
Tanja Schorer-Dremel, Petra Guttenberger, lise Aigner, Martin Bachhuber, Volker
Bauer, Jiirgen Baumgartner, Barbara Becker, Eric BeiRwenger, Markus Blume,
Alfons Brandl, Robert Brannekdamper, Gudrun Brendel-Fischer, Alex Dorow,
Holger Dremel, Norbert Diinkel, Dr.Ute Eiling-Hiitig, Matthias Enghuber,
Wolfgang Fackler, Alexander Flierl, Karl Freller, Max Gibis, Alfred Grob, Hans
Herold, Johannes Hintersberger, Michael Hofmann, Petra Hogl, Dr. Gerhard Hopp,
Dr. Marcel Huber, Dr. Martin Huber, Thomas Huber, Andreas Jackel, Sandro
Kirchner, Jochen Kohler, Harald Kiihn, Manfred Landner, Dr. Petra Loibl,
Dr. Beate Merk, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Dr. Stephan
Oetzinger, Franz Josef Pschierer, Helmut Radimeier, Barbara Regitz, Dr. Franz
Rieger, Berthold Riith, Andreas Schalk, Ulrike Scharf, Josef Schmid, Martin
Schoffel, Angelika Schorer, Thorsten Schwab, Dr. Harald Schwartz, Bernhard
Seidenath, Dr. Ludwig Spaenle, Klaus Steiner, Sylvia Stierstorfer, Klaus Stoéttner,
Karl Straub, Walter Taubeneder, Peter Tomaschko, Steffen Vogel, Martin Wagle,
Prof. Dr. Gerhard Waschler, Ernst Weidenbusch, Georg Winter, Josef Zelimeier
und Fraktion (CSU)

Drs. 18/15463, 18/16566

fiir ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG)

Art. 1
Registerpflicht

(1) "Wer Interessenvertretung gegeniiber dem Landtag oder der Staatsregierung
betreiben will, muss dies durch Eintragung in ein bei der Landtagsprasidentin oder dem
Landtagsprasidenten gefilhrtes offentliches Register (Lobbyregister) angeben, sobald

1. die Interessenvertretung
a) regelmafig betrieben wird,
b) auf Dauer angelegt ist oder
c) fur Dritte erfolgt oder

2. innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als 20 unterschiedliche Interessen-
vertretungskontakte erfolgten.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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°Die Registerpflicht besteht unabhangig von der Frage der Rechtsfahigkeit und ohne
Rucksicht darauf, ob die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter eine naturli-
che oder juristische Person, Personengesellschaft, organisierte Personenmehrheit, ein
Netzwerk oder eine Plattform ist oder auf andere Weise organisiert ist. *Die Eintragung
hat unverziiglich zu erfolgen, sobald eine der in Satz 1 genannten Voraussetzungen
vorliegt.

(2) 'Interessenvertretung ist jede Téatigkeit zum Zweck der unmittelbaren oder mit-
telbaren Einflussnahme auf die parlamentarische oder regierungsseitige Ausarbeitung
oder Beratung politischer oder gesetzgeberischer Vorhaben oder in sonstiger Weise auf
den Willensbildungsprozess des Landtags oder der Staatsregierung. 2Dazu gehdren
insbesondere

1. die zweckentsprechende Kontaktaufnahme,

2. die Vorbereitung, Verbreitung und Ubermittlung von Informationsmaterial, Stellung-
nahmen, Gutachten, Diskussions- und Positionspapieren,

3. Einladungen zu Veranstaltungen, Treffen, Werbemafinahmen und Konferenzen,

4. freiwillige Beitrdge zu Anhdérungen oder in der Beratung befindlichen Gesetzge-
bungsverfahren.

(3) 'Zum Landtag im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1 gehéren

der Landtag,

seine Organe und Gremien,

die Fraktionen und

. die Mitglieder des Landtags.

2Zur Staatsregierung im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1 gehoren ihre Mitglieder.

(4) Das Lobbyregister wird auf der Internetseite des Landtags maschinenlesbar und
durchsuchbar veréffentlicht.

Sl A

Art. 2
Ausnahmen von der Registerpflicht
Die Interessenvertretung unterliegt keiner Registerpflicht

1. bei Eingaben oder Anfragen von natirlichen Personen, die ausschliel3lich personli-
che Interessen formulieren, unabhangig davon, ob es sich um unternehmerische
oder sonstige Interessen handelt,

2. bei ausschlielYlich lokalem Charakter, soweit nicht mehr als zwei Stimmkreise un-
mittelbar betroffen sind,

3. im Rahmen
a) von Petitionen nach Art. 115 der Verfassung,

O

) der Mitwirkung an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschisse des Landtags,
c) der Wahrnehmung eines offentlichen Amtes oder Mandates,
)

der anwaltlichen Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten gemaf § 3
Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung,

e) der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder an die Allgemeinheit gerich-
teter Darstellungen und Erérterungen von Rechtsfragen,

f) von Expertisen, die direkt oder individuell zur Erlangung von Sachinformationen,
Daten oder Fachwissen angefordert wurden,

g) der nach Art. 110, 111 und 111a der Verfassung geschitzten Tatigkeiten der
Medien.

4. im Rahmen der Tatigkeit

a) der Kirchen, sonstiger Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemein-
schaften, soweit religionsspezifische oder weltanschauliche Belange betroffen
sind,
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b) der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, soweit sie ihre Funktion als Ta-
rifpartner wahrnehmen,

c) des diplomatischen und konsularischen Verkehrs,
d) der kommunalen Spitzenverbande,
e) der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz,

f) der politischen Stiftungen, denen aus dem Bundes- oder Landeshaushalt Glo-
balzuschusse zur Erfullung ihrer satzungsmafigen Aufgaben gewahrt werden.

5. bei Einrichtungen, die Uber keine dauerhafte Vertretung in Deutschland verfligen
und sich fur Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, humanitare Belange
oder Fragen von Nachhaltigkeit einsetzen und deren Wirken primar auf andere Lan-
der oder Weltregionen ausgerichtet ist.

2Eine freiwillige Eintragung in das Lobbyregister bleibt unberdhrt.

Art. 3
Registerinhalt

(1) Im Register werden folgende Daten der Interessenvertreterin oder des Interes-
senvertreters eingetragen:

1. Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz,

2. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetseite einer Geschéaftsstelle
am Sitz des Landtags,

3. Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tatigkeit,

4. Zusammensetzung von Vorstand und Geschaftsflihrung bei juristischen Personen,
5. Mitgliederzahl bei Verbanden und Vereinen in Hundert Mitgliedern,

6. Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbanden und Vereinen,

7

Angaben zu Auftraggebern, fir die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese
Fremdinteressen betrifft,

8. Anzahl der Beschéftigten in Vollzeitdquivalenten und in Stufen von jeweils zehn Be-
schaftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind,

9. jahrliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessen-
vertretung in Stufen von jeweils 10 000 €,

10. empfangene Zuwendungen, Zuschisse oder Spenden in Stufen von jeweils
10 000 €, sobald in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € Gberschrit-
ten wird,

11. Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder
Spender, sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 €
Uberschritten wird,

12. Jahresabschlisse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls
keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen.

(2) Zu den Daten nach Abs. 1 Nr. 4, 6 und 8 ist jeweils auch eine etwaige langstens
funf Jahre zurtickliegende Tatigkeit der genannten Personen als Mitglied des Landtags
oder der Staatsregierung anzugeben.

(3) 'Die Angabe der Daten gemaR Abs. 1 Nr. 9 bis 12 kann verweigert werden, so-
fern ein schutzwiirdiges iberwiegendes Interesse glaubhaft dargelegt wird. 2Schutz-
wiurdige Interessen liegen insbesondere vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Veroffentlichung der Daten die betreffenden Personen der Gefahr aus-
setzen wurde, Opfer eines Verbrechens oder eines Vergehens nach den §§ 123, 187,
223, 224, 240 oder 241 des Strafgesetzbuches zu werden. 3Uber die Schutzwiirdigkeit
entscheidet das Landtagsamt. “Die Tatsache eines schutzwiirdigen iberwiegenden In-
teresses ist im Register einzutragen.
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(4) 'Die Daten sind jeweils spatestens am Ende eines Kalenderjahrs zu aktualisie-
ren. 2Die notigen Angaben sind Uber die Internetseite des Landtags elektronisch in der
vom Landtagsamt naher bestimmten Form zu tGbermitteln.

(5) 'Im Register wird eine gesonderte Liste gefiihrt, in der alle friilheren Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter im zuletzt aktualisierten Datenumfang angege-
ben werden, die dem Landtagsamt angezeigt haben, dass sie keine Interessenvertre-
tung mehr gegenliber dem Landtag und der Staatsregierung betreiben. 2Diese Daten
bleiben jeweils fiir die Dauer von 18 Monaten nach dieser Anzeige verdéffentlicht und
werden danach unverziglich geldscht.

Art. 4
Veroffentlichung von Stellungnahmen
(exekutiver und legislativer FuBabdruck)

(1) 'Das federfiihrende Staatsministerium ibersendet nach Einbringung eines Ge-
setzesvorhabens der Staatsregierung in den Landtag binnen einer Woche dem Land-
tagsamt alle schriftlichen Stellungnahmen, Gutachten, Diskussions- und Positionspa-
piere, die im Rahmen der Verbandeanhdérung oder sonst von nach diesem Gesetz re-
gistrierten Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern zu den Gesetzesvorhaben
eingegangen sind. 2Darin enthaltene Geschaftsgeheimnisse oder andere im Einzelfall
ahnlich schutzwirdige persoénliche Informationen kénnen geschwarzt werden.

(2) Abs. 1 gilt bei Gesetzesvorhaben aus der Mitte des Landtags entsprechend mit
der MaRRgabe, dass die Ubersendung durch die Initiatorinnen und Initiatoren erfolgt.

(3) Der Landtag veréffentlicht die nach den Abs. 1 und 2 Gbermittelten Stellungnah-
men, Gutachten, Diskussions- und Positionspapiere zusammen mit den Gesetzesvor-
haben auf seiner Internetseite.

Art. 5
Grundsatze integrer Interessenvertretung

(1) '"Registerpflichtige Interessenvertretung darf nur auf Grundlage eines vom Land-
tag und der Staatsregierung beschlossenen Verhaltenskodex erfolgen, in dem die
Grundsatze integrer Interessenvertretung festgelegt werden. 2Registerpflichtige Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter missen diesen Verhaltenskodex vor ihrer
Eintragung als fir sie verbindlich anerkennen.

(2) 'Registerpflichtige Interessenvertretung muss transparent erfolgen. 2Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter mussen ihre Identitat und die Anliegen ihres Auf-
traggebers offenlegen und Uber sich und ihren Auftrag bei der Interessenvertretung zu-
treffende Angaben machen.

(3) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter verpflichten sich, die vom
Landtag oder der Staatsregierung festgelegten Regeln zu achten und zu befolgen.

(4) Vereinbarungen, durch die eine Vergutung oder ihre Ho6he vom Erfolg der Inte-
ressenvertretung abhangig gemacht wird, sind unzulassig.

Art. 6
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten

(1) Bei einem Verstol? gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes kann die Land-
tagsprasidentin oder der Landtagsprasident die Erteilung von Zugangsberechtigungen
zum Landtag verweigern oder bereits erteilte Zugangsberechtigungen entziehen.

(2) Registerpflichtige durfen an 6ffentlichen Anhérungen der Ausschiisse des Land-
tags nicht mitwirken, solange Angaben nach Art. 3 Abs. 3 verweigert werden.

(3) 'Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Art. 1 Abs. 1, Art. 3 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder
nicht rechtzeitig eintragen oder aktualisieren lasst oder
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2. entgegen Art. 5 registerpflichtige Interessenvertretung betreibt, die gegen den als
verbindlich anerkannten Verhaltenskodex verstoRt.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbufe bis zu fiinfzigtausend Euro geahndet wer-
den. 3Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes iiber Ord-
nungswidrigkeiten ist das Landtagsamt.

Art. 7
Bericht und Evaluation

(1) Der Landtag veréffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht Uber die Anwendung
des Lobbyregisters, erstmalig zum 30. September 2023 fiir die vergangenen zwei Ka-
lenderjahre.

(2) Der Landtag Uberpruft die Auswirkungen dieses Gesetzes erstmalig funf Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes und veroffentlicht die Ergebnisse der Uberpriifung.

Art. 8
Einschrankung von Grundrechten

Durch Art. 4 werden das Grundrecht des Briefgeheimnisses sowie des Post- und
Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 der Verfassung) ein-
geschrankt.

Art. 9
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Die Prasidentin
V.

Karl Freller
I. Vizeprasident



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Flnfter Vizeprasident Markus Rinderspacher

Abg.
Abg.
Abg.
Abg.
Abg.
Abg.
Abg.
Abg.

Jurgen Mistol
Tobias Reifl3

Dr. Fabian Mehring
Horst Arnold
Florian Siekmann
Berthold Ruth
Stefan Low

Martin Hagen

Staatsminister Joachim Herrmann
Erster Vizeprasident Karl Freller

Abg.

Matthias Fischbach
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Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Ich rufe zur gemeinsamen Beratung

die Tagesordnungspunkte 5 bis 8 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Horst Arnold, Florian Ritter, Alexandra
Hiersemann u. a. und Fraktion (SPD)
fur ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyrG) (Drs. 18/12034)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Anderungsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian Ritter, Alexandra
Hiersemann u. a. und Fraktion (SPD)

(Drs. 18/15288)

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann,
Benjamin Adjei u. a. und Fraktion (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

fur ein Bayerisches Lobbyregister und den legislativen FuBabdruck
(Drs. 18/12343)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner,
Stefan Low u. a. und Fraktion (AfD)

zur Einfuhrung eines Registers fir Lobbyisten, Nichtregierungsorganisationen
und Lobbydienstleister (Lobbyregistergesetz - LobRegG) (Drs. 18/12379)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexander Hold u. a. und Fraktion (FREIE
WAHLER),
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Thomas Kreuzer, Tobias ReiR, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und Fraktion
(CSU)
fur ein Bayerisches Lobbyregistergesetz (BayLobbyRG) (Drs. 18/15463)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Anderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner,
Christoph Maier u. a. und Fraktion (AfD)
hier: Ausnahmeregelung (Drs. 18/15714)

und

Anderungsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner,
Christoph Maier u. a. und Fraktion (AfD)
hier: Beteiligungen (Drs. 18/15715)

und

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Dr. Simone Strohmayr,
Ruth Miiller u. a. und Fraktion (SPD)
hier: Ausweitung auf Amtschefs und Amtschefinnen u. a. sowie hoéhere

GeldbuBen fiir Unternehmen und Unternehmensvereinigungen (Drs. 18/16508)

Ich erdffne die gemeinsame Aussprache. — Ein Geschaftsordnungsantrag liegt vor. Zu-

nachst hat Herr Mistol das Wort, bevor wir in der Tagesordnung fortfahren.

Jirgen Mistol (GRUNE): Herr Prasident! Ich habe einen Antrag zur Geschéftsord-
nung. Ich beantrage, dass wir die Sitzung so lange unterbrechen, bis die Pressekonfe-
renz unten beendet ist. Wenn man hier in das Rund schaut, gerade bei den Regie-
rungsfraktionen, sieht man, dass doch sehr wenige da sind. Das liegt vermutlich auch
daran, dass es eine Konkurrenzveranstaltung gibt, die aus unserer Sicht so wahrend

einer Plenarsitzung nicht stattfinden sollte.

(Beifall bei den GRUNEN)
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Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Mistol. —

Gegenrede: Herr Kollege Reil} fir die CSU-Fraktion.

Tobias Reill (CSU): Herr Kollege Mistol, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube,
es ist offensichtlich, dass diese Pressekonferenz bewusst in die Mittagspause gelegt
wurde. Ich komme gerade von der Pressekonferenz, weil ich sie mir angehort habe.
Sie befindet sich praktisch in der Endphase, weil bereits der vierte Redner, Kollege
Hold, seine Ausfihrungen macht. Dann wird es noch zwei, drei Fragen geben, und
dann kommen sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen — es sind ja nur vier — in

den Plenarsaal zurtck.

Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass man diesen Teil der Transparenzoffensive,
den wir jetzt anhand des Lobbyregistergesetzes besprechen und diskutieren wollen,
als Argument verwendet und dass eine Verknipfung hergestellt wird zu den weiteren
Fragen, die sich naturlich uns allen gemeinsam bei Transparenz und Unabhangigkeit
im Parlament stellen. Ich wirde uns zu der Gelassenheit raten, jetzt hier in die Bera-
tungen in Zweiter Lesung einzusteigen. Wir haben diese Dinge im Verfassungsaus-
schuss in einer Tiefe und mit fachlicher Expertise — ich schaue den Kollegen Arnold an
— besprochen. Wir sind uns in der Zielsetzung einig. Wir haben den Gesetzentwurf
von FREIEN WAHLERN und CSU einstimmig verabschiedet. Welches Problem hin-

dert uns also daran, hier weiter fortzufahren?
(Zuruf)

— Was heildt das: Was ist das fur ein Signal? — Wie gesagt wurde die Pressekonferenz
bewusst in die Mittagspause gelegt. Letztlich fallt dies zufallig zusammen. Ich wirde
uns zu etwas mehr Gelassenheit raten wollen und darum bitten. Noch mehrere Kolle-
ginnen und Kollegen haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Bis wir den Geschaftsord-
nungsantrag abgewickelt haben, ist mit Sicherheit auch die Pressekonferenz unten zu
Ende. Dann ist es uns gelungen, durch diesen Antrag die Pause zu fillen, lieber Herr

Kollege Mistol. Das ist vielleicht auch eine interessante Vorgehensweise. Jedenfalls
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wurde ich darum bitten, dass wir nach der Diskussion Uber den Geschaftsordnungsan-

trag weiter mit der Tagesordnung fortfahren, wie geplant.

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Reil}. — Es
gibt zwei weitere Wortmeldungen. Die erste kommt von Herrn Dr. Mehring fir die Frak-

tion der FREIEN WAHLER. Daran schliet sich Horst Arnold fiir die SPD-Fraktion an.

Dr. Fabian Mehring (FREIE WAHLER): Sehr verehrter Herr Prasident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kdnnte mich entwe-
der kurz fassen oder auch auf diesen Redebeitrag verzichten. Kollege Mistol, ich be-
teilige mich auf diesem Wege aber gerne daran, die Licke zu flllen, sodass wir dann
zu den Beratungen hoffentlich die Kolleginnen und Kollegen auch wieder an Bord im
Plenarsaal haben. Lieber Jirgen, ich aul’ere mit einem Augenzwinkern die vorsichtige
Beflrchtung, dass trotz der hohen persdnlichen Wertschatzung vielleicht gar nicht so
sehr die vier Parlamentskollegen vermisst werden, auf die wir jetzt gerade verzichten
mussen, sondern die Damen und Herren der Presse, deren Anwesenheit man sich fir
die anschlieliende Aussprache wiinschen wirde. Aber das ist logisch und ein nach-

vollziehbares Anliegen.

Mir ist nur wichtig, ein paar Bemerkungen zu machen. Die erste Bemerkung: Es war
nicht das Ansinnen der beiden Regierungsfraktionen, mit der Terminierung dieser
Pressekonferenz sozusagen den parlamentarischen Betrieb zu lahmen — ganz im Ge-
genteil. Wir haben bewusst versucht, die Veranstaltung in die heutige Mittagspause zu
legen. Herr Prasident, jetzt sind wir ein bisschen friiher dran, als das zu erwarten war.
Ich glaube, das ist kein Schaden. Aus diesem Grund gibt es jetzt eben diese Uber-
schneidung. Ich bitte da ein Stlick weit um Verstandnis im Namen der Regierungsfrak-
tionen und derjenigen, die diese Pressekonferenz auf den Weg gebracht haben. Ich
erlaube mir anzumerken, dass beispielsweise der Kollege Reil3 und ich von uns aus
auf die Teilnahme an der Pressekonferenz verzichtet haben. Wir haben federfihrend

an dem, was jetzt unten prasentiert wird, mitgearbeitet. Wir wussten, dass es mit der
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Zeit der Mittagspause knapp wird. Wir haben also wirklich versucht, dem Parlament

nicht im Wege zu stehen. Das ist die erste Bemerkung.

Die zweite Bemerkung besteht darin, dass wir ja einstimmig beschlossen haben. Da
schaue ich auch zum Kollegen Horst Arnold. Wir haben schon beim letzten Mal in Ers-
ter Lesung miteinander diskutieren und uns austauschen konnen. Am Ende war unser
Votum einstimmig. Eigentlich war es bei Einstimmigkeit die gelubte Praxis, sogar auf

Aussprachen zu verzichten.

Meine letzte Bemerkung: Derzeit liegen uns 46 hochgezogene Antrage vor, die wir alle
zusammen noch vor der Sommerpause abarbeiten wollen. Auch das ist ein berechtig-
tes Anliegen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich dem Kollegen Reif3 anschlie-
Re mit der Bitte, nach der Aussprache zum Geschaftsordnungsantrag in die Beratung
einzutreten. Lieber Jurgen, im Grunde geht es jetzt auch darum, uns nicht nach hinten
raus noch zu behindern, sondern bis zur Sommerpause unserem Ziel gerecht zu wer-
den und alles parlamentarisch Anstehende noch abzuarbeiten; das war das Uberfrak-

tionelle Anliegen der Parlamentarischen Geschaftsflhrer.

Mit diesen zugegebenermalien etwas gestreckten Bemerkungen meine ich, meinen
Beitrag dazu geleistet zu haben, dass wir hoffentlich vollzahlig in die Beratung einstei-

gen kénnen. Herzlichen Dank fur die Gelegenheit dazu.

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Das Wort hat der Kollege Horst Ar-

nold fur die SPD-Fraktion.

Horst Arnold (SPD): Sehr geehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zur Geschaftsordnung: Naturlich sagen Sie jetzt, Sie haben eine Transparenzoffensi-
ve. Das sagen Sie nicht schon immer, sondern erst seit Kurzem. Sie belegen das
damit, dass Beschllsse einstimmig in den Ausschissen gefasst worden sind, und be-
sitzen die Chuzpe, mit Verweis auf nach- oder hochgezogene Antrage auf die zweite
Aussprache in diesem wichtigen Bereich, der den Kern des Parlamentarismus und der

Demokratie betrifft, zu verzichten. Sie wollen das dann in dem Zusammenhang inso-
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weit auch zeitlich mit Redebeitragen Uberbriucken, die in der Tat diesem Thema nicht

gerecht werden.

Ich sage lhnen: Wenn wir dieses Parlament, diese Demokratie und dieses System ge-
meinsam voranbringen wollen, dann machen Sie nicht Ihre eigene Offensive, sondern
beziehen Sie alle demokratischen Parteien mit ein. Sie kochen da unten schon wieder

ein Privatsuppchen,
(Beifall)

um sich im Parteienstreit gewissermalien Vorteile zu verschaffen, die lhnen gar nicht
zustehen. Sie stehen lhnen deswegen nicht zu, weil wir das nur gemeinsam machen

konnen.Diese Gemeinsamkeit ist deswegen das Entscheidende.

Ich appelliere an Sie: Die Zeit, nachgezogene Antrage, die im parlamentarischen Be-
reich zu bewaltigen sind, abzuwarten, muss sein. Die Debatte Uber diesen Gesetzent-
wurf muss einen wirdigen Rahmen bekommen. Ich sage das nicht nur deswegen,
weil ich der erste Redner sein werde, sondern weil das eine Gesamtschau dessen
sein wird, was das Parlament jetzt auf den Weg bringen will. Es geht nicht nur um ein

Gesetz, sondern um einen Meilenstein in der Geschichte dieses Freistaats.
(Beifall bei der SPD)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. —
Wir stimmen Uber den Geschaftsordnungsantrag ab. Wer diesem Geschaftsordnungs-
antrag seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das Handzeichen. — Das
sind die Abgeordneten von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, der SPD und der FDP. Ge-
genstimmen! — Die FREIEN WAHLER, die CSU sowie die AfD. Damit ist der Antrag
abgelehnt, da die AfD-Fraktion nicht mit der Opposition, sondern mit den Regierungs-
fraktionen gestimmt hat. Ich darf von hier oben anmerken, dass sonst wahrscheinlich
keine Mehrheit der Regierungsfraktionen gegeben ware. Nichtsdestoweniger ist der

Antrag abgelehnt.
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Ich er6ffne damit die gemeinsame Aussprache zu den Gesetzentwirfen zum Lobbyre-
gister. Die Redezeit der Fraktionen betragt 54 Minuten. Erster Redner ist der Kollege

Horst Arnold fiir die SPD-Fraktion.

Horst Arnold (SPD): Herr Prasident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Es ist
nicht ausgewirfelt worden oder der GroRziigigkeit des Altestenrats zu verdanken,
dass wir als SPD-Fraktion hier als Erste reden. Nein, es hat tatsachlich einen sachlich
und historisch unbestreitbaren Grund, namlich dass wir unseren Gesetzentwurf in die-
ses Parlament letztes Jahr als Erste eingebracht haben. Wir haben das aber nicht nur
in dieser Legislaturperiode getan, sondern Versuche der SPD, ein Lobbyregister ge-

setzlich zu etablieren, sind in Land und Bund in einer langen Tradition nachweisbar.

Sie hingegen mussten sich erst einmal vom Saulus zum Paulus entwickeln. Diese Me-
tamorphose aus der Bibel ist bekannt. Saulus, der zuerst alles ablehnte und bekampf-
te, dann vom Esel stlrzte und flr drei Tage erblindete. Wahrenddessen wandelte er
sich aufgrund von Erleuchtungsgeschehnissen zum Apostel Paulus. Man spricht da

von einem sogenannten Damaskus-Erlebnis.

Ihr Damaskus-Erlebnis sind peinlichste und verwerflichste Affaren: Provisionen flr
Masken, Aserbaidschanismus etc. All das hat lhnen — aber leider Gottes auch uns —

geschadet.
(Beifall)

Der Begriff des Lobbyismus hat — nicht nur dadurch, aber dadurch sehr beschleunigt
und verstarkt — in der 6ffentlichen Wahrnehmung mittlerweile eine schlechte und zwei-
felhafte Konnotation. Das liegt daran, dass das Wirken von Interessenvertretungen in

Parlament und Regierung im Dunkeln liegt.

Das bietet zahlreiche Ansatzpunkte fur Verdachtslagen von mutmallichen oder tat-

sachlichen Manipulationen mit Sachgeld oder sonstigen Mitteln. Manus lavat manum —
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eine Hand wascht die andere. Das muss abgestellt werden. Das geht nur mit optimier-

ter Transparenz.
(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Impulse von Interessenvertretungen sind aber wichtig
und notwendig, denn gerade im Bereich des Gesetzgebers tut Beratung bei der Rege-
lung der Arbeits- und Lebensverhaltnisse not. Es muss aber klar sein, wer die Interes-
sen vertritt, wie und mit welcher Ausstattung sie vertreten werden und naturlich auch:
mit welcher Macht. Das darf aber nicht dazu fuhren, dass Einzelinteressen von Burge-
rinnen und Burgern und Petenten bei uns Abgeordneten und im Parlament nicht mehr

ankommen, weil die Besorgnis besteht, dass das schon Lobbyismus sei.

Dies wurde in unserem Gesetzentwurf klar und deutlich markiert. Es ist gut so, dass
diese Grenzen eng gefasst sind und es deshalb auch verfassungsrechtlich begriindete
Ausnahmeregelungen gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch diese Ausnahmere-

gelungen mussen aber transparent sein.

Ganz wichtig ist bei unseren Gesetzentwirfen der sogenannte exekutive und legislati-
ve FuRBabdruck. Es muss klar sein, welcher Interessenvertreter oder welche Interes-
senvertreterin wie mitgewirkt hat. Das ist zu veroffentlichen — und zwar liickenlos. Das
stellt uns, wenn das Gesetz wird, vor grol3e Herausforderungen. Wir werden uns die-

sen Herausforderungen aber durch entschlossenes Handeln stellen.

Wir als SPD legen dabei ein besonderes Augenmerk auf die Exekutive. Der Gesetz-
entwurf von CSU und FREIEN WAHLERN umfasst leider nur Kontakte von Interessen-
vertretern und Interessenvertreterinnen mit Ministerinnen und Ministern sowie Staats-
sekretarinnen und Staatssekretaren. Aus unserer Sicht entspricht das aber nicht der

Realitat im politischen Alltag.

Wir haben deshalb einen Anderungsantrag formuliert und eingebracht. Wir wollen die

Ministerialebene mit einbeziehen. In diesem Zusammenhang sollen auch Amtschefs
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und Abteilungsleiter von Ministerien berUcksichtigt werden. — Der Hinweis, es gabe
keine politischen Beamten, beruhigt uns, wenn man den politischen und genetischen

Hintergrund mancher Karrieren innerhalb der Ministerien verfolgt, nicht.
(Beifall bei der SPD)

Aber unabhangig davon funktioniert ein Ministerium mit zehn Abteilungen — nehmen
wir das Wirtschaftsministerium mit den Abteilungen flr Innovation, Forschung, Touris-
mus und Energie etc. — doch nur, wenn die Abteilungen auch mit den Interessenvert-
reterinnen und -vertretern sprechen und aus diesen Gesprachen entsprechende Vorla-
gen fur die Ministerinnen und Minister und Staatssekretare fertigen. Das ist zumindest

mittelbarer Lobbyismus.

Sie reden von Transparenzoffensive. — Ja, dann lassen Sie uns auch das transparent

machen und offenlegen.
(Beifall bei der SPD)

Wir haben auch einen Anderungsantrag zu den Sanktionen eingebracht. Wir wissen,
dass 50.000 Euro eine grole Hausnummer sind. Wir wissen aber auch, dass machti-
ge Vereinigungen eine solche Summe tatsachlich teilweise aus der Portokasse bezah-
len kénnen. Wir wollen héher gehen: auf 1 % des gesamten weltweiten Jahresumsat-
zes, der im letzten Jahr erzielt worden ist. Das ist fir uns eine Hausnummer, die
tatsachlich auch ein gewisses Droh- und Abschreckungspotenzial entwickelt, damit

man sich an dieses Gesetz halt.

Transparenz ist das eine, Praktikabilitat und Umsetzbarkeit sind das andere. Es muss
uns gelingen, dass diese Regelung nicht nur verstanden, sondern auch akzeptiert

wird. Ganz konkret bedeutet das: konsequente Anwendung dieses Gesetzes.

Aus unserer Sicht ist daher ein unabhangiger Beauftragter zumindest derzeit nicht ver-
anlasst. Es braucht sachliche, fachliche, tatsachlich unbedingte Vertrautheit mit parla-

mentarischen Gepflogenheiten und exekutiven Vorgangen. Diese Vertrautheit ist, wie
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ich anmerken darf, im Landtagsamt zweifellos vorhanden. Wir sind uns deshalb in die-

ser Situation einig.

Wir begrif3en daher auch ausdrticklich die Notwendigkeit, eine Evaluation dieses Ge-
setzes durchzufiihren. Lassen Sie uns das aber gemeinsam tun. Das ist das Entschei-
dende. Glaubwirdigkeit entsteht nur dann, wenn man nicht schon wieder anfangt, sich

sein Sondersuppchen zu kochen.

Wir werden dem Gesetzentwurf von CSU und FREIEN WAHLERN zustimmen, weil
dieser mit unseren Anmerkungen hierzu den grofRten Konsens abbildet. Unser Ge-
setzentwurf ist historisch sowieso der traditionell geeignetste. Bei dem Gesetzentwurf

der GRUNEN werden wir uns aus den genannten Griinden enthalten.

Ich darf Ihnen in diesem Zusammenhang insgesamt Zustimmung empfehlen. Ich
hoffe, dass die Umsetzung dieses Transparenzregistergesetzes Sie weiterhin zu
Aposteln der Transparenz machen wird. Ich hoffe, dass Sie nicht umfallen, wenn Sie

sehen, dass da zu viel auf den Tisch kommt, was Ihnen nicht gefalit.
(Beifall bei der SPD)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. —
Nachster Redner ist Herr Kollege Florian Siekmann fir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN.

Florian Siekmann (GRUNE): Sehr geehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich hatte mir fir meine Rede eigentlich einen anderen Beginn zurechtgelegt.
Ich wollte auf die historische Dimension der heutigen Entscheidung und auf das parla-

mentarische Neuland, das wir gemeinsam betreten, hinweisen.

Ich stelle aber fest, dass die heutige Entscheidung nicht auf eine Haltungsanderung
der Regierungsfraktionen zuriickzuflhren ist. Die Regierungsfraktionen waren sonst
hier anwesend und wurden nicht unten ihre private Parallelveranstaltung abhalten. Sie

wulrden stattdessen mit uns gemeinsam diese historische Debatte flhren.
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(Beifall)

Es ist ausschliellich und einzig dem unermudlichen Kampf der Oppositionsfraktionen
fur mehr Transparenz geschuldet, dass wir heute hier Uber ein Transparenzgesetz,

Uber ein Lobbyregister und einen legislativen Fullabdruck abstimmen werden.

In den vergangenen Jahren hat die CSU in Bayern und im Bund zuverlassig alle Vor-
stdlRe in Richtung einer transparenteren Politik torpediert. Statt glasernem Parlament
und Informationsfreiheit wollten Sie und die Regierung Sdéder lieber weiter in der
Blackbox wurschteln. Von auf3en sollte nicht erkennbar sein, welche Verbande und Or-
ganisationen wie viel Einfluss auf Gesetzentwirfe und Verordnungen genommen
haben, welche Ministerinnen mit welchen Lobbyist*innen gesprochen haben. Das
ware wohl auch unangenehm flir Sie geworden — Mautdebakel, Amthors Aktienoptio-
nen, Kungeleien mit der Autolobby beim Diesel-Abgasskandal, Wirecard-Katastrophe,
Cum-Ex-Steuerraub und zuletzt die Maskenaffare, die aber nur einen winzigen Zipfel

des schwarzen Filzes ans Licht gezerrt hat.
(Beifall bei den GRUNEN)

Genutzt hatte es aber doch nichts. Ein Skandal nach dem anderen ist in den Blick der
Offentlichkeit geraten. Ihre Lobbyliebhaberei hat die Blrger*innen dieses Landes Milli-
arden von Euro gekostet, Geld, das wir jetzt nach der Corona-Krise dringend brau-
chen wirden. Sie hatten mehr als genug Gelegenheit zu lernen! Nach den Katastro-
phen der "Verwandtenaffare" haben die damaligen Oppositionsfraktionen von
GRUNEN, SPD und FREIEN WAHLERN einen Gesetzentwurf zu einem Lobbyregister

eingebracht, Sie jedoch haben ihn abgelehnt.

Im Bund ist es das Gleiche. Auch dort haben Sie unsere Vorschlage seit 2009 stur blo-
ckiert. Dass Sie es auch heute nicht richtig ernst meinen, zeigen Sie nicht nur mit der
Aktion unten und lhrer Pressekonferenz, sondern auch mit dem verkimmerten Lobby-

register auf Bundesebene. Nach wie vor wird auf Bundesebene nicht klar, welcher
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Verband auf welche Art und Weise bei welchem Gesetzentwurf genau Einfluss ge-

nommen hat. Legislativer Fuabdruck im Bund, Fehlanzeige!
(Beifall bei den GRUNEN)

Wir behandeln heute im Landtag einen Gesetzentwurf der GRUNEN vom 18. Janu-
ar 2021. Das war lange bevor die Maskenaffare ein wenig Licht in die schmutzigen
Winkel des schwarzen Filzes gebracht hat. Ganze funf Monate blieb dieser Gesetzent-
wurf im parlamentarischen Verfahren! Diese finf Monate vergingen allerdings nicht,
weil Sie ihn ausgiebig beraten wollten, sondern weil Sie nach den aufgeflogenen Affa-
ren und nach der bekannt gewordenen Selbstbeweihraucherung einfach keinen Aus-
weg mehr gesehen haben. Unser Gesetzentwurf lag auf dem Tisch, und zusammen

mit dem gesellschaftlichen Druck haben wir Sie zum Handeln gezwungen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Bis ins Detail finden sich unsere Vorschlage nun in lhrem Gesetzentwurf wieder.
Sogar die Vorgabe zur Evaluation der Transparenzregeln haben Sie Ubernommen.
Das zeigt einmal mehr: In Fragen der Demokratie und Transparenz legen wir als Op-

positionsfuhrer vor, und Sie als Regierung schreiben ab.
(Beifall bei den GRUNEN)

Auch wenn Sie sich im Ausschuss nicht durchringen konnten, unserem Gesetzentwurf
zuzustimmen, haben Sie ihn doch weitgehend fur Ihren eigenen Entwurf kopiert. Beide
Gesetzentwurfe fordern ein verbindliches Lobbyregister mit der Pflicht flr Verbande,
Organisationen und Private, sich einzutragen. Ohne Eintragung gibt es weder Zugang
zum Landtag noch zur Staatsregierung. Verstéfie werden jeweils mit Geldbulie geahn-

det.

Wir haben Lobbyismus in unserem Gesetzentwurf aber weiter gefasst, als die Regie-
rungsfraktionen das in ihrem tun. Interessenvertretung muss nicht auf Dauer angelegt

sein, damit sie im Einzelfall erheblichen Einfluss entfalten kann. Wir legen auch bei
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den Ausnahmen einen strengeren Mal3stab an. Nur weil ein Anliegen lokalen Charak-
ter hat, bedeutet das noch lange nicht, dass es unerheblich ist. Handfeste finanzielle
Interessen interessieren sich nicht daflir, ob zwei Stimmkreise mehr oder weniger be-

troffen sind.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich fur einen Pharmakonzern aus seinem
Wahlkreis eingesetzt und den Importzwang fur Arzneimittel aufrechterhalten. lhr CSU-
MdB Hahn hatte es Uber Jahre in einem Aufsichtsrat eines Ristungsdienstleisters in
seinem Wahlkreis bequem und war gleichzeitig im Verteidigungsausschuss des Bun-
destages verantwortlich fur Rustungsprojekte eben jenes Dienstleisters. Erzahlen Sie
uns also nicht, nur weil es lokal ist, gabe es keinen Lobbyismus. Das glauben Sie

doch selbst nicht!
(Beifall bei den GRUNEN)

Der zweite wichtige Aspekt des Gesetzentwurfs umfasst den legislativen bzw. exekuti-
ven Fuflabdruck. Alle Stellungnahmen und Zuschriften, die sich inhaltlich auf ein
Rechtsetzungsverfahren auswirken oder Anregungen liefern, sind zu veroffentlichen.
Auch hier gehen wir weiter als die Regierungsfraktionen. Wir machen die Veroffentlich-
ungspflicht nicht von der Eintragung im Lobbyregister abhangig, sondern fordern die
vollstandige Veroffentlichung ohne Ausnahme. Dadurch wird endlich transparent, wer
schon in der Entstehungsphase von Gesetzentwirfen in den Ministerien Einfluss ge-
nommen hat. Das ist nicht nur ein Gewinn fur die Demokratie, sondern auch fur die

parlamentarische Arbeit hier bei uns im Landtag.
(Beifall bei den GRUNEN)

Wir sind sparsamer mit Ausnahmen und wollen das neue Lobbyregister nicht bei der
Prasidentin des Landtags ansiedeln, sondern bei einer neuen und unabhangigen Stel-
le fihren, bei einer Beauftragten fur politische Interessenvertretung. Dadurch trennen

wir die Verwaltung des Lobbyregisters von den Verfassungsorganen, deren Handeln
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durch das Register transparenter werden soll. Gerade wenn es um Lobbyismus geht,

brauchen wir unabhangige Kontrollen.

Der heutige Beschluss ist ein erster Schritt in Richtung eines transparenten Parla-
ments und transparenten Regierungshandelns. Er ist aber eben auch nur ein erster
Schritt von vielen, die noch zu gehen sind. Strengere Regeln flir Nebentatigkeiten von
Abgeordneten und das Verbot bezahlter Interessenvertretungen werden in einem wei-
teren Gesetzentwurf folgen. Auch hier haben wir als Oppositionsfihrung bereits vorge-

legt, und Sie haben die Kernforderungen kopiert.

Noch immer fehlt in Bayern ein Informationsfreiheitsgesetz, ein Gesetz, das den Bur-
ger*innen freien Zugang zu den Informationen und Daten der Behérden gewahrt. Der
Bund hat eines, und 13 Bundeslander haben ebenfalls eines. Bayern ist dank der CSU

trauriges Schlusslicht.

Die GRUNEN haben vor zwanzig Jahren den ersten Gesetzentwurf zum Informations-
freiheitsgesetz eingebracht und ihn in jeder folgenden Legislaturperiode erneuert und
abermals eingebracht. Wir werden das auch wieder tun. Sie kénnen dann unter Be-
weis stellen, ob Sie nur von lhren Skandalen Getriebene sind oder ob lhnen wirklich

an einer transparenten und burgernahen Demokratie gelegen ist.
(Beifall bei den GRUNEN)

Transparente Politik verlangt nicht nur nach entsprechenden Gesetzen, sondern auch
nach Haltung und Anstand aller Beteiligten. Dubiose Deals, Spezlwirtschaft und frag-
wurdige Einflussnahmen durfen nicht erst durch Gesetze unterbunden werden. Unse-
re Aufgabe ist es nicht, der starksten Lobby zu dienen, sondern der gesamten Gesell-
schaft und ganz besonders den schwachen Menschen in der Gesellschaft. In der
Staatsregierung muss ein neuer Geist einkehren! Es braucht einen kritischen Blick auf

eigene Skandale und Affaren sowie einen unbedingten Willen zur Aufklarung.
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Vor zwei Wochen habe ich hier im Plenum kritisiert, dass Anfragen zu den Schnell-
tests von GNA Biosolutions, zu Direktvergaben wahrend der Pandemie oder zur Be-
schaffung von Sputnik V nicht ausreichend oder erst viel zu spat beantwortet werden.
Genau diese Anfragen sind bis heute immer noch nicht beantwortet! So geht transpa-

rentes Regierungshandeln nicht.
(Beifall bei den GRUNEN)

Ich bin jetzt ganz ehrlich zu Ihnen. Wir von der GRUNEN-Fraktion hatten viel Geduld.
Wir haben anerkannt, dass Behérden durch die Pandemie besonders gefordert waren.
Wir waren nicht die Ersten, die verspatete Antworten kritisiert sowie kurze Antworten
als unzureichend moniert haben. Aber auch unsere Geduld hat Grenzen! Wir werden
weiter auf eine lickenlose Aufklarung bestehen. Sollte die Regierung nicht endlich mit-
ziehen und unsere Fragen fristgerecht und ausreichend beantworten, dann werden wir
wie in der Verfassung vorgesehen auch nicht vor einem Untersuchungsausschuss zu-

ruckschrecken, um jeden Winkel des schwarzen Filzes auszuleuchten!
(Beifall bei den GRUNEN)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Siekmann.
— Es gibt eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung vom Kollegen Berthold Ruth von

der CSU-Fraktion.

Berthold Riith (CSU): Herr Kollege Siekmann, Sie haben angekiindigt und gefordert,
dass eine Aufklarung aller Skandale und Affaren stattfinden muss. Ich frage Sie, wel-
chen Beitrag Sie leisten wollen oder kénnen, um aufzuklaren, warum der einzige
Landrat Bayerns aus den Reihen der GRUNEN bereits am 27.12.2020, also am erst-

moglichen Impftermin, geimpft wurde.

Florian Siekmann (GRUNE): Ich spreche hier nicht fiir irgendwelche Landrate und
Landratinnen, Herr Kollege. Ich spreche hier fiir mich und fiir die GRUNEN-Fraktion in

Bayern.
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Unsere Haltung war immer ganz klar — und ich mochte das betonen —: Wir lassen uns

dann impfen, wenn wir an der Reihe sind.
(Lebhafte Zurufe)

— Seien Sie still, da hinten! — Ich empfehle lhnen, Herrn Jens Marco Scherf personlich
zu fragen. Ich kenne weder seine Gesundheitsakten, noch weil} ich, welche Ehrenam-
ter er ausubt. Vielleicht ist er beim Rettungsdienst. Ich kann Ihnen das nicht beantwor-
ten. Aber es ware ehrlich und aufrichtig von Ihnen, wenn Sie ihn selber danach frag-
ten, anstatt solche personlichen Dinge hier, ohne dass irgendein handfester Vorwurf

vorliegt, zum politischen Thema zu machen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Siekmann.

— Nachster Redner ist Herr Abgeordneter Low fur die AfD-Fraktion.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Stefan Low (AfD): Wertes Prasidium, geschatzte Kolleginnen und Kollegen! Viele Vor-
schlage zum Thema Lobbyregister liegen heute vor. Jeder Vorschlag hat zum Ziel, fur
mehr Transparenz im Landtag und in der Politik zu sorgen, zumindest soll das den
Burgern vorgegaukelt werden. Anders lasst sich die Vielzahl von Ausnahmen nicht er-

klaren.

Die GRUNEN zum Beispiel entbinden im Grunde jeden von der Pflicht zur Registrie-
rung, aulRer der Wirtschaft. Die SPD nimmt nicht nur die Arbeithehmerverbande, son-
dern auch gleich noch die Arbeitgeberverbande aus, also die Wirtschaft. Da frage ich
mich: Was bleibt Gberhaupt noch tbrig? In lhrem ersten Entwurf waren nicht mal Stra-

fen vorgesehen; das haben Sie jetzt geandert — Gott sei Dank.

Die CSU hat nun nach jahrelangen VorstéRen der Opposition auch einen Entwurf fur

ein Lobbyregistergesetz eingereicht. Ein Land in der Krise, ein Land voller Verunsiche-
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rung, ein Land in Angst — dies wurde von Mitgliedern lhrer Partei auf das Schandlichs-
te ausgenutzt, um sich selbst auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern. Wahrend
gleichzeitig viele Blrger in Kurzarbeit sind, Unternehmen und Wirte um das Uberleben
kampfen, hat man sich selbst gesundgestoRen. Das ist die Ausgangslage, weshalb
Sie jetzt gezwungen wurden, diesen Entwurf vorzulegen, um den angerichteten Scha-

den zu begrenzen und das letzte Vertrauen in der Bevolkerung nicht zu verlieren.

Aber auch Ihr Gesetz strotzt leider nur so von Ausnahmen. Beispielsweise sind ver-
schiedene auslandische Organisationen nicht registrierungspflichtig, wie die Genos-
senschaften der Asylindustrie, welche die Einschleusung von Wirtschaftsmigranten
nach Europa organisieren, oder auch all die Religionsgemeinschaften. Dadurch kann
Erdogans DITIB weiterhin unerkannt im Hintergrund auf die Politik einwirken, um

unser Land in einen islamistischen Staat zu konvertieren.

Unsere Anderungsantréage sollen diese staats- und demokratiefeindlichen Organisatio-

nen ins Licht der Offentlichkeit ziehen.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Einen weiteren Anderungsantrag haben wir eingereicht, der ein Unternehmen zur Re-
gistrierung zwingt, wenn Mitglieder der Regierung und ihre nahere Verwandtschaft
mehr als 50.000 Euro an Unternehmensanteilen besitzen und dieses mehr als
25.000 Euro vom Steuerzahler erhalt. Auch hier soll der Birger erfahren, wohin sein

Geld fliel3t und ob dies gerechtfertigt ist.

Zusammengefasst fordern alle Parteien die Schaffung von Transparenz; jedoch reicht
Ihnen die Transparenz einer Milchglasscheibe. Anders ist unser Entwurf von der AfD.
Wir fordern maximale Transparenz und wollen nur Ausnahmen fir Kleinunternehmer
zulassen, weil diese nicht Uber die Mittel verfigen, um einen schadlichen Einfluss aus-
zulben. Weiter gilt die Ausnahme fur gewahlte Volksvertreter und den diplomatischen
Verkehr, um das Funktionieren unseres Staates zu gewahrleisten. Weitere Ausnah-

men gibt es bei uns nicht.
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Die anderen Fraktionen hier im Landtag werden unseren Entwurf sicherlich ablehnen.

Damit zeigen sie, worum es ihnen geht: um den Schutz ihrer eigenen Lobbyisten.

Dem Gesetzentwurf der CSU und der FREIEN WAHLER werden wir zustimmen. Er ist
zwar nicht perfekt, aber immerhin ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Ent-

wiirfe von SPD und GRUNEN lehnen wir ab.
(Beifall bei der AfD)

Fuinfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Nachster Redner ist fir die Fraktion

der FREIEN WAHLER Herr Kollege Dr. Fabian Mehring.

Dr. Fabian Mehring (FREIE WAHLER): Sehr verehrter Herr Prasident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir Parlamentarischen
Geschaftsflhrer sind es gewohnt, einigermal3en spontan zu Geschaftsordnungsantra-
gen in die Butt zu gehen, und ich rdume ein, dass sich das etwas herausfordernder
darstellt, wenn dies zu einem komplexen Gesetzentwurf notwendig wird. Sie sehen
mich allerdings nicht nur rhetorisch dazu in der Lage, sondern auch vollinhaltlich, und
zwar deshalb, weil ich das Vergnugen hatte, in enger Abstimmung mit unserem Koaliti-
onspartner in der Bayernkoalition von FREIEN WAHLERN und CSU dieses Lobbyre-
gistergesetz federfihrend zu verhandeln und bereits in Erster Lesung dazu zu spre-
chen. Seien Sie also versichert, dass der Beitrag in seiner Substanz — so hoffe ich
doch — nicht unter dem Auswechseln des Redners und der zeitlichen Parallelitat zur

laufenden Pressekonferenz leiden wird.

Lassen Sie mich zunachst die Gelegenheit nutzen, mich der Diagnose des Kollegen
Horst Arnold anzuschlieRen, dass der Bayerische Landtag heute einen historischen
Beschluss fasst. — Ich glaube, lieber Horst, dass wir nicht eine historische Debatte mit-
einander fuhren, weil wir schon im Vorfeld in der Lage waren — ich glaube, das ist ein
positives Zeichen eines bemerkenswerten Schulterschlusses aller Demokratinnen und
Demokraten —, uns in allen wesentlichen Punkten dieses Gesetzentwurfes zu verstan-

digen, auch, wie ich finde, in qualitativ sehr hochwertigen Ausschussberatungen. Sie
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haben dazu gefuhrt — so ist das eben in Aussicht gestellt worden —, dass dieser Ge-
setzentwurf heute im Hohen Haus eine breite Mehrheit finden wird. Wir fihren also
vielleicht keine historische Debatte, doch — davon bin ich Uberzeugt — fassen wir einen
historischen Beschluss des Bayerischen Landtags. Unser Parlament setzt heute die
Benchmark fur eine transparente, moderne Politik in Deutschland. Nicht allein die Re-
gierungsfraktionen, sondern alle Fraktionen des Hohen Hauses gehen heute Uber das
hinaus, was der Bundesgesetzgeber auf den Weg gebracht hat, was auch andere
Landesparlamente auf den Weg gebracht haben. Wir legen die Benchmark fur moder-

ne Politik in Deutschland.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf die Genese dieses Gesetzentwurfs
eingehen. Von vielen Fraktionen wird der Anspruch erhoben, sozusagen der Erste ge-
wesen zu sein, der sich dieses Themas angenommen hat. Ich darf im Sinne der Wahr-
heit und Klarheit und um einer gewissen Geschichtsklitterung vorzubeugen darauf ver-
weisen, dass die Idee, mit einem Lobbyregister mehr Transparenz in die bayerische
Landespolitik zu bringen, eine uralte Grundforderung der jetzigen Regierungsfraktion
und friheren Oppositionsfraktion der FREIEN WAHLER ist. Wir fordern das schon seit
2008, seit wir zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag eingezogen sind. An unse-
rer Einstellung dazu hat sich auch durch unsere Beteiligung an der Bayerischen
Staatsregierung nichts verandert. Ganz im Gegenteil, wir FREIEN WAHLER sind der
festen Uberzeugung, die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag
haben vor den Menschen in Bayern, fur die sie arbeiten, nichts zu verbergen. Es gilt,
maximale Transparenz gegenulber denjenigen walten zu lassen, die unsere Auftragge-

ber sind, fur die wir Politik machen, gegenliber den Menschen in Bayern.

Meine Damen und Herren, wir haben deshalb dieses Thema nicht erst im Zusammen-
hang mit der jungsten Maskenaffare — das ist der zweite Teil der Geschichtsklitterung
— auf die politische Agenda gehoben. Ganz im Gegenteil, Kollege Vizeprasident
Alexander Hold und ich haben bereits die Affare um den Bundespolitiker Amthor zum

Anlass genommen, um schon im letzten Jahr mit unserem Koalitionspartner einen Ge-
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setzentwurf zur Einfuhrung eines bayerischen Lobbyregisters vorzulegen. Wir haben
uns dann intern — daflir danke ich sehr herzlich, lieber Tobias Reil¥ — intensiv beraten,
mit einem, wie ich finde, sehr guten Ergebnis, das jetzt in den Bayerischen Landtag
eingebracht werden kann. Wir haben es also geschafft, uns innerhalb der Koalitions-
fraktionen zu verstandigen. Wir sind damit — ich sage das ausdrticklich an der Stelle,
weil das von anderen Fraktionen fiir sich reklamiert wird — als FREIE WAHLER am
Ende eines langen Weges. Steter Tropfen hat ein Stick weit den Stein gehdhlt. Wir
sind oft genug zum Brunnen gegangen. Wir sind jetzt am Ziel. Das ist mithin — das er-
laube ich mir zu sagen — auch das Schénste, was man erreichen kann, wenn man Po-
litik macht, wenn man sich Uber Jahre, Uber ein Jahrzehnt fir etwas einsetzt. Unsere
ersten parlamentarischen Initiativen aus der Opposition datieren von 2012 und 2013,
damals noch von unserem heutigen Fraktionsvorsitzenden und damaligen Parlamen-
tarischen Geschaftsflhrer Florian Streibl. — Wenn einem das gelingt, ist das ein maxi-

maler politischer Erfolg, weil Beharrlichkeit und Nachhaltigkeit belohnt werden.

Ich erlaube mir dartber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu sagen,
dass diese Initiative und ihre Verabschiedung durch den Bayerischen Landtag heute
auch zum richtigen Zeitpunkt kommt; zum richtigen Zeitpunkt deshalb, weil die gréfiten
Herausforderungen der Nachkriegszeit, die Herausforderungen der Corona-Pande-
mie, nachgerade zu einer neuerlichen Spaltung unserer Gesellschaft beigetragen
haben, dazu beigetragen haben, dass politische Rattenfanger politische Geschafte
machen, diejenigen, die Kapital aus dieser Krise schlagen wollten, wieder aus ihren
Léchern gekommen sind und versuchen, Uber Fake News, teils Uber gezielte Desinfor-
mation, Uber das Aufwiegeln der Menschen in Bayern gegen das politische Establish-
ment Kapital aus dieser Krise zu schlagen, auch hier im Parlament, aber insbesondere
daruber hinaus. Hier wird von jenen, die es mit unserer Demokratie nicht gut meinen,
Gift ausgestreut. Das einzige Gegengift, das uns Demokratinnen und Demokraten

bleibt, besteht nun einmal in maximaler Transparenz.
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Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt fir maximale Transparenz. Deshalb ist jetzt der Zeit-
punkt, daflir zu sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht von politischen Geschaftema-
chern gespalten wird, sondern dass dieses viel kritisierte politische Establishment ge-
meinschaftlich im Schulterschluss von Opposition und Regierung das Signal nach
aullen sendet: Wir sind nicht die da oben, die gegen die da unten in Hinterziimmern
Politik machen, sondern wir sind diejenigen, die maximale Transparenz walten lassen,
die daflir sorgen, dass jede Burgerin und jeder Blrger in diesem Land in das Labor
Bayerischer Landtag, in das Labor Bayerische Staatsregierung Einblick erhalt und uns
dabei zuschauen und sich darlber informieren kann, wie die Gesetze, wie die Regeln,
die wir auf den Weg bringen, entstehen. Also: richtiger Zeitpunkt, richtiges Gesetz im

richtigen Moment, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich.

Lassen Sie mich zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf ver-
weisen, was mich an dieser Stelle besonders stolz macht — damit bin ich eingestiegen
—, namlich dass wir als Bayerischer Landtag nicht nur irgendeine Transparenzoffensi-
ve auf den Weg bringen, dass wir heute nicht nur irgendein Lobbyregistergesetz mit-
einander verabschieden, sondern dass wir heute Uber all das hinausgehen, was im
Bund vorgeschlagen wurde, Uber all das hinausgehen, was in anderen Landesparla-
menten und im Ubrigen auch in anderen europaischen Parlamenten bisher der Status

quo ist.

Wir schaffen einen legislativen und einen exekutiven FuRabdruck. Wir schaffen einen
eigenen bayerischen Verhaltenskodex. Wir machen weniger Ausnahmen als der
Bund. Wir sorgen vor allen Dingen — dies hat uns, lieber Horst Arnold, im Diskussions-
prozess zuvor niemand zugetraut — fir maximale Transparenz auch der Exekutive.
Jeder, der in diesem Bayerischen Landtag Gesetze einbringt, muss — sonst ware das

ein zahnloser Tiger — diesem Lobbyregistergesetz unterworfen sein.

Nicht nur der Bayerische Landtag, sondern auch die Bayerische Staatsregierung kann
gesetzlich initiativ werden. Deshalb gilt Transparenz nicht nur im Landtag, sondern

Transparenz gilt auch fiir die Staatsregierung aus FREIEN WAHLERN und CSU. Das
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finden Sie nirgends in Deutschland, das finden Sie nirgends in Europa. Ich glaube, wir
haben allen Anlass, stolz darauf zu sein, was wir interfraktionell Uber die Grenzen von

Regierung und Opposition hinaus gemeinsam auf den Weg bringen.

Lassen Sie mich abschlieRend sagen, dass ein solches Gesetz naturlich niemals in
der Lage sein wird, Kriminalitat zu verhindern. Wer bereit ist, Gesetze zu brechen, der
wird davon von Gesetzen nicht abgehalten werden. Gemessen am Malstab der
Transparenz, der politischen Kredibilitat, ja dem Vertrauensschutz und dem, was wir
gegenuber den Menschen in Bayern an Vertrauensruckgewinn leisten kdnnen, gehen
wir heute maximal weit. Deshalb bedanke ich mich beim Koalitionspartner sehr dafir,
dass es moglich war, unser langjahriges Ansinnen jetzt gemeinsam umzusetzen. Wir
haben das als Opposition versucht, aber nicht geschafft, sind jetzt in der Regierung
und konnten Uberzeugungsarbeit leisten, weswegen wir jetzt liefern, was wir als Op-

position versprochen haben.

Ich bedanke mich aber auch ausdricklich bei den Oppositionsfraktionen flr qualitativ
sehr hochwertige Beratungen — ich blicke insbesondere zu Kollegen Arnold —, die die-
sem Gesetzentwurf gutgetan haben, und auch fur die Fairness, aus dem Herzen keine
Mordergrube zu machen und vor dem Hohen Hause zu sagen, dass das, was wir jetzt
tun, sehr wohl seine Berechtigung hat und nicht nur flr die Staatsregierung und die
Regierungsfraktionen, sondern auch flr die Opposition zustimmungsfahig ist. Ich glau-
be, das ist der eindrucksvollste Beleg flr ein gelungenes Gesetz, weshalb ich Sie um

Zustimmung zu eben diesem bitte.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Meh-

ring. — Fur die FDP hat ihr Vorsitzender, Herr Kollege Martin Hagen, das Wort.

Martin Hagen (FDP): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls dieje-
nigen, die es ins Plenum geschafft haben! Wir sind heute in der letzten Lesung eines

Gesetzentwurfes, Uber den wir, glaube ich, eine groRe Einmitigkeit haben. Es ist


http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000368.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000495.html

Protokollauszug
86. Plenum, 24.06.2021 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode 23

schade, dass dieser Gesetzentwurf erst jetzt nach der Maskenaffare moglich gewor-
den ist, die das Vertrauen der Burgerinnen und Burger nicht nur in die Regierungspar-

tei CSU, sondern in die Politik insgesamt doch dramatisch erschuttert hat.

Wir legen heute mit diesem Gesetzentwurf etwas fest, das eigentlich selbstverstand-
lich sein sollte und, ich glaube, fir den groRen Teil dieses Hohen Hauses auch selbst-
verstandlich ist, namlich dass man nicht gleichzeitig bezahlter Interessenvertreter und
Volksvertreter sein kann. Es ist nichts Unehrenhaftes daran, gegen Geld Interessen zu
vertreten. Lobbyist ist ein ehrenwerter Beruf, ein Beruf, den es auch in einer Demokra-
tie braucht, weil auch Partikularinteressen gegenuber den Politikern artikuliert werden
mussen. Eigentlich braucht es aber kein eigenes Gesetz, um zu verstehen, dass es
nicht moglich ist, sich gleichzeitig fur die Vertretung von Partikularinteressen bezahlen
zu lassen und als gewahlter Abgeordneter in einem Parlament zu sitzen. Wir haben
leider festgestellt, dass es dieses Verstandnis bei einigen Politikern nicht gab. Deswe-

gen haben wir dieses Gesetz. Gut, dass das fur die Zukunft klargestellt ist.

Die maximale Transparenz, die Kollege Mehring uns versprochen hat, werden wir mit
dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen nicht bekommen. Die SPD hat zu Recht
darauf hingewiesen und hat in ihrem Gesetzentwurf auch besser geregelt, dass Abtei-
lungsleiter, Referatsleiter und Amtschefs aus den Ministerien eben nicht mit einbezo-

gen sind. Wir werden dem Anderungsantrag der SPD auch zustimmen.

Dennoch ist der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zustimmungsfahig. Er wird
die Lage im Vergleich zum Status quo verbessern und — muss man anerkennen —
schafft mehr Transparenz als das Lobbyregister des Bundestags. Insofern ist das ein

guter und wichtiger Schritt.

Dem Gesetzentwurf der GRUNEN kdnnen wir nicht zustimmen, weil — das habe ich an
dieser Stelle schon begrindet — er teilweise zu kleinteilig ist und zu sehr ins Burokrati-

sche geht, einen ellenlangen Katalog an Ausnahmen hat, was Registrierungspflichten
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angeht, und auch durch die Schaffung eines eigenen Beauftragten fur politische Inte-

ressenvertretung unnoétig Burokratie aufbaut.

Beim Gesetzentwurf der AfD fallt abgesehen von den etwas unverhaltnismaligen
Geldbufen vor allem auf, dass versucht wird, mit einem Landesgesetz die bundes-
rechtlich festgeschriebenen gesetzlichen Schweigepflichten bestimmter Berufsstande
auszuhebeln. Bundesrecht bricht Landesrecht — das weil® man eigentlich. Deswegen

ist der Gesetzentwurf der AfD in dieser Form tberhaupt nicht zustimmungsfahig.

Wir werden den Gesetzentwurfen der CSU und der SPD zustimmen und freuen uns,
dass wir kiinftig mehr Transparenz haben. Allerdings — auch das hat Kollege Mehring
richtig gesagt — gibt es Personen, die Gesetze brechen wollen, denen die Integritat
fehlt, die fur ein solches Amt eigentlich notwendig ist. Deshalb werden wir auch mit
diesem Gesetz in der Zukunft nicht alle Falle von Korruption vermeiden kénnen. Des-
halb braucht es ein wachsames Auge der Opposition; deshalb braucht es ein wachs-

ames Auge der medialen Offentlichkeit.
(Beifall bei der FDP)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Hagen. —

Nachster Redner ist flr die CSU-Fraktion Herr Kollege Tobias Reil}.

Tobias ReiR (CSU): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik ist ja
immer auch ein Wettstreit der Ideen. Heute erleben wir eher einen Wettstreit um das
Primat einer Idee. — "Wer hat es erfunden?", kdnnte man sich fragen. Wer ist der Vater
oder wer sind die Eltern dieses Entwurfes und dieser Entwicklung? — Ich wirde die

Antwort unter der Rubrik "Erfolg hat viele Vater" einordnen wollen.

Ich glaube, das Entscheidende ist tatsachlich, dass wir uns heute im Ergebnis darin
einig sind, dass Lobbyismus, dass der Austausch zwischen Politik und Interessenvert-
retern fUr eine funktionierende Demokratie wichtig ist, wie es die GRUNEN in der Ein-

leitung zu ihrem eigenen Gesetzentwurf wortlich formulieren. Diesen Austausch
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braucht es in der Politik, aber dieser Austausch braucht Leitplanken. Er braucht auch
ein Stuck Transparenz, wie wir formuliert haben, damit die Waffengleichheit — so

wurde ich es formulieren wollen — gewahrt bleibt.

Ich glaube, im Ergebnis sind wir uns einig, dass der heute einstimmig zu verabschie-
dende Entwurf der Regierungsfraktionen genau den Ausgleich zwischen Transparenz,
zwischen Unabhangigkeit, zwischen Offentlichkeit und den Mdglichkeiten herstellt, In-
teressen in die Landespolitik einzubringen und zu vertreten. Ich glaube, dies muss zur
Einordnung dazu gesagt werden. Man muss schon sehen, mit wem wir uns auf Lan-
desebene Uberwiegend austauschen. Naturlich gibt es einzelne Interessen. Von daher
glaube ich, dass es tatsachlich richtig ist, fir Dinge, die auf Stimmkreisebene und die
vom Blurger eingebracht werden, eine Ausnahme zu formulieren.Dort, wo Interessen
eine Berufsgruppe betreffen und Uber Einzelinteressen hinausgehende Bedulrfnisse
befriedigt werden sollen, braucht es eine Initiative und Transparenz, die wir heute mit

dem Lobbyregister herstellen wollen. Das ist wichtig.

Ich mochte auf ein paar Themen eingehen, die heute hier in der Diskussion von den
einzelnen Rednerinnen und Rednern angesprochen wurden. Herr Kollege Arnold, Sie
haben darauf verwiesen, dass Sie schon mehrere Initiativen im Land und im Bund un-
ternommen haben. Sie waren lange Jahre und schon oft an der Bundesregierung be-
teiligt. Dennoch ist es erst jetzt auf Bundesebene gelungen, ein entsprechendes Ge-
setz mit einem Lobbyregister zu verabschieden, aber eben nicht mit den
weitgehenden Regelungen, die wir hier heute schaffen. Damit kdnnen wir uns tatsach-

lich bundesweit sehen lassen.

Zweimal wurden die Abteilungsleiter angesprochen und die Frage aufgeworfen, ob es
mittelbarer Lobbyismus ist, wenn auf den Ebenen letztendlich Dinge vorbereitet wer-
den. — Es sollte schon ein Stlick weit unser Selbstverstandnis sein, dass es um politi-
sche Einflussnahme geht. Es geht darum, hier klare Transparenzregelungen mit dem
legislativen und exekutiven Fuflabdruck zu schaffen, wenn auf die Politik, auf die

Staatsregierung oder auf die Fraktionen hier im Landtag Einfluss genommen wird.
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Unser Vorschlag ist sehr ausgewogen und geht Uber alles hinaus, was sonst auf Bun-
desebene oder in anderen Bundeslandern vorgelegt wurde. Er findet deshalb auch die
Zustimmung aller Fraktionen. Das gehort auch zur Vollstandigkeit dazu: Kein anderer

Vorschlag hat diese einstimmige Zustimmung in den Beratungen gefunden.

Dem Gesetzentwurf der GRUNEN haben nur die GRUNEN alleine zugestimmt. Dem
SPD-Entwurf hat neben der SPD nur die FDP zugestimmt. Nur dem Vorschlag der Re-

gierungsfraktionen haben alle Fraktionen ihre Zustimmung geben kdnnen.

Herr Arnold, Sie haben von Aposteln der Transparenz gesprochen, die wir hier sein

sollen. Wir haben hier keinen messianischen Auftrag, sondern den Auftrag — —
(Zuruf)

— Das ist auch die neue CSU. Die CSU steht schon immer dafir, mit Haltung und In-
tegritat Politik zu betreiben, wie es Kollege Hagen formuliert hat. Sie hatten lhre Argu-
mentation auf die Opposition, die Offentlichkeit und die Medien zugeschnitten; ich bitte
schon darum, dass wir fiir uns als Staatsregierung und als CSU- und FREIE-WAH-
LER-Fraktion in Anspruch nehmen, mit der Haltung der Integritat und dieser Herange-
hensweise Politik zu machen und sie so zu verstehen. Wir dirfen nicht die Verfehlun-
gen Einzelner verallgemeinern, die uns selbst auch peinlich berihren; das mochte ich
gar nicht in Abrede stellen. Das Vertrauen der Burgerinnen und Burger ist die wichtigs-
te Wahrung der Politik. Ich mochte nicht in Abrede stellen, dass dieses Vertrauen
durch das Verhalten einzelner Mandatstrager erschuttert wurde. Wenn sich jemand
personlich bereichert oder Gesetze Ubertritt, dann kann das nur allen schaden. Das ist
das Problem. Deswegen mussen wir mit einer grol3en Transparenzinitiative dagegen

arbeiten.

Ein paar Worte zu den Vorschlagen, die von den anderen Fraktionen kommen: Wir
haben die Frage, ob wir einen Landesbeauftragten fir das Lobbyregister brauchen, im
Ausschuss breit erortert. Es ist schon der Anspruch an uns selbst, diese Transparenz

herzustellen, sie zu organisieren und auch das Lobbyregister hier im Bayerischen



Protokollauszug
86. Plenum, 24.06.2021 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode 27

Landtag und im Landtagsamt anzusiedeln. — Herr Siekmann, die Aussage, dies nicht
bei der Landtagsprasidentin, sondern einem unabhangigen Landesbeauftragten zu
tun, suggeriert, dass das Landtagsamt und die Landtagsprasidentin praktisch nicht un-
abhangig agieren wurden. — Das Prasidium ist durchaus in der Lage, unabhangig und
im Interesse des Verfassungsorgans Bayerischer Landtag zu agieren. Ich kann fur uns
alle in Anspruch nehmen, dass wir in unserer Gesamtheit fir Transparenz, Unabhan-
gigkeit und dieses Erarbeiten von Gesetzesinitiativen im Interesse des Gemeinwohls
stehen. Das Landtagsamt und die Prasidentin sind ebenso wie das gesamte Prasidi-
um in der Lage, diesen Prozess und das Lobbyregister zu fihren. Daflir braucht es
keinen Landesbeauftragten. Das sollte das Verfassungsorgan Bayerischer Landtag

schon selbst im Kreuz haben. Dessen bin ich mir sicher.

Man braucht nicht naher auf die von der AfD vertretenen abwegigen Thesen einge-
hen. Herr LOow hat die Transparenz einer Milchglasscheibe angesprochen. Die Trans-
parenz einer Gasmaske ist so in etwa das, was dem Kollegen seinen Weitblick auf
diese Dinge ermoglicht. Sie sitzen hier nicht nur in Plexiglashauschen, sondern im
Glashaus, was |hr Verhalten in der Offentlichkeit anbelangt. Sie brauchen nicht mit
dem Finger auf andere zu zeigen, wenn Sie sich oftmals als Steigbtgelhalter fir Fa-
ke News betatigen. Sie mussen jedenfalls erst einmal lernen, Transparenz zu buchsta-

bieren.

Vielleicht noch ein paar Takte zu den einzelnen Regelungen: Es ist unseres Erachtens
wichtig, dass wir ein Register haben, und nicht zwei Register, wie es die SPD vor-
schlagt. Es ist wichtig, den Service flr Burger zu bieten, sich in einem Register zu in-
formieren, bei dem es barrierefrei mdglich ist, auf der Homepage des Bayerischen
Landtags zu suchen, wer worauf Einfluss genommen hat. Wir sollten diese Dinge nicht
in zwei Register auseinanderziehen. Diejenigen, die sich in das Register eintragen,
sollten in einem Register geflhrt werden. Das sollten wir an Service bieten. Die Aus-
nahmen sollten sehr eng gefasst sein; dartiber sind wir uns auch einig. Nur dort, wo es

private und personliche Interessen gibt, die jemand an uns herantragt, mussen wir
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ausgewogen bleiben. Wir missen das freie Mandat in den Blick nehmen. Die Men-
schen sollen sich weiterhin in hohem Vertrauen an uns wenden konnen. Das ist auch
ein zentrales Aufgabengebiet. Wir verstehen uns alle als Ombudsmanner der Blrge-
rinnen und Burger und der Interessen unserer Heimatanliegen. Hier sollten wir weiter-
hin diejenigen sein, die als Anwalte dieser Anliegen und unserer Heimat auftreten und
arbeiten kdnnen. Wir sollten das in der Verfassung Geschutzte auch im Lobbyregister
schitzen, beispielsweise wenn Gewerkschaften im Rahmen ihrer Aufgaben als Tarif-
parteien oder Kirchen als Religionsgemeinschaften — man sieht ja das Verletzungspo-
tenzial, das von der AfD hier hineingeheimnist wird — aktiv sind. Das ist eine Selbstver-

standlichkeit.

Der Inhalt des Lobbyregisters muss aussagekraftig sein und zeigen: Wer ist hier aktiv?
Fur wen ist man aktiv? Mit welchem Budget ist man aktiv? — Auch hier gibt es eine
sehr weitreichende Regelung, um zu sehen, mit welchen Moglichkeiten, in wessen
Auftrag und mit welchen finanziellen Aufwendungen hier Einfluss genommen und
agiert wird. Das muss zentral beim Landtag veroffentlicht werden. Daflr braucht es
keinen Landesbeauftragten; ich habe es bereits angesprochen. Es gab auch den Vor-
schlag der AfD, eine privat beliehene Person einzusetzen, die fur die Einsichtnahme in
dieses Register auch noch Gebuhren verlangt. Hier werden merkwurdige Vorschlage

gemacht.

Es ist wichtig, dass wir den Fuldabdruck der Legislative und der Exekutive haben. —
Herr Kollege Arnold, auch daruber haben wir diskutiert. Wir wollen naturlich auch wis-
sen, wer auf Vorschlage aus der Mitte des Landtags Einfluss genommen hat. Das ist
nicht nur bei Gesetzesvorhaben der Staatsregierung, sondern auch bei Gesetzesvor-
haben aus der Mitte des Landtags wichtig, wenn wir eine umfangreiche und konsisten-

te Regelung haben wollen.

Von vielen wird vorgeschlagen, dass sich die Interessenvertreter selbst einen Verhal-
tenskodex geben und dazu verpflichten sollten. Auch das ist unsere Aufgabe. Wir als

Bayerischer Landtag sollten gemeinsam mit der Staatsregierung einen Verhaltensko-
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dex formulieren, an den sich dann alle zu halten haben. Das ist unser Anspruch. Wir
mussen die Grundsatze, wie klnftig Interessenvertretung erfolgen soll, selbst formulie-
ren und festhalten. Die Offenlegung der Identitat und die Art, wie die Anliegen hier ein-

gebracht werden, mussen klar geregelt sein.

Wir brauchen natirlich auch Sanktionsmdglichkeiten. Auch das ist mehrfach ange-
sprochen worden. Ein Vorschlag lautet: ein Prozent des Jahresumsatzes. Es ist zu-
nachst wichtig, dass wir mit den 50.000 Euro ein scharfes Schwert als Sanktionsmog-
lichkeit schaffen, die nachvollziehbar ist und wo es keine Rechenbeispiele und
Exempel braucht. Fur diejenigen, die hier gegenuber dem Landtag auftreten — ich
habe es formuliert —, ist ein Betrag von 50.000 Euro tatsachlich angemessen. Wir sind
nicht auf Bundes- oder Europaebene aktiv. Das ist fir den Bayerischen Landtag

durchaus eine angemessene Regelung.

Abschlieend: Eingebettet ist der Gesetzentwurf in eine Transparenzoffensive. Kolle-
ge Winfried Bausback ist wieder da von der Pressekonferenz. Es hat eine kleine Dis-
kussion gegeben, ob es richtig war, das parallel zu dieser Diskussion zu machen. Aber

ich glaube, es war richtig, das heute in der Mittagspause anzusetzen,
(Zuruf)

weil heute ein guter Tag flr Transparenz, fir die politische Unabhangigkeit ist. Ich
mochte dem Kollegen Bausback sehr herzlich danken. Er hat sich in den letzten Wo-
chen auch mit seiner Expertise als Hochschullehrer und als ehemaliger Justizminister
sehr massiv eingebracht. Er kann dieses Thema gut verkdrpern und flur Unabhangig-

keit und Transparenz sorgen.

Die zweite Saule, die wir mit dem Abgeordnetengesetz einbringen, beinhaltet, dass
bei allen Einklnften klar sein muss, wo Einkinfte aus Nebentatigkeiten herkommen.
Hier muss jegliche Form von Interessenkollision vermieden werden. Dazu braucht es
klare gesetzliche Regelungen, die wir heute der Offentlichkeit vorgestellt haben und in

die parlamentarische Diskussion einbringen. Wir werden auf die anderen Fraktionen
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zugehen. Hier bitten wir darum, dass wir diese Dinge jetzt offen diskutieren. Wir haben
noch diese Karenzzeitregelung vorgeschlagen, wenn jemand aus dem Ministerrat aus-
scheidet. Die Karenzzeit betragt maximal zwei Jahre, wenn es Interessenkollisionen
geben kann. Das ist eine Initiative, den § 108e auf Bundesebene noch anzupassen,

um hier eine umfassende und klare Regelung zu haben.

Ich bitte heute um Zustimmung zum Lobbyregistergesetz, aber auch um eine faire Dis-
kussion aller unserer weiteren Initiativen, damit wir tatsachlich in historischer Weise fir
mehr Transparenz, mehr Unabhangigkeit, mehr Burgersinn und Allgemeinwohl in un-
seren Diskussionen sorgen. Ich darf am Schluss flr uns in Anspruch nehmen, dass
die Regierungsfraktion und alle Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf die Erhaltung
der Integritat an ihre Arbeit gehen und dass wir als Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier unsere Aufgabe sehen mussen und zeigen mussen, dass wir selbst in der
Lage sind, fur Transparenz und fir eine unabhangige Diskussion — ich habe vom
Wettstreit der Ideen gesprochen — zu sorgen. Jede Fraktion ist doch dazu in der Lage,
den Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu kontrollieren und sich einzubringen. Wir
sollten uns da nicht kleiner machen, als wir sind. In diesem Sinne bitte ich um Zustim-

mung zu unserem Entwurf.
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Reil3. — Es
gibt eine Zwischenbemerkung von Herrn Kollegen Florian Siekmann,

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Florian Siekmann (GRUNE): Herr ReiB3, ich wiisste gerne, was Sie dazu sagen, dass
Ihr Kollege Berthold Ruth hier suggeriert, der Landrat des Landkreises Miltenberg,
Jens Marco Scherf, habe sich friihzeitig und méglicherweise unrechtmafig impfen las-
sen, obwohl das Landratsamt der ortlichen CSU auf die entsprechende Anfrage
schriftlich geantwortet hat, der Landrat sei als Teil des Impfteams und dort als ehren-

amtlicher BRKler geimpft worden, weil er Impfdosen in Kliniken verteilt hat, was Herr
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Kollege Ruth wissen sollte, weil er Vorsitzender des ortlichen BRK ist. Ich stelle fest:
Der Kollege bringt hier wider besseres Wissen einen Landrat in Misskredit. Ich bin der
Meinung, dass das nicht in Ordnung ist. Ich wirde mir wiinschen, dass das Prasidium

den Sachverhalt im Nachgang prift und erforderlichenfalls eine Rlge erteilt.
(Beifall bei den GRUNEN)

Tobias Reill (CSU): Herr Kollege Siekmann, ich habe in Erinnerung, dass der Kollege
Ruth die Frage nach einem Datum gestellt hat und die Frage gestellt hat, ob das rich-
tig ist, dass der grine Landrat sich zu diesem Zeitpunkt impfen lassen hat oder nicht.
Mehr nicht. Dass die GRUNEN immer dann sehr diinnhautig sind, wenn sie selber

unter den moralischen Anspruchen durchtauchen, die sie an den Tag legen,
(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER — Zurufe)

kann man in den letzten Wochen in mehrfacher Hinsicht beobachten. Sie missen sich
Uberlegen, wie Sie selbst lhre Glaubwirdigkeit leben wollen, anstatt die Latte fur an-

dere immer recht hoch zu legen.
(Zuruf)

Wir haben das schon bei vielen Themen diskutiert, bei der Karenzzeit zum Beispiel.
Wie viele GRUNE sind schon direkt von der Regierungs- oder Parlamentarierbank

zum Beispiel in die Energiebranche gewechselt?
(Zuruf)

Die Diskussion der letzten Wochen uber Ihre Kanzlerkandidatin mochte ich hier gar
nicht bemuhen. Also schon vor der eigenen Tur kehren — dann sind Sie gut beschaf-

tigt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)
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Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Ruith hatte natlrlich die
Madglichkeit einer persénlichen Erklarung in dieser oder auch in der nachsten Sitzung.

— Zunachst aber hat Herr Staatsminister Herrmann das Wort.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Prasident,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Landtag berat heute in Zweiter Lesung den Erlass
eines Bayerischen Lobbyregistergesetzes. Es liegen zwar verschiedene Gesetzent-
wurfe vor; aber im Grund sind wir uns hier einig, habe ich den Eindruck. Nun hat der
Bund schon vor Kurzem ein Lobbyregistergesetz beschlossen, das zum 1. Januar
2022 in Kraft tritt. Ich habe mich daflur auf Bundesebene schon vor vier Jahren einge-

setzt.

Viele Punkte dieses Bundesgesetzes finden sich nun in dem flr Bayern vorgeschlage-
nen Gesetz wieder. Die Regierungsfraktionen von CSU und FREIEN WAHLERN
haben sich jedoch dartber hinaus darauf verstandigt, noch weiterzugehen und im Un-
terschied zum Bund einen legislativen und exekutiven FuRabdruck vorzusehen. Wenn
nunmehr offenbar in allen Fraktionen der erklarte Wille vorhanden ist, auch in Bayern,
ein derartiges und sogar inhaltlich weiter reichendes Lobbyregister einzuflihren, dann
werden wir jetzt auch im Landesrecht die Weichen flr den zuklnftigen Umgang mit
den Interessenvertretungen, insbesondere den organisierten Interessenvertretungen,
stellen. Es ist wichtig und richtig, das Vertrauen der Offentlichkeit in unseren demokra-
tischen Willensbildungsprozess zu starken. Transparenz ist da dulerst wichtig. Ein
Lobbyregister mit einem Verhaltenskodex, der die Grundsatze integrer Interessenver-

tretung festlegt, kann dazu sicherlich einen wertvollen Beitrag leisten.

Ich will unterstreichen, was der Kollege Tobias Reil gerade schon angesprochen hat.
Interessenvertretung ist in einer freiheitlichen demokratischen Republik zunachst ein-
mal vollig legitim. Es zeichnet Demokratie aus, dass Volksvertreter auf das héren, was
an unterschiedlichen Wunschen, Interessen, Vorstellungen und Zukunftsentwirfen
insgesamt in der Breite der Bevodlkerung mit all den Organisationen, die es in dieser

offenen Gesellschaft gibt, vorhanden ist. Es gehoért zur Demokratie, dass wir alle als
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Abgeordnete und auch die Staatsregierung uns damit auseinandersetzen. Man kann
es bekanntermalfden nicht immer allen recht machen, aber sich damit auseinanderzu-

setzen, was es an Wunschen und Erwartungen gibt, gehort zur Demokratie dazu.

Deshalb ist zunachst einmal nichts Verwerfliches daran, dass sich gerade Verbande
aulern, egal ob die einen sich flir Datenschutz einsetzen, die anderen fur Natur-
schutz, die Dritten speziell fir Arbeitnehmerinteressen, die Vierten fur die Interessen
von Jugendlichen, die Funften fur die Interessen von Senioren usw. Es ist vollig legi-
tim, dass sich solche Organisationen mit ihren Winschen auch an das Parlament und
auch an die Regierung wenden. Das gehdrt zu einer offenen Demokratie dazu. Es ist
also wichtig, dass wir dieses Thema nicht schon vom Grundsatz her problematisieren

oder gar kriminalisieren.

Entscheidend ist in der Tat die Transparenz, dass auch fir jemanden, der nicht unmit-
telbar an einem solchen Prozess beteiligt ist, nachvollziehbar wird, wer da mit welchen
Vorstellungen an das Parlament herantritt oder wer Einfluss auf eine bestimmte Ent-
scheidung des Parlaments genommen hat, damit es nachvollziehbar ist. Es ist wichtig
und richtig, diese Transparenz zu schaffen.Etwas vollig anderes ist — das wird eher
Thema einer Anderung im Abgeordnetengesetz sein —, dass es nicht okay ist, wenn
sich jemand als Abgeordneter daflir bezahlen lasst, spezifische Interessen in diesem
Parlament zu vertreten. Dies muss flr uns Abgeordnete gelten, wenn ich das auch als
Mitglied der Staatsregierung so sagen darf, und klar sein. Ich denke, jeder mit einem
Mindestmald an Moral und Verstand hat das schon bisher so gesehen. Es ist bedauer-
lich, wenn der eine oder andere das nicht als selbstverstandlich angesehen hat, wie
es eigentlich sein muss. Insofern missen wir das in Regeln flir dieses Parlament fest-

legen.

Bei den parlamentarischen Beratungen wurde auch deutlich, dass der geplante legis-
lative und exekutive FuRRabdruck und die damit verbundenen Veroffentlichungspflich-
ten natlrlich mit gréReren Herausforderungen und mit einem nicht unerheblichen Auf-

wand sowohl fir den Landtag als auch fur die Fraktionen und fur die Staatsregierung
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verbunden sein werden. Ich will das ausdrucklich betonen. Das Mehr an Transparenz,
namlich dass viele Dinge, die bisher ganz selbstverstandlich gelaufen sind, ohne dass
sie problematisch waren, jetzt ganz gezielt geordnet und publiziert werden, wird eines
zusatzlichen Aufwands bedirfen — im Landtagsamt, bei Abgeordneten und auch in
den Ministerien. Das mdchte ich klar ansprechen. Aber ich denke, dieser Aufwand ist
notwendig, um die Transparenz herzustellen. Das ist der Preis, den es letztlich zu zah-
len gilt, wenn ein Mehr an Transparenz und Dokumentation gegentiber der Offentlich-

keit eingefordert wird.

Es ist sehr zu begrifRen — dies méchte ich fur die Staatsregierung ausdrtcklich fest-
stellen —, dass wir einen Weg fur ein gemeinsames Register flr Landtag und Staatsre-
gierung gefunden haben. Es wéare wohl auch fir die Offentlichkeit nicht tbersichtlich,
wenn wir zwei verschiedene Register hatten. Wir reduzieren auch den gerade ange-
sprochenen Verwaltungsaufwand, wenn es nur ein Register gibt und die Federfluihrung
daflr das Landtagsamt hat. Ich glaube, das wird der besonderen Verantwortung die-

ses Parlaments in besonderer Weise gerecht.

Ich méchte abschlieRend ein ganz spezielles Thema ansprechen, das in den letzten
Tagen an mich herangetragen worden ist. Der Vorsitzende des Bayerischen Beamten-
bundes hat darauf hingewiesen, dass es fur die Spitzenorganisationen des o6ffentli-
chen Dienstes bereits seit Langem eine Sondervorschrift in Artikel 16 des Bayerischen
Beamtengesetzes gibt, wonach ihnen Entwirfe allgemeiner beamtenrechtlicher Rege-
lungen zur Stellungnahme zugeleitet und mit dem Ziel der Einigung erdrtert werden
sollen. Die Spitzenorganisationen kénnen verlangen, dass ihre Vorschlage, die in Ge-
setzentwlrfen keine Bericksichtigung finden, mit Begrindung und einer Stellungnah-
me der Staatsregierung dem Landtag mitgeteilt werden. Das ist eine spezifische Re-
gelung, die es schon seit Jahren gibt und die wir im Parlament geschaffen haben.
Nach der Auffassung des Beamtenbundes sollten die Spitzenorganisationen des 6f-
fentlichen Dienstes von der Registrierungspflicht ausgenommen werden. Auf weitere

Details will ich hier nicht naher eingehen.
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Wir haben aktuell eine Diskussion, dass mit einer bestimmten Formulierung zwar die
Gewerkschaften von der Registrierung freigestellt werden, bei bestimmten Interpretati-

onen aber offensichtlich nicht vollig klar ist, ob das auch den Beamtenbund umfasst.

Ich will vonseiten der Staatsregierung betonen, ohne hier in die Entscheidungsgewalt
des Parlaments eingreifen zu wollen, dass aus unserer Sicht eine Unterscheidung zwi-
schen Gewerkschaften und Beamtenbund in diesem Punkt nach auRen wohl kaum
nachvollziehbar darstellbar ist. Deshalb sollte die Zeit bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes am 1. Januar genutzt werden, zu prifen, wie der Text wirklich zu verstehen ist.
Dann sollte gegebenenfalls eine kluge Entscheidung herbeigefihrt werden, die in die-
sem Punkt der vollig legitimen Vertretung von Interessen der Arbeitnehmer inklusive

der Beamtinnen und Beamten auch gerecht wird.

Ich meine, dass wir mit den Gesetzentwdlrfen, aber vor allem mit dem Gesetzentwurf
der beiden Regierungsfraktionen einen wichtigen Schritt in die Zukunft tun, der die De-
mokratie in unserem Land starkt und die Transparenz des parlamentarischen und Re-
gierungsgeschehens fur alle Blrgerinnen und Bulrger erhoht. Ich bitte Sie um Zustim-

mung dazu.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Erster Vizeprasident Karl Freller: Herr Minister, wenn Sie bitte noch am Redepult

bleiben. Es gibt eine Zwischenbemerkung des Kollegen Fischbach. Bitte schon.

Matthias Fischbach (FDP): Sehr geehrter Herr Staatsminister, da Sie in der Staatsre-
gierung auch fir die Korruptionsbekdmpfung zustandig sind und es eine Korruptions-
bekampfungsrichtlinie gibt, die Sie zum Mai aktualisiert haben, mdchte ich noch kurz
einen Aspekt ansprechen, der mir bei der bisherigen Umsetzung dieser Richtlinie auf-

gefallen ist.

Nach dieser Richtlinie mussen in jeder Dienststelle, also auch in verschiedenen Minis-

terien, Listen fUr alle freihandigen Vergaben Uber 2.500 Euro gefuhrt werden. Auf An-
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frage ist herausgekommen, dass zum Beispiel der Regierung von Oberbayern oder
dem Staatsministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten keine dieser Listen
vorlag. AulRerdem ist aufgefallen, dass im Corona-Jahr 2020 in sieben Ministerien und
funf Bezirksregierungen gar keine Kontrolle dieser Listen durch die Innenrevision statt-

gefunden hat. Ist Ihnen dieser Zustand bewusst, und was unternehmen Sie dagegen?
Erster Vizeprasident Karl Freller: Bitte schon, Herr Staatsminister.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Ich bitte um Ver-
standnis, dass ich als Innenminister, auch bei aller Ubergreifenden Ressortverantwor-
tung, nicht weil}, welche Listen im Staatsministerium flr Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten gefuhrt werden, und dass ich lhnen schon gar nicht aus dem Stegreif ir-

gendetwas dazu sagen kann.

Erster Vizeprasident Karl Freller: Vielen Dank. Damit ist Ihr Beitrag beendet, Herr
Staatsminister. — Ich darf den Kollegen Berthold Ruth zu einer personlichen Erklarung

aufrufen. Bitte schon, Herr Abgeordneter Ruth.

Berthold Riith (CSU): Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will keine per-
sonliche Erklarung abgeben, sondern nur sagen: Ich bin nicht Kreisvorsitzender des
Roten Kreuzes. Ich sage das, damit es dann nicht heif3t, ich hatte mir angemaldt, ich
sei Kreisvorsitzender. Ich bin lediglich berufenes Mitglied in der Kreisvorstandschaft

des Roten Kreuzes. Das mochte ich klarstellen.

Erster Vizeprasident Karl Freller: Gut. Dazu gibt es keine weiteren Wortmeldungen.
(Zuruf der Abgeordneten Gabi Schmidt (FREIE WAHLER))

— Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Wir machen weiter.

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir

kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Gesetzentwirfe wieder getrennt.
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Zuerst lasse ich Uber den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/12034
und den dazugehdrigen Anderungsantrag der SPD-Fraktion abstimmen. Der federfiih-
rende Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt

sowohl den Gesetzentwurf als auch den Anderungsantrag zur Ablehnung.

Zunachst ist Uber den Anderungsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/15288
abzustimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Anderungsantrag der
SPD-Fraktion zustimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen. — Das sind die
GRUNEN, die SPD, die FDP und der fraktionslose Abgeordnete Plenk. Die Gegen-
stimmen bitte ich anzuzeigen. — Das sind die FREIEN WAHLER, die CSU und die AfD.

Stimmenthaltungen? — Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Nun komme ich zur Abstimmung tber den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Druck-
sache 18/12034. Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion zustimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen. — Das sind die
SPD, die FDP und Herr Plenk (fraktionslos). Die Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen.
— Das sind die FREIEN WAHLER, die CSU und die AfD. Stimmenthaltungen! — Das
sind die GRUNEN. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Als Nachstes stimmen wir (ber den Gesetzentwurf der Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN auf Drucksache 18/12343 ab. Der federfiihrende Ausschuss fiir Verfas-
sung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt die Ablehnung des Gesetz-

entwurfs.

Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Gesetzentwurf der Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN zustimmen modchte, den bitte ich um das Handzeichen. — Das
sind die GRUNEN. Die Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. — Das sind die FREIEN
WAHLER, die CSU, die FDP, die AfD und Herr Plenk (fraktionslos). Stimmenthaltung-

en! — Das ist die SPD. Damit ist auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.
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Nun lasse ich Uber den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/12379 ab-
stimmen. Der federfiihrende Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und

Integration empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs.

Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zustim-
men mochte, den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die AfD-Fraktion. Die Ge-
genstimmen bitte ich anzuzeigen. — Das sind die GRUNEN, die SPD, die FREIEN
WAHLER, die CSU und die FDP. Stimmenthaltungen! — Der Herr Abgeordnete Plenk

(fraktionslos). Damit ist auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

SchlieBlich kommen wir zur Abstimmung Uber den Gesetzentwurf der Fraktion der
FREIEN WAHLER und der CSU-Fraktion auf Drucksache 18/15463 sowie der dazuge-
hérigen Anderungsantrage. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der
Fraktion FREIE WAHLER und der CSU-Fraktion auf Drucksache 18/15463, die beiden
Anderungsantrage der AfD-Fraktion auf den Drucksachen 18/15714 und 18/15715
sowie der Anderungsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/16508 und die Be-
schlussempfehlung mit Bericht des federfihrenden und zugleich endberatenden Aus-
schusses fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksa-

che 18/16566.

Vorab ist Uber die vom endberatenden Ausschuss flr Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration zur Ablehnung empfohlenen Anderungsantrage abzustimmen.
Die Fraktionen sind Ubereingekommen, dass Uber alle drei Anderungsantrage auf den
Drucksachen 18/15714, 18/15715 und 18/16508 gemeinsam abgestimmt werden soll.
Zugrunde gelegt wird jeweils das Votum des endberatenden Ausschusses fur Verfas-

sung, Recht, Parlamentsfragen und Integration.

Wer mit der Ubernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-
mungsverhaltens seiner Fraktion im endberatenden Ausschuss flr Verfassung, Recht,
Parlamentsfragen und Integration einverstanden ist, den bitte ich um das Handzei-

chen. — Gegenstimmen? — Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? — Herr Plenk (frakti-
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onslos). Damit Gbernimmt der Landtag diese Voten. Das heil’t, die Anderungsantrage

sind abgelehnt.

Ich lasse nun Gber den Gesetzentwurf der Fraktion der FREIEN WAHLER und der
CSU-Fraktion auf Drucksache 18/15463 abstimmen. Zu diesem Gesetzentwurf emp-
fiehlt der federfihrende und zugleich endberatende Ausschuss fur Verfassung, Recht,
Parlamentsfragen und Integration einstimmig Zustimmung. Erganzend schlagt er vor,
in Artikel 9 als Datum des Inkrafttretens den "1. Januar 2022" einzufligen. Im Einzel-

nen verweise ich auf die Drucksache 18/16566.

Wer dem Gesetzentwurf in dieser Fassung zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Das sind die GRUNEN, die SPD, die FREIEN WAHLER, die CSU, die FDP,
die AfD und der fraktionslose Abgeordnete Plenk. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu-
zeigen. — Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. — Dann ist dieser Gesetzentwurf so

beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fihren wir gemaR § 56 der Ge-
schaftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzufihren. — Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu
erheben. — Wie ich sehe, sind das alle Fraktionen und der fraktionslose Abgeordnete
Plenk. Trotzdem frage ich, sollte ich jemanden Ubersehen haben: Gibt es Gegenstim-
men? — Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? — Das ist auch nicht der Fall. Damit

ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Bayerisches Lobbyregistergesetz".
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1100-7-

Bayerisches Lobbyregistergesetz
(BayLobbyRG)

vom 6. Juli 2021

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1
Registerpflicht

(1) "Wer Interessenvertretung gegeniiber dem Land-
tag oder der Staatsregierung betreiben will, muss dies
durch Eintragung in ein bei der Landtagsprasidentin oder
dem Landtagsprasidenten geflhrtes 6ffentliches Register
(Lobbyregister) angeben, sobald

1. die Interessenvertretung
a) regelmalig betrieben wird,
b) auf Dauer angelegt ist oder
c) fur Dritte erfolgt oder

2. innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als 20
unterschiedliche Interessenvertretungskontakte er-
folgten.

2Die Registerpflicht besteht unabhangig von der Frage
der Rechtsfahigkeit und ohne Ricksicht darauf, ob die
Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter eine
naturliche oder juristische Person, Personengesellschaft,
organisierte Personenmehrheit, ein Netzwerk oder eine
Plattform ist oder auf andere Weise organisiert ist. *Die
Eintragung hat unverziiglich zu erfolgen, sobald eine der
in Satz 1 genannten Voraussetzungen vorliegt.

(2) 'Interessenvertretung ist jede Tatigkeit zum
Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme
auf die parlamentarische oder regierungsseitige Ausar-
beitung oder Beratung politischer oder gesetzgeberischer
Vorhaben oder in sonstiger Weise auf den Willensbil-
dungsprozess des Landtags oder der Staatsregierung.
2Dazu gehoren insbesondere

1. die zweckentsprechende Kontaktaufnahme,
2. die Vorbereitung, Verbreitung und Ubermittiung von

Informationsmaterial, Stellungnahmen, Gutachten,
Diskussions- und Positionspapieren,

3. Einladungen zu Veranstaltungen, Treffen, Werbe-
maflnahmen und Konferenzen,

4. freiwillige Beitrdge zu Anhérungen oder in der Bera-
tung befindlichen Gesetzgebungsverfahren.

(3) 'Zum Landtag im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1
gehdren

1. der Landtag,

2. seine Organe und Gremien,
3. die Fraktionen und

4. die Mitglieder des Landtags.

2Zur Staatsregierung im Sinne der Abs. 1 und 2 Satz 1
gehdren ihre Mitglieder.

(4) Das Lobbyregister wird auf der Internetseite des
Landtags maschinenlesbar und durchsuchbar veréffentlicht.
Art. 2
Ausnahmen von der Registerpflicht

'Die Interessenvertretung unterliegt keiner Register-
pflicht

1. bei Eingaben oder Anfragen von nattrlichen Perso-
nen, die ausschlieBlich persénliche Interessen for-
mulieren, unabhangig davon, ob es sich um unter-

nehmerische oder sonstige Interessen handelt;

2. bei ausschlie3lich lokalem Charakter, soweit nicht
mehr als zwei Stimmkreise unmittelbar betroffen sind;

3. im Rahmen
a) von Petitionen nach Art. 115 der Verfassung,

b) der Mitwirkung an 6ffentlichen Anhérungen der
Ausschiisse des Landtags,

c) der Wahrnehmung eines 6ffentlichen Amtes oder
Mandates,
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d) der anwaltlichen Beratung und Vertretung in
Rechtsangelegenheiten gemal § 3 Abs. 1 der
Bundesrechtsanwaltsordnung,

e) der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten
oder an die Allgemeinheit gerichteter Darstellun-
gen und Erérterungen von Rechtsfragen,

f) von Expertisen, die direkt oder individuell zur
Erlangung von Sachinformationen, Daten oder
Fachwissen angefordert wurden,

g) der nach Art. 110, 111 und 111a der Verfassung
geschutzten Tatigkeiten der Medien;

4. im Rahmen der Téatigkeit

a) der Kirchen, sonstiger Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit
religionsspezifische oder weltanschauliche Be-
lange betroffen sind,

b) der Arbeitgeber- und Arbeithehmervertretungen,
soweit sie ihre Funktion als Tarifpartner wahr-
nehmen,

c) des diplomatischen und konsularischen Verkehrs,

d) der kommunalen Spitzenverbénde,

e) der politischen Parteien nach dem Parteiengesetz,

f)  der politischen Stiftungen, denen aus dem Bun-
des- oder Landeshaushalt Globalzuschisse zur
Erflllung ihrer satzungsmafRigen Aufgaben ge-
wahrt werden;

5. bei Einrichtungen, die Uber keine dauerhafte Vertre-
tung in Deutschland verfiigen und sich fir Menschen-
rechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, humanitare
Belange oder Fragen von Nachhaltigkeit einsetzen
und deren Wirken primar auf andere Lander oder
Weltregionen ausgerichtet ist.

2Eine freiwillige Eintragung in das Lobbyregister bleibt
unberuhrt.
Art. 3
Registerinhalt

(1) Im Register werden folgende Daten der Interes-
senvertreterin oder des Interessenvertreters eingetragen:

1. Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz,

2. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Inter-
netseite einer Geschaftsstelle am Sitz des Landtags,

3. Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung
der Téatigkeit,

4. Zusammensetzung von Vorstand und Geschéaftsfiih-
rung bei juristischen Personen,

5. Mitgliederzahl bei Verbanden und Vereinen in Hun-
dert Mitgliedern,

6. Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verban-
den und Vereinen,

7. Angaben zu Auftraggebern, fiir die Interessenver-
tretung betrieben wird, wenn diese Fremdinteressen
betrifft,

8. Anzahl der Beschaftigten in Vollzeitaquivalenten und
in Stufen von jeweils zehn Beschéftigten, die mit der
Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind,

9. jahrliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkos-
ten im Bereich der Interessenvertretung in Stufen von
jeweils 10 000 €,

10. empfangene Zuwendungen, Zuschusse oder Spen-
den in Stufen von jeweils 10 000 €, sobald in einem
Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € Uber-
schritten wird,

11. Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwen-
dungs- oder Zuschussgeber oder Spender, sobald
innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag
von 20 000 € Uberschritten wird,

12. Jahresabschlisse oder Rechenschaftsberichte von
juristischen Personen, falls keine handelsrechtlichen
Offenlegungspflichten bestehen.

(2) Zu den Daten nach Abs. 1 Nr. 4, 6 und 8 ist jeweils
auch eine etwaige langstens finf Jahre zurlckliegende
Tétigkeit der genannten Personen als Mitglied des Land-
tags oder der Staatsregierung anzugeben.

(3) 'Die Angabe der Daten gemaR Abs. 1 Nr. 9 bis 12
kann verweigert werden, sofern ein schutzwurdiges
Uberwiegendes Interesse glaubhaft dargelegt wird.
2Schutzwiirdige Interessen liegen insbesondere vor, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Veroéffent-
lichung der Daten die betreffenden Personen der Gefahr
aussetzen wiirde, Opfer eines Verbrechens oder eines
Vergehens nach den §§ 123, 187, 223, 224, 240 oder 241
des Strafgesetzbuches zu werden. 3Uber die Schutzwiir-
digkeit entscheidet das Landtagsamt. “Die Tatsache eines
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schutzwirdigen Gberwiegenden Interesses ist im Regis-
ter einzutragen.

(4) 'Die Daten sind jeweils spatestens am Ende ei-
nes Kalenderjahrs zu aktualisieren. 2Die nétigen Angaben
sind Uber die Internetseite des Landtags elektronisch in
der vom Landtagsamt naher bestimmten Form zu Uber-
mitteln.

(5) 'Im Register wird eine gesonderte Liste gefihrt,
in der alle friheren Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertreter im zuletzt aktualisierten Datenumfang ange-
geben werden, die dem Landtagsamt angezeigt haben,
dass sie keine Interessenvertretung mehr gegenilber
dem Landtag und der Staatsregierung betreiben. 2Diese
Daten bleiben jeweils fiir die Dauer von 18 Monaten nach
dieser Anzeige veréffentlicht und werden danach unver-
ziglich geléscht.

Art. 4

Veroffentlichung von Stellungnahmen
(exekutiver und legislativer FuBabdruck)

(1) 'Das federfiihrende Staatsministerium Gbersendet
nach Einbringung eines Gesetzesvorhabens der Staats-
regierung in den Landtag binnen einer Woche dem Land-
tagsamt alle schriftlichen Stellungnahmen, Gutachten,
Diskussions- und Positionspapiere, die im Rahmen der
Verbandeanhdrung oder sonst von nach diesem Gesetz
registrierten Interessenvertreterinnen und Interessen-
vertretern zu den Gesetzesvorhaben eingegangen sind.
2Darin enthaltene Geschéaftsgeheimnisse oder andere im
Einzelfall 8hnlich schutzwiirdige persénliche Informatio-
nen kdnnen geschwarzt werden.

(2) Abs. 1 gilt bei Gesetzesvorhaben aus der Mitte
des Landtags entsprechend mit der MaRRgabe, dass die
Ubersendung durch die Initiatorinnen und Initiatoren er-
folgt.

(3) Der Landtag verdffentlicht die nach den Abs. 1
und 2 Ubermittelten Stellungnahmen, Gutachten, Diskus-
sions- und Positionspapiere zusammen mit den Geset-
zesvorhaben auf seiner Internetseite.

Art. 5
Grundsitze integrer Interessenvertretung
(1) '"Registerpflichtige Interessenvertretung darf nur
auf Grundlage eines vom Landtag und der Staatsregie-

rung beschlossenen Verhaltenskodex erfolgen, in dem
die Grundséatze integrer Interessenvertretung festgelegt

werden. ?Registerpflichtige Interessenvertreterinnen und
Interessenvertreter missen diesen Verhaltenskodex vor
ihrer Eintragung als fiir sie verbindlich anerkennen.

(2) 'Registerpflichtige Interessenvertretung muss
transparent erfolgen. 2Interessenvertreterinnen und Inter-
essenvertreter mussen ihre Identitadt und die Anliegen
ihres Auftraggebers offenlegen und Uber sich und ihren
Auftrag bei der Interessenvertretung zutreffende Anga-
ben machen.

(3) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter
verpflichten sich, die vom Landtag oder der Staatsregie-
rung festgelegten Regeln zu achten und zu befolgen.

(4) Vereinbarungen, durch die eine Vergutung oder
ihre H6he vom Erfolg der Interessenvertretung abhangig
gemacht wird, sind unzulassig.

Art. 6
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten

(1) Bei einem Versto} gegen die Bestimmungen
dieses Gesetzes kann die Landtagsprasidentin oder der
Landtagsprasident die Erteilung von Zugangsberechti-
gungen zum Landtag verweigern oder bereits erteilte Zu-
gangsberechtigungen entziehen.

(2) Registerpflichtige dirfen an offentlichen Anho-
rungen der Ausschiisse des Landtags nicht mitwirken,
solange Angaben nach Art. 3 Abs. 3 verweigert werden.

(3) 'Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen Art. 1 Abs. 1, Art. 3 eine Angabe nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig eintra-
gen oder aktualisieren lasst oder

2. entgegen Art. 5 registerpflichtige Interessenvertre-
tung betreibt, die gegen den als verbindlich aner-
kannten Verhaltenskodex verstdfRt.

2Die Ordnungswidrigkeit kann mit GeldbuRe bis zu funf-
zigtausend Euro geahndet werden. 3Verwaltungsbehdrde

im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes lber Ord-

nungswidrigkeiten ist das Landtagsamt.

Art. 7

Bericht und Evaluation

(1) Der Landtag verdffentlicht alle zwei Jahre einen
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Bericht Uber die Anwendung des Lobbyregisters, erstma-
lig zum 30. September 2023 fur die vergangenen zwei
Kalenderjahre.

(2) Der Landtag Uberpriift die Auswirkungen dieses
Gesetzes erstmalig finf Jahre nach Inkrafttreten des Ge-
setzes und verdffentlicht die Ergebnisse der Uberpriifung.

Art. 8
Einschrankung von Grundrechten

Durch Art. 4 werden das Grundrecht des Briefge-
heimnisses sowie des Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 der Verfassung)
eingeschrankt.

Art. 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Miinchen, den 6. Juli 2021

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusS6der
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03-10-I

Bekanntmachung
liber das Inkrafttreten des
Staatsvertrags liber die erweiterte
Zustandigkeit der mit der Begleitung
aufenthaltsbeendender MaBRnahmen
betrauten Bediensteten in den Landern

vom 16. Juni 2021

Der zwischen dem 29. August 2019 und dem 21. Ok-
tober 2019 unterzeichnete und im Gesetz- und Verord-
nungsblatt vom 15. Juni 2021 (GVBI. S. 302, BayRS
03-10-1) bekannt gemachte Staatsvertrag uber die er-
weiterte Zustandigkeit der mit der Begleitung aufent-
haltsbeendender Mallnahmen betrauten Bediensteten
in den Landern, dem der Freistaat Bayern mit Erklarung
vom 30. Dezember 2020 beigetreten ist, ist nach seinem
Art. 7 Abs. 4 Satz 3 am 31. Mai 2021 in Kraft getreten.

Miinchen, den 16. Juni 2021

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FloianHerrmann
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02-34-G

Bekanntmachung
des Staatsvertrags liber die
Errichtung und den Betrieb des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als
gemeinsame Stelle der Lander zur
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur
Herausgabe der Komponenten zur
Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen
(eGBR-Staatsvertrag — eGBRStVtr)

vom 18. Juni 2021

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluss
vom 8. Juni 2021 (Drs. 18/16228) dem am 10. Marz
2021 von Staatsminister Holetschek unterzeichneten
Staatsvertrag Uber die Errichtung und den Betrieb des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemein-
same Stelle der Lander zur Ausgabe elektronischer Heil-
berufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der
Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbrin-
gerinstitutionen (eGBR-Staatsvertrag — eGBRStVtr) zu-
gestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend bekannt
gemacht.

Miinchen, den 18. Juni 2021

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FlorianHerrmann

Staatsvertrag
uber die Errichtung und den Betrieb des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Lander zur
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur
Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von
Leistungserbringerinstitutionen
(eGBR-Staatsvertrag — eGBRStVtr)

Das Land Baden-Wadrttemberg, das Land Brandenburg,
der Freistaat Bayern, die Freie Hansestadt Bremen,
das Land Berlin, die Freie und Hansestadt Hamburg,
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das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

schlieBen nachstehenden Staatsvertrag:

Praambel

Mit Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes fir si-
chere digitale Kommunikation und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen sowie zur Anderung weiterer Gesetze
vom 21. Dezember 2015 (BGBI. | S. 2408) am 29. De-
zember 2015 wurde der Zugriff auf Daten und Anwen-
dungen der elektronischen Gesundheitskarte fir Angeho-
rige der nicht approbierten Gesundheitsberufe sowie der
sonstigen Erbringerinnen und Erbringer arztlich verordne-
ter Leistungen grundsatzlich neu geregelt.

Der Zugriff gemafl § 339 Absatz 3 Satz 1 des Funf-
ten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Kranken-
versicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt durch
Artikel 1 und 5 des Gesetzes zum Schutz von Patienten-
daten in der Teleinfrastrukur (Patientendaten-Schutz-Ge-
setz — PDSG) vom 14. Oktober 2020 (BGBI. Teil | Nr. 46,
Seite 2115-2164) geandert worden ist, muss personen-
bezogen uber elektronische Heilberufs- und Berufsaus-
weise erfolgen. Die Lander sind nach § 340 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 des Flnften Buches Sozialgesetzbuch
zustandig fur die Bestimmung der Stellen fiir die Ausgabe
elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise und kon-
nen sich nach § 340 Absatz 3 Satz 1 des Funften Buches
Sozialgesetzbuch hierzu gemeinsamer Stellen bedienen.

Das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) sieht zu-
dem in § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Nummer 3 und
Nummer 4 SGB V vor, dass den Landern zusatzlich auch
die Zustandigkeit fur die Bestimmung der Stellen fur die
Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von

Leistungserbringerinstitutionen an die Angehdrigen der in
den §§ 352, 356, 357, 359 und 361 genannten Berufsgrup-
pen, bei denen lediglich das Fihren der Berufsbezeich-
nung geschutzt ist oder die zu den weiteren zugriffsbe-
rechtigten Personen nach §§ 352, 356, 357, 359 und 361
gehdren sowie fiur die Bestimmung der entsprechenden
bestatigenden Stellen Ubertragen wird.

In der 80. Konferenz der Ministerinnen und Minister,
Senatorinnen und Senatoren fir Gesundheit der Lander
am 5. Juni 2007 wurde der Beschluss fur die Errichtung
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters zur
Ausgabe von Heilberufs- und Berufsausweisen gefasst.
Die 82. Konferenz der Ministerinnen und Minister, Sena-
torinnen und Senatoren fiir Gesundheit der Lander am
24. und 25. Juni 2009 bestimmte durch Mehrheitsent-
scheidung Nordrhein-Westfalen als Sitzland fir die ge-
meinsame Stelle.

Artikel 1
Allgemeines

(1) 'Das Land Nordrhein-Westfalen (Sitzland) er-
richtet das elektronische Gesundheitsberuferegister als
gemeinsame Stelle der Lander fir die Ausgabe elektro-
nischer Heilberufs- und Berufsausweise nach § 340 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 in Verbindung
mit § 340 Absatz 3 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch
sowie fUr die Herausgabe der Komponenten zur Authen-
tifizierung von Leistungserbringerinstitutionen innerhalb
eigener behordlicher Strukturen.

(2) 'Hierzu wird das Sitzland von den vertragschlie-
Renden Landern ermachtigt. 2Das elektronische Gesund-
heitsberuferegister untersteht der Rechts- und Fach-
aufsicht des fir das Gesundheitswesen zustandigen
Ministeriums des Sitzlandes. ®*Dieses nimmt die Rechts-
und Fachaufsicht im Benehmen mit den fiir das Gesund-
heitswesen zustandigen obersten Fach- und Landesbe-
hérden der anderen vertragschlieRenden Lander wahr.
“Bei den Aufgaben des elektronischen Gesundheitsbe-
ruferegisters handelt es sich um Verwaltungsaufgaben
nach dem Finften Buch Sozialgesetzbuch, daher liegt
dem Verwaltungshandeln des elektronischen Gesund-
heitsberuferegisters das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch
— Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz —
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar
2001 (BGBI. | S. 130) in der jeweils geltenden Fassung
zugrunde. °Im Ubrigen findet das Landesrecht des Sitz-
landes Anwendung.

(3) 'Das elektronische Gesundheitsberuferegister ist
nur fur diejenigen Angehérigen der in §§ 352, 356, 357,
359 oder 361 des Flnften Buches Sozialgesetzbuch auf-
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gefuhrten Berufe (Zugriffsberechtigte) bzw. diejenigen
Institutionen zusténdig, die nicht Uber eigene Kérper-
schaften verfigen, denen die Aufgabe zur Ausgabe von
Heilberufs- und Berufsausweisen sowie fiir die Herausga-
be der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungs-
erbringerinstitutionen gesetzlich zugewiesen wurde.

(4) 'Ein Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der
vertragschlieRenden Lander (Landerbeirat) wirkt nach
Mafgabe der Artikel 6 bis 8 am elektronischen Gesund-
heitsberuferegister mit. 2Ein Fachbeirat aus Vertreterin-
nen und Vertretern der Zugriffsberechtigten und ihrer
Verbande berat das elektronische Gesundheitsberufere-
gister und wirkt nach Mafgabe der Artikel 9 und 10 an
seiner Fortentwicklung mit.

Artikel 2

Aufgaben des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters

(1) 'Das elektronische Gesundheitsberuferegister
ist als gemeinsame Stelle der vertragschlieRenden Lan-
der fiir die Ausgabe von elektronischen Heilberufs- und
Berufsausweisen gemaR § 340 Absatz 1 Nummer 1 und
Nummer 3 des Funften Buches Sozialgesetzbuch und
weiterer fur die Authentifizierung von Leistungserbrin-
gerinstitutionen notwendiger Komponenten sowie fir die
Sperrung der Authentifizierungsfunktion gemaR § 340
Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 des Finften Buches Sozi-
algesetzbuch zusténdig, soweit hierflr nicht eine andere
Stelle nach Bundes- oder Landesrecht zustandig ist.

(2) 'Die Ausgabe eines elektronischen Heilberufs-
oder Berufsausweises sowie weiterer fur die Authentifi-
zierung von Leistungserbringerinstitutionen notwendiger
Komponenten erfolgt auf Antrag der oder des Zugriffs-
berechtigten. 2Die zuvor genannten zur Antragstellung
erforderlichen Daten sind in geeigneter Form nachzu-
weisen. 3Dem Antrag ist auBerdem eine Erklarung bei-
zufuigen, dass die Berufserlaubnis oder die Berechtigung
zur Fahrung der Berufsbezeichnung oder ein Anspruch
auf Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung
von Leistungserbringerinstitutionen besteht und die der
Zugriffsberechtigung zugrundeliegende Beschaftigung
im Zeitpunkt der Antragstellung noch ausgeiibt wird. “Die
oder der Antragstellende hat nachtragliche Anderungen
hinsichtlich der bei Antragstellung angegebenen Daten
dem elektronischen Gesundheitsberuferegister unver-
ziglich mitzuteilen.

Artikel 3

Zusammenarbeit mit bestitigenden Stellen

(1) 'Das elektronische Gesundheitsberuferegister
holt unter Vorlage des Antrags die Bestatigung geman
§ 340 Absatz 3 Satz 2 des Finften Buches Sozialgesetz-
buch bei der jeweils zustdndigen bestatigenden Stelle in
elektronischer Form ein. 2Hierfir teilen die vertragschlie-
Renden Lander dem elektronischen Gesundheitsberu-
feregister die zustandigen bestatigenden Stellen nach
§ 340 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 4 des Funften
Buches Sozialgesetzbuch mit und informieren tber An-
derungen der Zusténdigkeiten. ®Die elektronische Besta-
tigung kann nur mittels einer vom elektronischen Gesund-
heitsberuferegister unentgeltlich zur Verfligung gestellten
Software oder anderer vom elektronischen Gesundheits-
beruferegister anerkannter Software vorgenommen wer-
den. 4lm Einzelfall kénnen in einer Ubergangsfrist von
funf Jahren nach Aufnahme der Geschéaftstatigkeit des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters von Satz 1
abweichende Regelungen getroffen werden.

(2) '"Wird die Bestatigung nach § 340 Absatz 3 Satz 2
des Funften Buches Sozialgesetzbuch erteilt, ist dem An-
trag auf Ausgabe eines elektronischen Heilberufs- oder
Berufsausweises oder auf Herausgabe der Komponenten
zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen
zu entsprechen. 2Andernfalls ist der Antrag abzulehnen.
’Das elektronische Gesundheitsberuferegister unterrich-
tet die jeweilige bestatigende Stelle Uber die Ausgabe des
elektronischen Heilberufs- oder Berufsausweises oder
auf Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung
von Leistungserbringerinstitutionen oder die Ablehnung
des Antrags.

(3) 'Auf Ersuchen erteilt das elektronische Gesund-
heitsberuferegister den bestatigenden Stellen Auskinf-
te Uber die bei ihm gespeicherten Daten. 2Werden dem
elektronischen Gesundheitsberuferegister Tatsachen be-
kannt, welche Anlass zu MaRnahmen der bestatigenden
Stellen geben kdnnten oder die auf einen Missbrauch
eines elektronischen Heilberufs- oder Berufsausweises
hindeuten, unterrichtet es diese Stelle unverzuglich.

(4) 'Die jeweils zustdndigen bestatigenden Stellen
unterrichten das elektronische Gesundheitsberuferegis-
ter unverziglich, falls die Zugriffsberechtigung entfallt.

Artikel 4
Finanzierung und Kosten

(1) "Fir den Betrieb des elektronischen Gesundheits-
beruferegisters ist jahrlich ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Das elektronische Gesundheitsberuferegister erhebt
fur seine Tatigkeit zur Deckung des gesamten Personal-
und Sachaufwands sowie notwendiger Investitionsauf-
wande Geblhren und Auslagenersatz. 2Keine Gebuhren
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und Auslagenersatz werden fir die Unterrichtung der be-
statigenden Stellen nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 3 und die
Auskunftserteilung und Unterrichtung nach Artikel 3 Ab-
satz 3 erhoben. *Soweit die Leistungen der Umsatzsteuer
unterliegen, erhdéhen sich die Gebulhren und Auslagen um
die gesetzliche Umsatzsteuer.

(2) 'Das Sitzland wird ermachtigt, durch Landesrecht
die Gebiihrensatze und den Auslagenersatz néher zu be-
stimmen und dabei feste Satze oder Rahmensatze vorzu-
sehen. 2Die Geblihrenséatze und der Auslagenersatz sind
so zu bemessen, dass der gesamte Finanzbedarf des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters abgedeckt
wird.

(3) Fur die Bestatigung nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 1
und die daflr erforderliche Datenubermittlung an das
elektronische Gesundheitsberuferegister erstattet das
elektronische Gesundheitsberuferegister den bestatigen-
den Stellen den Aufwand in pauschalierter Form.

(4) 'Der nicht durch Einnahmen gedeckte Finanzbe-
darf fir die Errichtung und Unterhaltung des elektroni-
schen Gesundheitsberuferegisters wird unter den betei-
ligten Ladndern nach dem Konigsteiner Schlissel in der
jeweils geltenden Fassung verteilt. 2Sobald das Register
Uberschiisse erzielt, sind diese vorrangig zur Tilgung der
Finanzierungsleistungen der beteiligten Lander zu nutzen.

Artikel 5
Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung

(1) 'Die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung des elek-
tronischen Gesundheitsberuferegisters unterliegt der Pri-
fung des Rechnungshofs des Sitzlandes. ?Das elektroni-
sche Gesundheitsberuferegister leitet dem Landerbeirat
eine Prifungsmitteilung des Rechnungshofs nach Erhalt
unverziiglich zu. 3Das elektronische Gesundheitsberufe-
register hat bei seiner Haushalts- und Wirtschaftsflihrung
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
beachten.

Artikel 6
Organisation und Struktur des Landerbeirats

(1) 'Das jeweils fir das Gesundheitswesen zustan-
dige Ministerium jedes vertragschlieBenden Landes
entsendet fur die Dauer von héchstens funf Jahren eine
Vertreterin oder einen Vertreter als Mitglied in den Lander-
beirat und benennt eine Stellvertretung. 2Eine Verlange-
rung der Entsendung ist moglich. *Bei der Sitzverteilung
des Landerbeirats sind weibliche und méannliche Perso-

nen gleichermalien zu beriicksichtigen. “Von Satz 3 darf
nur abgewichen werden, wenn der entsendenden Stelle
die Einhaltung der Vorgabe aus tatsachlichen Griinden
nicht moéglich ist.

(2) 'Der Landerbeirat gibt sich eine Geschéaftsord-
nung und wahlt aus seiner Mitte jeweils flr die Dauer von
zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden
(Vorsitz) sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter (Stellvertretung). 2Die Wiederwahl des Vorsitzes
sowie der Stellvertretung ist zuldssig. 3Der Landerbeirat
hat seine Geschéftsstelle beim elektronischen Gesund-
heitsberuferegister.

(3) 'Der Landerbeirat tritt mindestens einmal jahrlich
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag von
mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer au-
Rerordentlichen Sitzung zusammen. ®Die Einladung zu
den Sitzungen, die Aufstellung der Tagesordnung und die
Sitzungsleitung obliegen dem Vorsitz.

(4) 'Bei Sitzungen des Landerbeirats hat das Bun-
desministerium flr Gesundheit ein Gast- und Rederecht.
2Auf Wunsch des Landerbeirats nehmen die Leitung des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters und die Spre-
cherin oder der Sprecher des Fachbeirats an Sitzungen
des Landerbeirats teil. *Der Landerbeirat holt bei Fragen
von grundséatzlicher Bedeutung fiir das elektronische Ge-
sundheitsberuferegister eine Stellungnahme des Fach-
beirats ein.

Artikel 7
Aufgaben des Landerbeirats

(1) 'Der Landerbeirat empfiehlt Malnahmen zur Op-
timierung der Aufgaben des elektronischen Gesundheits-
beruferegisters. 2Er soll Gber Entscheidungen der Leitung
in Angelegenheiten von grundsatzlicher Bedeutung fur
das elektronische Gesundheitsberuferegister im Vorfeld
informiert werden.

(2) Der Landerbeirat beschlielt jahrlich tber die
Hohe der gemal Artikel 4 Absatz 3 festzulegenden Pau-
schale fir die bestatigenden Stellen.

(3) Der Landerbeirat spricht gegeniliber dem Sitzland
Empfehlungen zu den gemaR Artikel 4 Absatz 2 in Verbin-
dung mit Artikel 4 Absatz 1 festzulegenden Gebihrensat-
zen des elektronischen Gesundheitsberuferegisters aus.

(4) 'Der Landerbeirat kann von der Leitung des elekt-
ronischen Gesundheitsberuferegisters jederzeit Auskunft
Uber dessen Tatigkeit verlangen. 2Hierzu sind dem Léan-
derbeirat unter Beachtung datenschutzrechtlicher Be-
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stimmungen entsprechende Unterlagen zur Verfigung
zu stellen. *Das elektronische Gesundheitsberuferegister
erstellt spatestens bis zum 31. Méarz eines jeden Jahres
einen Jahresbericht Uber das jeweilige Vorjahr und legt
diesen dem Landerbeirat in schriftlicher oder elektroni-
scher Form vor.

(5) Der Landerbeirat stellt den Bedarf fur Evaluatio-
nen fest. Die ordnungsgeméafiie Umsetzung obliegt dem
elektronischen Gesundheitsberuferegister, dass das
Ergebnis dem Lé&nderbeirat vorlegt. In Ausnahmefallen
kann der Landerbeirat das Sitzland mit einer Evaluation
beauftragen.

(6) Der Landerbeirat formuliert Initiativen sowie Vor-
schlage und Stellungnahmen zu den Aufgaben des Fach-
beirates des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

(7) Der Landerbeirat arbeitet vertrauensvoll mit der
Aufsichtsbehdrde des elektronischen Gesundheitsberu-
feregisters zusammen und kann Aufsichtsmalinahmen
dieser Behérde anregen.

(8) Der Landerbeirat beschlief3t den Wirtschaftsplan
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters. Der Wirt-
schaftsplan fur das Folgejahr ist bis zum 31. Januar eines
jeden Jahres zu beschlielRen.

Artikel 8
Beschlussfassung des Landerbeirats

(1) "Jedes Mitglied des Landerbeirats hat eine Stim-
me. 2Der Landerbeirat ist beschlussfahig, wenn mindes-
tens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst
seine Beschllsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

(2) Eine schriftliche Beschlussfassung ist moglich,
wenn nicht mehr als drei Mitglieder widersprechen, Ab-
satz 1 gilt entsprechend.

Artikel 9
Organisation und Struktur des Fachbeirats

(1) 'Der Fachbeirat berat die Leitung und den Lén-
derbeirat des elektronischen Gesundheitsberuferegis-
ters. 2lhm soll vor Manahmen, die Auswirkungen auf die
Zugriffsberechtigten haben kdnnen, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme geben werden.

(2) 'Die Mitglieder des Fachbeirats werden durch die
Leitung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters

auf Vorschlag der betroffenen Berufs- und Leistungser-
bringerverbande im Einvernehmen mit dem Landerbeirat
fur die Dauer von héchstens funf Jahren berufen. 2Dabei
sollen méglichst alle Zugriffsberechtigten durch Vertrete-
rinnen und Vertreter ihres Berufs oder ihrer Berufsverban-
de bertiicksichtigt werden. *Bei dem Vorschlag von Mitglie-
dern zur Besetzung des Fachbeirats sind weibliche und
mannliche Personen gleichermallen zu berticksichtigen.

(3) 'Der Fachbeirat gibt sich eine Geschaftsordnung
und wahlt aus seiner Mitte jeweils fur die Dauer von zwei
Jahren eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Der Fachbeirat
hat seine Geschéftsstelle beim elektronischen Gesund-
heitsberuferegister.

(4) 'Der Fachbeirat tritt mindestens einmal jahrlich
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag
von mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer
auerordentlichen Sitzung zusammen. Die Einladung zu
den Sitzungen, die Aufstellung der Tagesordnung und die
Sitzungsleitung obliegen der Sprecherin oder dem Spre-
cher. “Auf Wunsch des Fachbeirats nehmen die Leitung
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters und die
oder der Vorsitzende des Landerbeirats an Sitzungen des
Fachbeirats teil.

(5) Die Leitung des elektronischen Gesundheitsberu-
feregisters berichtet dem Fachbeirat regelmafig, wenigs-
tens einmal jahrlich, tGber den Sachstand und die Ent-
wicklung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

Artikel 10
Beschlussfassung des Fachbeirats

(1) "Jedes Mitglied des Fachbeirats hat eine Stimme.
2Der Fachbeirat ist beschlussfahig, wenn mindestens die
Halfte der Mitglieder anwesend ist. °Er fasst seine Be-
schlisse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder. “Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag
als abgelehnt.

(2) 'Eine schriftliche Beschlussfassung ist mdglich,
wenn nicht mehr als drei Mitglieder widersprechen, Ab-
satz 1 gilt entsprechend.

Artikel 11
Schlussvorschriften
(1) 'Dieser Staatsvertrag bedarf der Zustimmung

der verfassungsgemal zustandigen Organe der vertrag-
schlieBenden Lander. 2Er tritt am ersten Tag des Monats
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in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von
den vertragschlieBenden Landern ausgefertigten Rati-
fikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Sitzlandes
hinterlegt wird. *Der Tag des Inkrafttretens ist in den je-
weiligen amtlichen Verkiindungsorganen der Lander be-
kannt zu machen.

(2) 'Sind bis zum 31. Januar 2021 nicht alle Ratifikati-
onsurkunden hinterlegt, so tritt in diesem Zeitpunkt dieser
Staatsvertrag unter den Landern in Kraft, deren Ratifika-
tionsurkunden bereits hinterlegt sind, sofern das Sitzland
und sieben weitere Lander Ratifikationsurkunden hinter-
legt haben. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 'Fur jedes vertragschlieRende Land, dessen
Ratifikationsurkunde bis zu dem nach Absatz 2 mafige-
benden Zeitpunkt nicht hinterlegt ist, wird der Beitritt zu
diesem Staatsvertrag in dem Zeitpunkt wirksam, in dem
seine Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitz-
landes hinterlegt wird. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) 'Dieser Staatsvertrag gilt fir unbestimmte Zeit.
2Er kann von jedem Land durch schriftliche Erklarung
gegenuber dem fir das Gesundheitswesen zustandigen
Ministerium des Sitzlandes unter gleichzeitiger Benach-
richtigung der Ubrigen vertragschlieRenden Lander zum
31. Dezember eines Jahres mit einer Frist von einem Jahr
gekindigt werden, frihestens aber zum 31. Januar 2022.

(5) "Ist der Staatsvertrag von mehr als zwei Dritteln
der vertragschlieBenden Lander gekiindigt worden, so
ist das elektronische Gesundheitsberuferegister aufzul®-
sen. 2Das Sitzland fihrt die Abwicklung durch. *Die zum
Zeitpunkt der Kiindigung an diesen Staatsvertrag gebun-
denen Lander sowie diejenigen Lander, die den Staats-
vertrag nicht langer als zwei Jahre vor der Auflésung des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters gekuindigt
haben, sind verpflichtet, dem Sitzland alle durch die Ab-
wicklung entstehenden Kosten anteilig zu erstatten, so-
weit das Vermdégen des elektronischen Gesundheitsberu-
feregisters zur Abdeckung nicht ausreicht oder die Kosten
nicht anderweitig erstattet werden kénnen. “Das Anteils-
verhaltnis unter den nach Satz 3 betroffenen Landern
wird nach dem Kdénigsteiner Schllssel in der jeweils gel-
tenden Fassung errechnet. *Sofern nach der Abwicklung
ein nennenswertes Guthaben verbleibt, wird es ebenfalls
nach dem Koénigsteiner Schllssel in der jeweils geltenden
Fassung auf die nach Satz 2 betroffenen Lander verteilt.

Fir den Freistaat Bayern
Minchen, den 10. Marz 2021

KlausHoletschek

Der Staatsminister fur Gesundheit und Pflege
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2030-2-22-F, 2030-2-31-F

Verordnung
zur Anderung der
Bayerischen Nebentatigkeitsverordnung und der
Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung

vom 22. Juni 2021

Auf Grund des Art. 85 Abs. 1, des Art. 93 Abs. 1 und 2
und des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen Beam-
tengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBI. S. 500,
BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 724) gedndert worden ist,
und des Art. 44 Abs. 1 Nr. 2 des Kommunal-Wahlbeamten-
Gesetzes (KWBG) vom 24. Juli 2012 (GVBI. S. 366, 2014
S. 20, BayRS 2022-1-l), das zuletzt durch § 5 Abs. 5 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737) geéndert
worden ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§1

Anderung der
Bayerischen Nebentéatigkeitsverordnung

Die Bayerische Nebentatigkeitsverordnung (BayNV)
vom14.Juni1988(GVBI.S.160,210,BayRS2030-2-22-F),
die zuletzt durch § 1 Abs. 74 der Verordnung vom
26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird gestrichen.

2. In § 2 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe ,2.400 €* durch
die Woérter ,den in § 3 Nr. 26 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) genannten Betrag“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geéndert:

a) InAbs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe ,2.400 €*
durch die Woérter ,den in § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG

genannten Betrag“ ersetzt.

b) InAbs. 2 im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort ,Ab-
satzes" durch die Angabe ,Abs.” ersetzt.

4. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr. 2 wird das Wort ,Absatzes* durch die An-
gabe ,Abs.” ersetzt.

b) In Nr. 3 wird das Wort ,Absatz“ durch die Angabe
LADbs.“ ersetzt.

5.

10.

1.

§ 7 wird wie folgt geandert:

a) InAbs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,2.400 €* durch
die Wérter ,den in § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG ge-
nannten Betrag“ ersetzt.

b) InAbs. 2 Satz 1 wird das Wort ,Absatz" durch die
Angabe ,Abs.“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Absatz“ durch die
Angabe ,Abs.“ und das Wort ,Satze" durch
das Wort ,Satz" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Absatzes” durch die
Angabe ,Abs.“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,gelten“ durch das
Wort ,gilt ersetzt.

d) InAbs. 4 Satz 1 wird das Wort ,Absatz” durch die
Angabe ,Abs.“ ersetzt.

In § 9 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort ,Absatz“ durch
die Angabe ,Abs.“, die Angabe ,5.148,64“ durch die
Angabe ,5.979,17¢, die Angabe ,6.006,75" durch die
Angabe ,6.975,71%, die Angabe ,6.864,85" durch die
Angabe ,7.972,23", die Angabe ,7.722,96" durch die
Angabe ,8.968,76“ und die Angabe ,8.581,07“ durch
die Angabe ,9.965,30“ ersetzt.

In § 10 Abs. 3 wird das Wort ,Absatz* jeweils durch
die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

In § 11 Abs. 1 Nr. 8 wird das Wort ,Nummer* durch
die Angabe ,Nr.“ ersetzt.

In § 12 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort ,Absatz* durch
die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

In § 14 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort ,Absatzes” durch
die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

§ 16 wird wie folgt gedndert:
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a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wérter ,aul3erhalb
des in § 17 geregelten Bereichs” gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 und 3 wird das Wort ,Absatz*
jeweils durch die Angabe ,Abs.” ersetzt.

12. Die §§ 17 und 17a werden aufgehoben.

13. In § 18 Abs. 2 Satz 4 wird das Wort ,Absatz“ durch
die Angabe ,Abs.“ ersetzt.

14. § 19 wird aufgehoben.
15. § 21 wird wie folgt geéndert:

a) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung ,(1)“ ge-
strichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

§2

Weitere Anderung der
Bayerischen Nebentéatigkeitsverordnung

In § 9 Abs. 3 Satz 1 der Bayerischen Nebentatig-
keitsverordnung (BayNV) vom 14. Juni 1988 (GVBI.
S. 160, 210, BayRS 2030-2-22-F), die zuletzt durch § 1
dieser Verordnung geéndert worden ist, wird die Anga-
be ,5.979,17“ durch die Angabe ,6.062,88%, die Anga-
be ,6.975,71“ durch die Angabe ,7.073,37¢, die Angabe
»1.972,23“ durch die Angabe ,8.083,84“, die Angabe
,8.968,76“ durch die Angabe ,9.094,32" und die Angabe
»9.965,30“ durch die Angabe ,10.104,81“ ersetzt.

§3

Anderung der
Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung

Die Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverord-
nung (UrlIMV) vom 28. November 2017 (GVBI. S. 543,
2019 S. 328, BayRS 2030-2-31-F), die zuletzt durch § 1
der Verordnung vom 1. Oktober 2019 (GVBI. S. 594) ge-
andert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird gestrichen.

2. In § 14 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 werden die Worter ,bis
zu acht Jahren® durch die Worter ,, , das das zwolfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert
und auf Hilfe angewiesen ist,“ ersetzt.

3. In § 25 Satz 2 wird die Angabe ,§ 22 Abs. 3* durch die
Angabe ,§ 22 Abs. 2 ersetzt.

4. § 27 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) § 26a tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 aulRer
Kraft.”

§4

Weitere Anderung der
Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung

In § 23 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Urlaubs- und
Mutterschutzverordnung (UrIMV) vom 28. November
2017 (GVBI. S. 543, 2019 S. 328, BayRS 2030-2-31-F),
die zuletzt durch § 3 dieser Verordnung geandert wor-

den ist, wird die Angabe ,30“ durch die Angabe ,32“
ersetzt.

§5

Inkrafttreten

'Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 treten

1. § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2021,
2. §4 am 1. September 2021 und
3. §2am 1. Januar 2022

in Kraft.

Miinchen, den 22. Juni 2021

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2235-1-1-1-K

Verordnung
zur Anderung der
Gymnasialschulordnung

vom 18. Juni 2021

Auf Grund des Art. 9 Abs. 4 Satz 3, des Art. 44 Abs. 2
Satz 1, des Art. 45 Abs. 2 Satz 4 sowie des Art. 89 des
Bayerischen Gesetzes uber das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBI. S. 414, 632, BayRS
2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2020
(GVBI. S. 386) geandert worden ist, verordnet das Baye-
rische Staatsministerium fur Unterricht und Kultus:

§1

Die Gymnasialschulordnung (GSO) vom 23. Januar
2007 (GVBI. S. 68, BayRS 2235-1-1-1-K), die zuletzt
durch § 6 der Verordnung vom 22. Juni 2020 (GVBI.
S. 335, 406) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 6 Abs. 5 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 2 werden die Waérter ,im Projekt-Semi-
nar zur Studien- und Berufsorientierung und®
gestrichen.

b) Satz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Halbsatz 1 werden die Worter ,ist in die-
sem Fall“ durch die Worter ,der Probezeit
ist ersetzt.

bb) In Halbsatz 2 werden vor den Wértern ,die
Schilerin“ die Worter ,bei nicht bestandener
Probezeit wird“ eingefligt und das bisherige
Wort ,wird“ gestrichen.

2. § 13 wird wie folgt geéndert:
a) In der Uberschrift werden die Wérter ,und Kur-
sen” durch die Worter ,, , Kursen und Seminaren®

ersetzt.

b) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Klas-
sen“ die Worter ,und Seminaren® eingeflgt.

3. § 17 wird wie folgt gedndert:

a) Im Abs. 3 Satz 3 werden die Wérter ,Belegung
eines Additums® durch die Worter ,Wahl als

Leistungsfach” ersetzt.

b) Im Abs. 5 werden die Worter ,zu den Fachern®
durch die Wérter ,das Leistungsfach® ersetzt und
die Worter ,ein Additum® gestrichen.

4. § 18 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Seminare*
durch die Wérter ,des Wissenschaftspropadeu-
tischen Seminars” ersetzt.

b) In Abs. 1 Satz 1 Teilsatz 2 werden die Wérter
,sind die beiden Seminare® durch die Worter ,,ist
ein Wissenschaftspropadeutisches Seminar” er-
setzt.

5. § 19 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 2 werden die Woérter ,, , eines der Fa-
cher Geographie oder Wirtschaft und Recht
sowie“ durch das Wort ,und” ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wérter ,mindestens
in Jahrgangsstufe 12“ durch die Wérter ,in
allen vier Ausbildungsabschnitten“ und die
Worter fortgefiihrte Informatik® durch die
Worter ,Informatik bzw. spat beginnende In-
formatik® ersetzt.

cc) Nach Satz 3 werden die folgenden Satze 4
bis 8 eingeflugt:

L2Schilerinnen und Schiler, die in Deutsch
in Jahrgangsstufe 12 einen zweistliindigen
Vertiefungskurs wahlen, sind in Jahrgangs-
stufe 13 von der Wahlpflichtbelegung der
zweiten Fremdsprache befreit. ®Schdilerin-
nen und Schiler, die in Mathematik in Jahr-
gangsstufe 12 einen zweistiindigen Vertie-
fungskurs wahlen, sind in Jahrgangsstufe
13 von der Wahlpflichtbelegung der zweiten
Naturwissenschaft oder der Informatik bzw.
spat beginnenden Informatik befreit. ®Fer-
ner sind mindestens in Jahrgangsstufe 12
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das Fach Politik und Gesellschaft sowie ei-
nes der Facher Geographie oder Wirtschaft
und Recht zu belegen; eines dieser drei in
Jahrgangsstufe 12 belegten Facher muss in
Jahrgangsstufe 13 fortgeflhrt werden (An-
lage 5). 'Die Facher Deutsch, Mathematik
und das Leistungsfach werden auf erhéhtem
Anforderungsniveau unterrichtet. 8Mit Aus-
nahme von Mathematik und Deutsch kann je-
des der in den Satzen 1, 2 und 6 genannten
Facher sowie Informatik als Leistungsfach
auf erhéhtem Anforderungsniveau gewahlt
werden.”

dd) Die bisherigen Satze 4 und 5 werden die
Séatze 9 und 10.

b) Abs. 10 wird aufgehoben.
6. § 20 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,In“ die Wérter
»~Jahrgangsstufe 11 ist ein Projekt-Seminar zur
beruflichen Orientierung, in“ eingefigt und das
Wort ,sind“ und die Wérter ,und ein Projekt-Se-
minar zur Studien- und Berufsorientierung“ ge-
strichen.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefuigt:

~+Facheriibergreifende Seminare werden einem
fur die fachlichen Anforderungen maf3geblichen
Leitfach zugeordnet.”

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und die Woérter
,die in Satz 1 genannten Seminare nicht* durch
die Worter ,werden keine Seminare” ersetzt.

7. § 21 wird wie folgt geandert:

a) InAbs. 2 Satz 4 werden die Wérter ,Studien- und
Berufsorientierung“ durch die Worter ,berufli-
chen Orientierung"“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Wérter ,Jahrgangsstu-
fen 12 und 13 werden in jedem Ausbildungs-
abschnitt in allen Fachern® durch die Worter
»+Ausbildungsabschnitten 12/1 bis 13/1 wer-
den in allen Fachern und im Ausbildungs-
abschnitt 13/2 in den Fachern auf erhéhtem
Anforderungsniveau*“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Satze 2
bis 4 eingeflugt:

»2In den Fachern auf grundlegendem Anforde-
rungsniveau werden im Ausbildungsabschnitt
13/2 mindestens zwei kleine Leistungsnach-
weise gefordert, darunter wenigstens je ein
schriftlicher und ein mindlicher. 3Im Fach
Kunst auf grundlegendem Anforderungsni-
veau konnen im Ausbildungsabschnitt 13/2
abweichend von Abs. 2 Satz 3 nur mundliche
Leistungsnachweise durch praktische Leis-
tungen ersetzt werden. “Im Fach Sport gilt
abweichend von Satz 1 und 2:

1. Auf grundlegendem Anforderungsniveau
wird in allen Ausbildungsabschnitten je
mindestens ein kleiner Leistungsnach-
weis gefordert.

2. Im Leistungsfach Sport wird zusatzlich
zu Nr. 1 in allen Ausbildungsabschnitten
je mindestens ein kleiner Leistungsnach-
weis aus der Sporttheorie gefordert.”

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5.
dd) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.
8. § 22 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nr. 1 werden die Woérter ,wird in allen Aus-
bildungsabschnitten® durch die Woérter ,in
den Ausbildungsabschnitten 12/1 bis 13/1
sowie im Ausbildungsabschnitt 13/2 fiir je-
des Fach auf erhéhtem Anforderungsniveau
und fir das Fach Sport wird“ ersetzt.

bb) Nr. 3 wird wie folgt gedndert:
aaa) Buchst. a wird aufgehoben.

bbb) Buchst. b wird Buchst. a, in Satz 2
werden die Worter ,Fall der Wahl
des Additums ,Bildnerische Praxis*
durch das Wort ,Leistungsfach®
und die Wérter ,Leistungsnachweis,
bestehend aus bildnerisch-prakti-
schen Arbeiten,” durch die Worter
,kunstlerisches Projekt” ersetzt.

cce) Buchst. ¢ wird Buchst. b, die Worter
,Fach Musik wird im Falle der Wahl
des Additums (Instrument bzw. Ge-
sang)‘ werden durch die Woérter
.Leistungsfach Musik wird“ ersetzt
und nach dem Wort ,Prifung” die
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Woérter ,(Instrument oder Gesang)*
eingefigt.

ddd) Buchst. d wird Buchst. c, in Satz 2
werden das Wort ,Fach“ durch das
Wort ,Leistungsfach“ ersetzt und
die Worter ,als Abiturprifungsfach
mit besonderer Fachprifung® ge-
strichen.

eee) Buchst. e wird Buchst. d, nach dem
Wort ,Fachern“ werden die Worter
»Theater und Film,“ eingefiigt und
die bisherigen Worter , , Theater
und Film* gestrichen.

fff) Die Buchst. f und g werden die
Buchst. e und f.

9. § 28 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Abs. 4 werden die Worter ,Hochschulveran-
staltung, in“ durch die Wérter ,Hochschulver-
anstaltungen, in durch das Staatsministerium
beworbenen und gegebenenfalls mit Hilfe von
Lehrkraften 6ffentlicher oder staatlich anerkann-
ter Gymnasien durchgefihrten® ersetzt.

Folgender Abs. 5 wird angefigt:

»(5) 'Im Projekt-Seminar zur beruflichen Ori-
entierung wird die Jahresfortgangsnote aus dem
Durchschnitt der kleinen Leistungsnachweise
gebildet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.”

10. § 29 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

Abs. 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Sie” durch die Woér-
ter ,Die Endpunktzahl® ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefigt:
»In den Fachern auf grundlegendem Anfor-
derungsniveau ergibt sich die Halbjahres-
leistung im Ausbildungsabschnitt 13/2 aus
dem Durchschnitt der kleinen Leistungs-

nachweise.”

cc) Die bisherigen Satze 3 bis 5 werden die
Séatze 4 bis 6.

Abs. 3 wird aufgehoben.

Die Abs. 4 und 5 werden die Abs. 3 und 4 und

1.

wie folgt gefasst:

»,(3) 'Im Leistungsfach Kunst ergibt sich die
Halbjahresleistung aus dem Durchschnitt aus
der Punktzahl der Schulaufgabe, der Punktzahl
des kinstlerischen Projekts sowie dem Durch-
schnitt der Punktzahlen der kleinen Leistungs-
nachweise. ?Die Endpunktzahl wird nach Abs. 2
Satz 1 gebildet.

(4) "Im Leistungsfach Musik ergibt sich die
Halbjahresleistung aus dem Durchschnitt aus
der Punktzahl der Schulaufgabe, der Punktzahl
der praktischen Priifung sowie dem Durchschnitt
der Punktzahlen der kleinen Leistungsnachwei-
se. 2Die Endpunktzahl wird nach Abs. 2 Satz 1
gebildet.”

d) Abs. 6 wird Abs. 5 und in Satz 2 werden die
Woérter ,Fach Sport als Abiturprufungsfach mit
besonderer Fachprifung (Additum ,Sporttheo-
rie“)* durch die Wérter ,Leistungsfach Sport“ und
die Wérter ,im Additum ,Sporttheorie” * durch die
Worter ,in der Sporttheorie” ersetzt.

e) Abs. 7 wird Abs. 6.

f) Abs. 8 wird Abs. 7 und wie folgt gefasst:

»(7) Auf Antrag kann die Schulerin oder der
Schiler eine besondere Lernleistung zur berufli-
chen Orientierung erbringen, auf die maximal 15
Punkte vergeben werden.”

§ 37 Abs. 4 wird wie folgt gedndert:

a) Dem Satz 1 wird folgender Satz 1 vorangestellt:
. Ein RUcktritt in die Jahrgangsstufe 11 ist bis
zum Ende des Ausbildungsabschnitts 12/1 zu-
I&ssig, dessen Ergebnisse damit verfallen.”

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2, das Wort ,Ein“
durch die Wérter ,Im Ubrigen ist ein“ ersetzt und

das bisherige Wort ,ist* gestrichen.

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und die Woérter
.in der Qualifikationsphase” werden gestrichen.

d) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

e) In Satz 4 werden die Wérter ,am Ende des Aus-
bildungsabschnitts 12/1 oder 12/2“ gestrichen.

f) In Satz 6 werden nach dem Wort ,Facher” die
Worter ,auf dem jeweiligen Anforderungsniveau®
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eingefigt.
g) Satz 7 wird wie folgt geéndert:

aa) In Halbsatz 1 werden die Wérter ,des Pro-
jekt-Seminars zur Studien- und Berufsorien-
tierung und“ gestrichen.

bb) In Halbsatz 2 werden die Worter ,eines
Seminars oder beider Seminare® durch die
Worter ,des Wissenschaftspropadeutischen
Seminars” ersetzt.

12. In § 39 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort ,und*
durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort
,Orientierung” die Woérter ,und an der Wissenschafts-
woche* eingefiigt.

13. § 44 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,0 Punkten®
durch die Wérter ,weniger als 9 Punkten (zwei
Halbjahresleistungen)” ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nr. 2 werden das Wort ,Aus“ durch das
Wort ,In“ und die Worter ,einer in der Abitur-
prifung gewahlten fortgefiihrten Fremdspra-
che* durch die Wérter ,im Leistungsfach®
ersetzt.

bb

~

In Nr. 3 werden die Wérter ,je mindestens
9 Punkte” durch die Worter ,mindestens 9
Punkte” ersetzt und die Worter ,bzw. im Pro-
jekt-Seminar zur Studien- und Berufsorien-
tierung“ gestrichen.

CC

~

Nr. 4 wird aufgehoben.
dd) Nr. 5 wird Nr. 4 und die Worter ,und das
Projekt-Seminar zur Studien- und Berufso-
rientierung wurden“ werden durch das Wort
,wurde” ersetzt.

~

ee) Nr. 6 wird Nr. 5, die Angabe ,132" wird
durch die Angabe ,124 oder 126“ und das
Wort ,Seminare” durch die Worter ,das
Wissenschaftspropadeutische Seminar er-
setzt.

ff) Die Nrn. 7 und 8 werden die Nrn. 6 und 7.
14. § 48 wird wie folgt gedndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa)

bb

~

cc)

Satz 2 wird durch die folgenden Satze 2 bis
6 ersetzt:

..Verpflichtende Abiturprifungsfacher sind
Deutsch, Mathematik und das Leistungs-
fach. 3Sie werden auf erhohtem Anforde-
rungsniveau geprift. “Unter den finf Abi-
turprifungsfachern missen mindestens
eine fortgeflihrte Fremdsprache oder eine
Naturwissenschaft sowie mindestens ein
Fach aus dem gesellschaftswissenschaftli-
chen Aufgabenfeld als Abiturprifungsfacher
gewahlt werden. Deutsch kann durch die
Wahl zweier fortgefiihrter Fremdsprachen
als Abiturpriifungsfacher, eines davon als
Leistungsfach, Mathematik durch die Wahl
zweier Naturwissenschaften oder einer Na-
turwissenschaft und der Informatik als Abitur-
prifungsfacher, jeweils eines davon als Leis-
tungsfach, nach Wahl der Schilerinnen und
Schiiler ersetzt werden (Substitution). SFar
den Fall des gleichzeitigen Erwerbs des Abi-
turs und des Baccalauréats trifft das Staats-
ministerium eine gesonderte Regelung.*

Der bisherige Satz 3 wird Satz 7.

Der bisherige Satz 4 wird Satz 8 und wird
wie folgt gedndert:

aaa) In Nr. 1 werden die Worter ,das ge-
forderte Additum“ durch die Worter
,es als Leistungsfach” ersetzt.

bbb) Nr. 2 wird aufgehoben.

ccc)  Nr. 3 wird Nr. 2.

ddd) Nr. 4 wird Nr. 3 und nach dem Wort
.Fremdsprachen“ werden die Wérter
» » Spat beginnende Informatik“ ein-

geflgt.

eee) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 4
und 5.

b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

In Satz 1 werden die Worter ,den Abiturpri-
fungsfachern 1 und 2“ durch die Wérter ,drei
Abiturprifungsfachern® ersetzt und nach
dem Wort ,Form“ die Worter ,, , in zwei Abi-
turprifungsfachern in mundlicher Form (Kol-
loquium)*“ eingeflgt.

Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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15.

16.

17.

,2Die Schilerinnen und Schiiler entschei-
den, welche Facher in schriftlicher Form und
welche beiden Facher in mindlicher Form
gepruft werden.”

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingeflgt:
.~Die Festlegung ist so zu treffen, dass min-
destens zwei Facher auf erhohtem Anfor-
derungsniveau in schriftlicher Form gepruft
werden.”

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

c) Abs. 4 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ," ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) Abs. 5 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 2 wird aufgehoben.
bb) Satz 3 wird Satz 2.

In § 49 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort ,bemisst‘ durch
das Wort ,bemessen” ersetzt.

§ 50 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 5 wird das Wort ,Horbeispiele* durch
die Wérter ,HOr- und Videobeispiele® ersetzt.

bb) In Satz 6 Halbsatz 2 wird das Wort ,Hor-
beispielen* durch die Wérter ,Hér- oder Vi-
deobeispielen” ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort ,Tag“
durch das Wort ,Schultag” ersetzt.

§ 53 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr. 1 werden nach den Woértern ,Ergebnisse
in“ die Worter ,Deutsch, Mathematik sowie in“
eingefigt.

b) In Nr. 2 wird der Wortlaut nach Buchst. b wie folgt
gefasst:

,Erganzend ist bei der Belegung des Vertiefungs-
kurses Deutsch als Wahlpflichtfach aus dem
Vertiefungskurs oder der zweiten Fremdsprache

nach Wahl der Schiilerin oder des Schilers eine
weitere Halbjahresleistung einzubringen. Bei der
Belegung des Vertiefungskurses Mathematik
als Wahlpflichtfach ist aus dem Vertiefungskurs
oder der weiteren Naturwissenschaft bzw. der
Informatik oder der spat beginnenden Informatik
nach Wahl der Schiilerin oder des Schulers eine
weitere Halbjahresleistung einzubringen. Dabei
ist sicherzustellen, dass aus den Naturwissen-
schaften (Biologie, Physik, Chemie) sowie den
Fremdsprachen jeweils mindestens vier Halbjah-
resleistungen eingebracht werden.*

c) Nr. 5 wird aufgehoben.

d) Nr. 6 wird Nr. 5.

18. § 54 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingeflgt:

,D. in mindestens drei Fachern, darunter
Deutsch, Mathematik oder das Leistungs-
fach, jeweils mindestens 20 Punkte erzielt
wurden,”.

b) Die bisherige Nr. 5 wird durch die folgenden
Nrn. 6 und 7 ersetzt:

,6. entweder

a) in Deutsch und Mathematik sowie einer
Fremdsprache oder einer Naturwissen-
schaft

oder

b) bei Substitution von Deutsch, in Mathe-
matik, im Leistungsfach sowie in einer
Fremdsprache, die nicht Leistungsfach
ist, oder einer Naturwissenschaft

oder

c) bei Substitution von Mathematik, in
Deutsch, im Leistungsfach sowie in ei-
ner Fremdsprache oder einer Naturwis-
senschaft, die nicht Leistungsfach ist,

in den nach § 52 ermittelten Prifungsergeb-
nissen in der Summe mindestens 40 Punkte,
darunter aus diesen drei Fachern nur einmal
weniger als 16 Punkte, erreicht wurden,

7. pro Aufgabenfeld nur einmal weniger als
16 Punkte erzielt wurden und®.
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c) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 8.

19. In § 55 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort ,Lati-

num* die Worter ,, , Kleine Latinum* eingefligt.

20. § 61 wird wie folgt geéndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 2 werden die Wérter ,bzw. Geschich-
te + Sozialkunde,“ gestrichen.

bb) Nach Satz 4 werden die folgenden Satze 5
und 6 eingefugt:

~Mit der Anmeldung legt die Schiilerin
oder der Schiiler fest, welches Fach neben
Deutsch und Mathematik als Leistungsfach
auf erhéhtem Anforderungsniveau gepruft
wird. ®Bei der Wahl von Kunst, Musik oder
Sport als Leistungsfach gilt § 48 Abs. 1
Satz 8 Nr. 1 entsprechend.”

cc) Der bisherige Satz 5 wird Satz 7.
b) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 3 werden die Worter ,die Facher
Deutsch und Mathematik befinden“ durch
die Worter ,mindestens zwei Facher auf er-
héhtem Anforderungsniveau befinden, dar-

unter Mathematik® ersetzt.

bb

~

Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingeflgt:

L,“Wird Deutsch nicht als Fach des ersten
Prufungsteils gewahlt, ist verpflichtend eine
Fremdsprache als Fach des ersten Pri-
fungsteils als Leistungsfach zu wahlen.”
cc) Der bisherige Satz 4 wird durch die folgen-
den Satze 5 bis 7 ersetzt:

»Im vierten Fach des ersten Prifungsteils
kénnen nur Facher auf grundlegendem
Anforderungsniveau geprift werden. ®Die
Aufgabenstellung erfolgt durch die prifen-
de Schule bei einer Bearbeitungszeit von
270 Minuten in den modernen Fremdspra-
chen und von 180 Minuten in den anderen
Fachern. "Dabei soll die Vorbereitung der
anderen Bewerberin oder des anderen Be-
werbers nach MafRgabe der Anlage 9 nach
Méglichkeit berticksichtigt werden.*

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 8.

21.

22.

23.

24.

c) Abs. 3 wird wie folgt geéndert:

aa) Nach Satz 4 werden die folgenden Satze 5
und 6 eingefugt:

~Wird das Leistungsfach oder das Fach
Deutsch als Priifungsfach des zweiten Pri-
fungsteils gewahlt, so liegen den Prifungs-
anforderungen abweichend von Satz 4 un-
beschadet notwendiger Grundkenntnisse
jeweils die Lerninhalte der letzten vier Aus-
bildungsabschnitte zugrunde, die von Schu-
lerinnen und Schilern éffentlicher Gymnasi-
en verpflichtend zu belegen gewesen waren.
5Die Schwerpunktbildung erfolgt geman An-
lage 9.“

bb) Die bisherigen Satze 5 bis 7 werden die
Séatze 7 bis 9.

d) In Abs. 4 Satz 1 werden die Woérter ,einer Wo-
che” durch die Worter ,,zwei Wochen" ersetzt.

In § 62 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 werden die Wérter ,fortge-
fuhrte Fremdsprache — durch das Wort ,Leistungs-
fach” ersetzt.

In § 63 Abs. 3 Satz 1 werden die Worter ,eine Woche*
durch die Worter ,,zwei Wochen” ersetzt.

§ 64 Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt:
.2FUr die an Stelle der mindlichen Priifung aus-
gewahlten Facher werden jeweils eine Schulauf-
gabe sowie mindestens zwei kleine Leistungs-
nachweise, darunter mindestens ein mindlicher

Leistungsnachweis, verlangt.”

b) Die bisherigen Satze 2 bis 5 werden die Satze
3 bis 6.

c) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7 und nach dem
Wort ,Fremdsprachen® werden die Wérter ,, , das
Leistungsfach und das Fach Deutsch® eingefiigt.

d) Folgender Satz 8 wird angefugt:

.28 61 Abs. 4 Satz 1 bleibt unberihrt.”
§ 67 Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
,Die Prufung in der Fremdsprache Latein besteht aus

einer Ubersetzung in das Deutsche sowie einem Auf-
gabenteil (Arbeitszeit 120 Minuten).”
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25.

26.

27.

28.

29.

In § 68 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,§ 22
Abs. 7,“ die Angabe ,§ 28 Abs. 4, eingeflgt.

Anlage 1 wird wie folgt geandert:

a) In den Tabellen ,A. Humanistisches Gymnasium
(HG)", ,B. Sprachliches Gymnasium (SG)*, ,D.
Musisches Gymnasium (MuG)“ und ,F. Sozial-
wissenschaftliches Gymnasium (SWG)“ werden
in der Spalte ,Pflichtfacher” jeweils vor dem Wort
snformatik“ die Wérter ,,spat beginnende® einge-
fugt und werden jeweils die Woérter ,Studien- und
Berufsorientierung“ durch die Worter ,berufli-
chen Orientierung"“ ersetzt.

b) In den Tabellen ,C. Naturwissenschaftlich-tech-
nologisches Gymnasium (NTG)* und ,E. Wirt-
schaftswissenschaftliches Gymnasium (WWG)*
werden jeweils die Wérter ,Studien- und Berufs-
orientierung” durch die Wérter ,beruflichen Ori-
entierung” ersetzt.

c) In FuRnote 4 Satz 3 werden die Worter ,Huma-
nistischen Gymnasium® durch das Wort ,HG*
ersetzt.

d) In FuRRnote 5 Satz 1 werden nach den Wértern
,Latein und Englisch® die Wérter ,, , am HG und
am MuG nur Latein und Englisch “ eingefugt.

Anlage 2 wird wie folgt geandert:

a) In der Tabelle ,A. Abendgymnasium® wird in der
Zeile ,Geschichte (mit Sozialkunde)“ das Wort
,Sozialkunde“ durch die Worter ,Politik und Ge-
sellschaft® ersetzt.

b) In der Tabelle ,B. Kolleg* wird in der Zeile ,Ge-
schichte + Sozialkunde“ die Angabe ,+ Sozial-
kunde® durch die Wérter ,,(mit Politik und Gesell-
schaft) ersetzt.

¢) In der Tabelle ,C. Kolleg“ bei geteiltem Vorkurs
wird in der Zeile ,Sozialkunde/Wirtschaft“ das
Wort ,Sozialkunde” durch die Worter ,Politik und
Gesellschaft” ersetzt.

Anlage 3 erhélt die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Form.

Anlage 4 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Wérter ,Zusatz-
angebot fir die individuelle Profilbelegung®
durch die Wérter ,Facher des Zusatzangebots*®
ersetzt.

30.

31.

32.

b) InAbs. 1 Satz 1 werden die Woérter ,im Rahmen
des Profilbereichs durch die Woérter ,freiwillig
zur individuellen Profilbildung aus dem Angebot
der Schule” ersetzt.

c) In Nr. 1.2 wird das Wort ,Aufgabengebiet” durch
das Wort ,Aufgabenfeld” ersetzt.

d) Nr. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) InNr. 2.1 werden die Wérter ,Japanisch, Neu-
griechisch,” gestrichen und nach dem Wort
,Film* die Woérter ,, , Tanz- und Bewegungs-
kiinstetheater, Vertiefungskurs Deutsch® ein-
gefugt.

bb) Der Nr. 2.2 werden die Woérter ,, , Sport und
Gesellschaft* angefugt.

cc) Nr. 2.3 wird wie folgt gefasst:

,2.3 im mathematisch-naturwissenschaft-

lich-technischen Aufgabenfeld:

Astrophysik

Biophysik

biologisch-chemisches Praktikum
Vertiefungskurs Mathematik®.

Anlage 5 erhélt die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Form.

Anlage 6 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Wérter ,zu § 19
Abs. 1 Satz 5" durch die Woérter ,zu § 19 Abs. 1
Satz 10" ersetzt.

b) In Zeile 3 ,Geschichte + Sozialkunde* wird die
Angabe ,+ Sozialkunde* gestrichen.

c) InZeile 6 ,Religionslehre/Ethik, Geographie oder
Wirtschaft und Recht” werden nach dem Wort
,Ethik,” die Worter ,Politik und Gesellschaft,” ein-
gefigt.

In Anlage 7 wird die Tabelle wie folgt gedndert:

a) Die Zeile ,Geschichte + Sozialkunde* wird durch
folgende Zeilen ersetzt:

»,Geschichte 1
Politik und Gesellschaft 1%

b) In der Zeile ,Geographie oder Wirtschaft und
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33.

34.

Recht” wird die Angabe ,2“ durch die Angabe ,1*
ersetzt.

c) In der Zeile ,Profilstunden” wird die Angabe ,4“
durch die Angabe ,5 ersetzt.

Anlage 8 wird wie folgt geandert:

a) InNr. 1 wird das Wort ,finf* durch das Wort ,vier*
ersetzt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe ,,300 Minuten® durch die
Angabe ,315 Minuten® ersetzt.

c) In Nr. 3a wird die Angabe ,330 Minuten* durch
die Angabe ,345 Minuten® ersetzt.

d) Nr. 7 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
»7. Politik und Gesellschaft®.

bb) Die Worter ,Geschichte + Sozialkunde* wer-
den durch die Worter ,Politik und Gesell-
schaft’ ersetzt und die Worter ,mit Anteilen
aus beiden Fachern® gestrichen.

e) Nr. 11 wird aufgehoben.
f)  Nr. 12 wird Nr. 11.

g) Nr. 13 wird Nr. 12 und die Angabe ,Nr. 12“ durch
die Angabe ,Nr. 11“ ersetzt.

h) Nr. 14 wird Nr. 13.

i) Nr. 15 wird Nr. 14 und die Angabe ,Nr. 14* durch
die Angabe ,Nr. 13 ersetzt.

j) Die Nrn. 16 bis 18 werden die Nrn. 15 bis 17.
Anlage 9 wird wie folgt geandert:
a) Nr. 1 Buchst. c wird wie folgt gefasst:

,C) In Mathematik darf die Schilerin oder der
Schiler anstelle der Lerninhalte eines Aus-
bildungsabschnitts eines der zwei Gebiete
Geometrie oder Stochastik ausschliel3en;
sie oder er legt dies spatestens vier Wochen
vor dem vom Priufungsausschuss festge-
setzten Prifungstermin fest. Eine weitere
Schwerpunktbildung findet nicht statt. Ab-
weichend von § 50 Abs. 2 werden auch kei-
ne Themenbereiche benannt.

35.

36.

Das Kolloquium gliedert sich dann in folgen-
de zwei Prifungsteile gemaR § 50 Abs. 2
Satz 1:

— Gesprach zu den Inhalten des Gebiets
Analysis;

—  Gesprach zu den Inhalten des nicht aus-
geschlossenen Gebiets.

Abweichend von § 50 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
wird im ersten Prifungsteil kein Kurzrefe-
rat gefordert. Abweichend von § 50 Abs. 2
Satz 6 werden der Schulerin oder dem
Schiler etwa 30 Minuten vor Prifungsbe-
ginn Aufgaben gestellt, auf die er bzw. sie
sich entsprechend den Vorgaben von § 50
Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 1 vorbereiten darf.*

b) Nr. 2 Buchst. b wird wie folgt gefasst:

,b) Abweichend von Buchst. a werden in Ma-
thematik besondere Regelungen getroffen:

In Mathematik darf die Schilerin oder der
Schiler anstelle der Lerninhalte eines Ausbil-
dungsabschnitts eines der zwei Gebiete Geo-
metrie oder Stochastik ausschlieRen. Eine
weitere Schwerpunktbildung findet nicht statt.

Die Zusatzpriifung gliedert sich dann in
folgende zwei Prifungsteile gemal § 50

Abs. 3 Satz 5:

1. Gesprach zu den Lerninhalten des Ge-
biets Analysis;

2. Gespréach zu den Lerninhalten des nicht
ausgeschlossenen Gebiets.*

Anlage 10 erhalt die aus dem Anhang zu dieser Vor-
schrift ersichtliche Form.

Anlage 11 wird wie folgt geandert:

a) Inder Zeile ,Geschichte + Sozialkunde® wird die
Angabe ,+ Sozialkunde® gestrichen.

b) Nach der neuen Zeile ,Geschichte” wird folgende
Zeile eingefigt:

QUALIFIKATIONSPHASE

Zahl der einzubringenden Halbjahresleistungen

Pflicht- und Wahlpflichteinbringung

,Politik und Gesellschaft |

3/47)".
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§2
Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.
Miinchen, den 18. Juni 2021
Bayerisches Staatsministerium

fir Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael Pia z o | o, Staatsminister
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Anhang zu § 1 Nr. 28
Anlage 3
(zu § 15 Abs. 2)

Stundentafel fiir die Jahrgangsstufen 12 und 13
(Pflicht- und Wahlpflichtbereich)

Kurse Wochenstunden Fachbereich Aufgabenfeld
Deutsch" 4
Vertiefungskurs Deutsch 2

fortgefuhrt | spat
beginnend

3

Englisch

Franzosisch

Griechisch

Latein

sprachlich-literarisch-
kiinstlerisch (SLK)

Italienisch Fremdsprachen

Russisch

Spanisch

W W|W WWwWw|w|w
|

Chinesisch

Polnisch

Tschechisch

Tarkisch

Kunst?

Musik®

Religionslehre / Ethik
Geschichte

Politik und Gesellschaft
Wirtschaft und Recht
Geographie
Mathematik®
Vertiefungskurs Mathematik

WDIW(WWw|w|w|w

Klnstlerische Facher

gesellschafts-
Politische Bildung wissenschaftlich (GPR)

Informatik® mathematisch-

naturwissenschaftlich-
technisch (MINT)

spat beginnende Informatik®

Biologie

Chemie Naturwissenschaften
Physik
Wissenschaftspropadeutisches
Seminar

Sport 2

N(WWWIW[WINIEAININDNINININ|IN|IN

" In Jahrgangsstufe 13 kdnnen Differenzierungsstunden ohne eigenen Lehrplan zur gezielten Abiturvorbereitung eingerichtet werden.

2 Nur wahlbar fir Schilerinnen und Schiler, die in Jahrgangsstufe 11 das Fach Kunst besucht oder die Kenntnisse der Jahrgangsstufe 11 im
Fach Kunst Uber eine Feststellungsprifung nachgewiesen haben.

9 Nur wahlbar fir Schilerinnen und Schiiler, die in Jahrgangsstufe 11 das Fach Musik besucht oder die Kenntnisse der Jahrgangsstufe 11
im Fach Musik Uber eine Feststellungspriifung nachgewiesen haben.

4 Nur wahlbar fiir Schilerinnen und Schiiler, die in Jahrgangsstufe 11 den Informatikunterricht des NTG besucht haben.

9 Nicht wahlbar fur Schilerinnen und Schiler, die in Jahrgangsstufe 11 den Informatikunterricht des NTG besucht haben.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021

409

Anhang zu § 1 Nr. 30

Belegungsverpflichtung
(Gymnasium und Kolleg)

Anlage 5

(zu § 15 Abs. 2)

Fach bzw. Fachergruppe

Ausbildungsabschnitte und
Wochenstunden

121 | 1212 | 131 | 1312

Pflichtbereich

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2
2 Deutsch 4 4 4 4
3 Mathematik 4 4 4 4
4 Geschichte 2 2 2 2
5 Politik und Gesellschaft 2 2 - -
6 Sport 2 2 2 2
Wabhlpflichtbereich
7 Naturwissenschaft 1 3 3 3 3
8 Fremdsprache 1" 3 3 3
9 Naturwissenschaft 2 oder Informatik oder spat beginnende Informatik 3 3 3?2 3?2

oder Fremdsprache 2
10 Politik und Gesellschaft - - 2% 2%
1" Geographie oder Wirtschaft und Recht 2
12 Kunst oder Musik 2 2 2 2
Profilbereich
13 Leistungsfach 24 29 24 24
14 Wissenschaftspropadeutisches Seminar 2 2 2 -
(15) (Facher des Zusatzangebots oder weitere freiwillige Belegung)® (2) (2) (2) (2)
16 gesamte Halbjahreswochenstundenzahl 12697

Es ist eine fortgeflihrte Fremdsprache aus dem Angebot der Schule zu belegen.

In Jahrgangsstufe 13 ist die zweite Naturwissenschaft (3-stiindig) oder Informatik (3-stiindig) bzw. spat beginnende Informatik (3-stiindig)
als Wahlpflichtfach weiterzufiihren, sofern nicht in Jahrgangsstufe 12 der Vertiefungskurs Mathematik (2-stiindig) gewahlt wurde, oder
die zweite Fremdsprache (3-stiindig) als Wahlpflichtfach weiterzufihren, sofern nicht in Jahrgangsstufe 12 der Vertiefungskurs Deutsch
(2-stlindig) gewahlt wurde. Fur die in Jahrgangsstufe 11 gewahite neu einsetzende spat beginnende Fremdsprache besteht in Jahrgangs-
stufe 13 Belegungspflicht. Spat beginnende Informatik und Informatik auf grundlegendem Anforderungsniveau kénnen in Jahrgangsstufe 13
gemeinsam unterrichtet werden, da derselbe Lehrplan zugrundeliegt. Am Kolleg ist eine weitere Naturwissenschaft zu wahlen; das in der
Jahrgangsstufe Il gewahlte Fach muss in der Jahrgangsstufe 11l weitergefiihrt werden, falls nur eine Fremdsprache belegt wird.

In Jahrgangsstufe 13 ist Politik und Gesellschaft oder Geographie oder Wirtschaft und Recht weiterzufiihren.

Im Falle der Wahl des Leistungsfaches Musik entfallt eine der vier Stunden auf den praktischen Unterricht (Instrument/Gesang).

Die Schule kann im Rahmen ihrer Ressourcen Facher des Zusatzangebots oder die Wahl bzw. Weiterfiihrung nicht belegungspflichtiger
Facher des Wahlpflichtbereichs anbieten.

124 im Falle des § 19 Abs. 1 Satz 4 und 5.

Im Fall von § 19 Abs. 8 Satz 1 und 2 ist eine Unterschreitung ausnahmsweise moglich.
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Anhang zu § 1 Nr. 35

Anlage 10
(zu § 17 Abs. 4)

Verpflichtende Einbringung von Leistungen in die Gesamtqualifikation
Gymnasium und Kolleg

QUALIFIKATIONSPHASE

Zahl der einzubringenden Halbjahresleistungen

Pflicht- und Wahlpflichteinbringung

Deutsch 4

Mathematik 4

Chinesisch, Englisch, Franzdsisch, Griechisch, Italienisch, Latein, Russisch, Spanisch 3(+ 1)

Religionslehre (bzw. Ethik) 3

Geschichte 3

Politik und Gesellschaft 3+1%

Geographie, Wirtschaft und Recht

Kunst, Musik 3

Biologie, Chemie, Physik 3(+1)¥

Weitere Naturwissenschaft oder fortgeflhrte Informatik oder spat beginnende Informatik 3%

oder weitere fortgefiihrte bzw. spat beginnende Fremdsprache

Zusatzliche Halbjahresleistungen fir die weiteren Abiturprifungsfacher 2(+1)9

Gesamt 33 (34)

Profileinbringung

Wissenschaftspropadeutisches Seminar” 2

Seminararbeit® 2

Sonstige? 3(2)

Gesamt 7 (6)

40 Halbjahresleistungen * max. 15 Punkte = max. 600 Punkte

ABITURPRUFUNG

1. Abiturpriifungsfach (schriftlich) darunter Deutsch'?, darunter eine fortge-

2. Abiturpriifungsfach (schriftlich) Mathematik'® und fuhrte Fremdsprache
Leistungsfach oder eine Naturwissen-

3. Abiturpriifungsfach (schriftlich) schaft und zusatzlich

4. Abiturpriifungsfach (miindlich) ein GPR-Fach

5. Abiturprifungsfach (mindlich)

5 Abiturpriifungen * max. 60 Punkte = max. 300 Punkte

Abweichend von § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a kann die Schiilerin oder der Schiiler nach der Aufforderung nach § 41 Abs. 2 in héchstens
einem Fach eine verpflichtend einzubringende Halbjahresleistung durch eine in einem anderen Fach erbrachte Halbjahresleistung sowie
in einem weiteren Fach durch die besondere Lernleistung gemaR § 29 Abs. 7 ersetzen; Fufnote 9 bleibt unbertiihrt. Alternativ zum Ersatz
durch eine in einem anderen Fach erbrachte Halbjahresleistung kdnnen Schilerinnen und Schiler in einem Fach jeweils eine der drei ein-
bringungspflichtigen Halbjahresleistungen streichen, wenn dadurch eine nach § 17 Abs. 4 ausgeschlossene Wahl der Abiturpriifungsfacher
ermoglicht wird. Die Einbringungsverpflichtungen nach § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 sowie in den Naturwissenschaften und Fremdsprachen
bleiben unberihrt.

Soweit keine weitere Fremdsprache belegt wird, sind in der gewahlten Fremdsprache vier Halbjahresleistungen einzubringen.

In den Fachern Politk und Gesellschaft sowie Wirtschaft und Recht oder Geographie sind jeweils mindestens eine Halbjahresleistung
einzubringen. In demjenigen Fach, in dem die Belegungsverpflichtung gemaR § 19 Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 2 erfillt wird, sind zwei weitere
Halbjahresleistungen einzubringen.

Soweit keine weitere Naturwissenschaft belegt wird, sind in der gewahlten Naturwissenschaft vier Halbjahresleistungen einzubringen.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021 411

Bei der Wahl des Vertiefungskurses Deutsch als Wahlpflichtfach sind aus dem Vertiefungskurs und der weiteren Fremdsprache nach
Wahl des Schiilers insgesamt drei Halbjahresleistungen einzubringen, darunter im Vertiefungskurs mindestens eine. Bei der Wahl des
Vertiefungskurses Mathematik als Wahlpflichtfach sind aus dem Vertiefungskurs oder der weiteren Naturwissenschaft oder Informatik
oder spat beginnenden Informatik nach Wahl des Schiilers insgesamt drei Halbjahresleistungen einzubringen, darunter im Vertiefungskurs
mindestens eine.

Bei der Wahl der Abiturplifungsféacher ist eine weitere Halbjahresleistung einzubringen, wenn nicht die einzige Fremdsprache oder die
einzige Naturwissenschaft als Abiturpriifungsfach gewahlt wird. Bei Substitution von Deutsch ist darliber hinaus bei der Wahl der Abitur-
priifungsfacher ggf. eine weitere Halbjahresleistung einzubringen.

Einzubringen sind die Halbjahresleistungen aus den Ausbildungsabschnitten 12/1 und 12/2.
Fir die Seminararbeit wird eine Gesamtleistung ermittelt, die in ihrer Wertigkeit zwei Halbjahresleistungen entspricht.

Weitere Halbjahresleistungen aus dem Pflicht-, Wahlpflicht- oder Profilbereich, davon héchstens drei Halbjahresleistungen Sport, wenn
Sport nicht als Abiturpriifungsfach gewahlt wird, bzw. in Fachern des Zusatzangebots (mit Ausnahme von Wirtschaftsinformatik und Sozial-
wissenschaftliche Arbeitsfelder). Hier sind aulRerdem diejenigen Halbjahresleistungen eines Abiturfachs einzubringen, die bei der Pflicht-
und Wahlpflichteinbringung nicht verpflichtend sind: Wirtschaftsinformatik, Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder, Sport. Bei Substitution
von Deutsch reduziert sich die Zahl der sonstigen Einbringungen ggf. um eine Halbjahresleistung.

Zur Substitution von Deutsch oder Mathematik in der Abiturpriifung siehe § 48 Abs. 1 Satz 5. Bei der Substitution von Mathematik muss
eine Fremdsprache als Abiturpriifungsfach gewahlt werden.
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2126-1-17-G

Verordnung
zur Anderung der
Dreizehnten Bayerischen
InfektionsschutzmaRnahmenverordnung

vom 30. Juni 2021

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Verdffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt
Nr. 467 vom 30. Juni 2021 bekannt gemacht. Die Begriin-
dung hierzu wurde im Bayerischen Ministerialblatt Nr. 468
vom 30. Juni 2021 verdffentlicht.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021 413

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



414 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021 415

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: Bayerische Landesbank, IBAN: DE68 7005 0000 0000 0449 68

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



416 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13/2021

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Muinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/15463 vom 27.04.2021
	Plenarprotokoll Nr. 82 vom 05.05.2021
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/16566 des VF vom 17.06.2021
	Beschluss des Plenums 18/16803 vom 24.06.2021
	Plenarprotokoll Nr. 86 vom 24.06.2021
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 13.07.2021
	Inhaltsverzeichnis
	1100-7-I
	Bayerisches Lobbyregistergesetz 
(BayLobbyRG)
	vom 6. Juli 2021


	03-10-I
	Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des 
Staatsvertrags über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern
	vom 16. Juni 2021


	02-34-G
	Bekanntmachung 
des Staatsvertrags über die 
Errichtung und den Betrieb des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als 
gemeinsame Stelle der Länder zur 
Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur 
Herausgabe der Komponenten zur 

	vom 18. Juni 2021

	Staatsvertrag 
über die Errichtung und den Betrieb des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur 
Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von 
L

	2030-2-22-F, 2030-2-31-F
	Verordnung 
zur Änderung der 
Bayerischen Nebentätigkeitsverordnung und der 
Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung
	vom 22. Juni 2021


	2235-1-1-1-K
	Verordnung 
zur Änderung der
Gymnasialschulordnung
	vom 18. Juni 2021


	2126-1-17-G
	Verordnung 
zur Änderung der
Dreizehnten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
	vom 30. Juni 2021


	Impressum




